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1 Anlass und Ziel der Planung 
1.1 Geltungsbereich 
Das Gebiet des Bebauungsplanes Nr. 188 der Stadt Damme befindet sich im 
Ortsteil Osterfeine, ca. 5 km nordöstlich von Damme. Es grenzt südwestlich der 
Ortslage im Norden an die Bergfeiner Straße (K 272) und umfasst jeweils Teile 
der Flurstücke Nr. 19, 71 und 72 der Flur 75, Gemarkung Damme. Darüber hin-
aus bezieht das Plangebiet im Osten Teile der Ortslage mit ein.  

Die genaue Lage und Abgrenzung des Plangebietes ergibt sich aus der Plan-
zeichnung.  

 

1.2 Anlass und Erfordernis 
Der Stadt Damme stehen in der Ortschaft Osterfeine derzeit keine Baugrund-
stücke zur Verfügung, die sie Bauwilligen für eine übliche Einfamilienhausbe-
bauung anbieten kann. Dies gilt auch für die weiteren Ortschaften östlich des 
Hauptortes (Rüschendorf, Dümmerlohausen, Klünenberg und Langenteilen), 
welche im Weiteren als „Dorfregion-Ost“ bezeichnet werden. 

Die Dorfregion-Ost weist, wie auch die Kernstadt Damme, eine stetig wach-
sende Bevölkerungszahl auf und zeichnet sich zudem durch eine hohe Identi-
fikation ihrer Einwohner aus. Daher besteht auch in diesen Ortsteilen eine an-
haltende Nachfrage nach Wohnbaugrundstücken, vor allem durch junge Fami-
lien, die aufgrund ihrer sozialen Bindungen vor Ort ansiedeln möchten. 

Mit der vorliegenden Planung möchte die Stadt daher in Osterfeine ein Bau-
gebiet für Wohngrundstücke entwickeln, welches zur Deckung des Bedarfs 
auch der weiteren Ortschaften der Dorfregion-Ost herangezogen werden soll. 

Die der Stadt hierfür zur Verfügung stehenden Flächen binden im Osten an 
die bebaute Ortslage von Osterfeine an und stellen eine sinnvolle Ergänzung 
des Siedlungsbereiches im Südwesten von Osterfeine dar. 

Die für eine ergänzende Bebauung vorgesehenen Flächen sind derzeit als 
Außenbereich gemäß § 35 BauGB zu beurteilen. Für die geplante bauliche 
Nutzung ist daher die Aufstellung eines Bebauungsplanes erforderlich. Dabei 
werden im östlichen Bereich auch Teile der Ortslage einbezogen und bauleit-
planerisch beordnet. 

 

1.3 Städtebauliche Ziele 
Neben der Berücksichtigung der allgemeinen Belange gem. § 1 Abs. 5 BauGB 
wird mit der vorliegenden Bauleitplanung insbesondere folgendes Ziel verfolgt: 

• Ausweisung eines Dorfgebietes zur Schaffung von Bauflächen für ein dörf-
liches Wohnen zur Erhaltung der eigenständigen Ortsteile in der Dorfregi-
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on-Ost unter Berücksichtigung der Belange von Natur und Landschaft so-
wie des Immissionsschutzes. 

 

2 Rahmenbedingungen  
2.1 Flächennutzungsplan  
Bebauungspläne sind gem. § 8 Abs. 2 Baugesetzbuch, aus dem Flächennut-
zungsplan zu entwickeln. 

Im derzeit gültigen Flächennutzungsplan der Stadt ist der östliche Bereich des 
Plangebietes (Landmaschinenhandel) Teil der überwiegend als Dorfgebiet dar-
gestellten Ortslage von Osterfeine. Der übrige Bereich des Plangebietes ist als 
Fläche für die Landwirtschaft dargestellt. 

Im westlichen Bereich quert nach den Darstellungen des Flächennutzungspla-
nes eine Ferngasleitung in Nord-Süd-Richtung das Gebiet. Zudem wird der äu-
ßerste südwestliche Randbereich von einer Fläche tangiert, welche als Fläche 
für Aufschüttungen, Abgrabungen oder die Gewinnung von Bodenschätzen 
„Rohstoffe-Bauwirtschaft“ dargestellt ist. Diese Darstellung setzt sich großflä-
chig nach Südwesten fort.  

Mit der vorliegenden Planung wird das Plangebiet insgesamt als Dorfgebiet 
festgesetzt. Parallel zum Bebauungsplan wird daher für den westlichen, über-
wiegenden Teil des Plangebietes auch der Flächennutzungsplan der Stadt 
durch Darstellung einer gemischten Baufläche geändert (63. Flächennutzungs-
planänderung). Aus einer gemischten Baufläche lässt sich im Rahmen der ver-
bindlichen Bauleitplanung sowohl ein Mischgebiet als auch, wie vorliegend vor-
gesehen, ein Dorfgebiet (dörfliches Mischgebiet) entwickeln.  

 

2.2 Örtliche Gegebenheiten  
Der östliche Bereich des Plangebietes ist Teil der Ortslage von Osterfeine und 
mit einem Landmaschinenhandel und Wohngebäuden bebaut. Die Freiflächen 
der Grundstücke sind teilweise, im Fall des Gewerbegrundstückes auch weiter-
gehend, durch Zufahrten, Stellplatz- oder Lagerflächen versiegelt. Am Süd- 
bzw. Südwestrand ist die Bebauung zur freien Landschaft durch Gehölze ein-
gegrünt.  

Der westliche Teil des Plangebietes ist unbebaut und wird landwirtschaftlich als 
Acker genutzt. Diese Nutzung setzt sich auch nach Süden und Westen fort.  

Unmittelbar nördlich des Plangebietes verläuft die Bergfeiner Straße (K 272). 
Innerhalb der Verkehrsfläche wurde nordwestlich der vorhandenen Bebauung 
eine Verkehrsinsel gebaut, welche den westlichen Ortseingang markiert.  
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Nördlich der Kreisstraße schließen sich Ackerflächen und nach Nordosten mit 
Wohngebäuden, einem Zimmereibetrieb und landwirtschaftlichen Hofstellen die 
weitere, dörflich geprägte Ortslage von Osterfeine an.  

Weitere Angaben zu den bestehenden Nutzungen und den naturräumlichen 
Gegebenheiten finden sich im Umweltbericht in den Kap. 5.2.1. „Bestehende 
Nutzungsstruktur“ und 5.2.2 „Beschreibung der Umwelt“. 

 

3 Konzept zur Standortausweisung 
Wie beschrieben, stehen der Stadt Damme in der Ortschaft Osterfeine derzeit 
keine Baugrundstücke zur Verfügung, die sie Bauwilligen für eine übliche Ein-
familienhausbebauung anbieten kann. Dies gilt auch für die weiteren Ortschaf-
ten der Dorfregion-Ost. 

Die Dorfregion-Ost ist durch innerhalb der Ortslagen gelegene landwirtschaftli-
che Betriebe stark dörflich geprägt. Aufgrund der dadurch innerhalb der Orts-
lagen bestehenden Geruchsimmissionen wurden in den letzten Jahren über-
wiegend in der Kernstadt von Damme Wohnbauflächen ausgewiesen. In der 
Dorfregion-Ost stammt der letzte Bebauungsplan, mit dem Wohnbaugrund-
stücke ausgewiesen wurden, dagegen aus dem Jahr 2004. Diese Baugrund-
stücke sind seit langem vergeben und bebaut. 

Die Dorfregion-Ost weist jedoch, wie auch die Kernstadt Damme, eine stetig 
wachsende Bevölkerungszahl auf und zeichnet sich zudem durch eine hohe 
Identifikation und Verbundenheit ihrer Einwohnerinnen und Einwohner mit der 
Dorfregion aus. Daher besteht in allen Ortschaften eine anhaltende Nachfrage 
nach Wohnbaugrundstücken, vor allem durch junge Familien, die sich auf-
grund ihrer sozialen Bindungen vor Ort ansiedeln möchten, mangels Angebot 
in der Vergangenheit aber auf Wohngrundstücke in der Kernstadt Damme 
ausweichen mussten. 

Im 2018 für die Dorfregion-Ost erstellten Dorfentwicklungsplan wurden die 
kaum zur Verfügung stehenden Baumöglichkeiten von den Bürgern als we-
sentliche Schwäche und Herausforderung angesehen. Eine in diesem Rah-
men erstellte Wohnbauflächenbedarfsprognose hat einen Wohnbauflächen-
bedarf von ca. 10,3 ha bis zum Jahr 2030 ermittelt. Verteilt über 11 Jahre (ab 
2019) ergibt sich daraus für die Region ein jährlicher Bedarf von 0,9 bis 1 ha. 

Der Dorfentwicklungsplan wurde nicht zuletzt deswegen initiiert, um das „Wir-
Gefühl“ innerhalb der Dorfregion weiter zu stärken. Insofern kann eine Wohn-
bauflächenausweisung nicht nur bezogen auf jeden einzelnen Ortsteil erfol-
gen. Die würde von der Bevölkerung nicht akzeptiert werden. Ebenso würde 
sich der Jahresbedarf an Wohnbauflächen für jeden einzelnen Ortsteil nur auf 
wenige Grundstücke beschränken und hätte einen unverhältnismäßig hohen 
Planungsaufwand zur Folge. 
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Mit der vorliegenden Planung möchte die Stadt daher ein Baugebiet für 
Wohngrundstücke entwickeln, welches auch zur Deckung des Bedarfs der 
weiteren Ortsteile der Dorfregion-Ost herangezogen werden soll. Die Ortschaf-
ten der Dorfregion-Ost sind insgesamt wesentlich von landwirtschaftlichen Be-
trieben mit Tierhaltung innerhalb der Ortslagen bzw. im unmittelbaren Umfeld 
geprägt.  

Eine für die Ortschaften der Dorfregion-Ost auf Grundlage der aktuellen Ge-
ruchsimmissions-Richtlinie (GIRL 2008) durchgeführte Analyse hat ergeben, 
dass in den Ortschaften bzw. auf möglichen Optionsflächen angrenzend zu 
den Siedlungsbereichen die jeweilige Immissionswerte für ein Wohn-, Misch- 
oder auch Dorfgebiet derzeit in fast allen Fällen weit überschritten werden.  

Zwei Flächen südlich bzw. südwestlich der Ortslage von Osterfeine stellen da-
nach, aufgrund ihrer Lage außerhalb der Hauptwindrichtung zu den landwirt-
schaftlichen Betrieben, mit Immissionswerten von bis zu ca. 20 % die am ge-
ringsten belasteten Bereiche dar (s. Anlage 1). Diese Flächen bieten sich da-
mit vorrangig für eine Siedlungsentwicklung an. Eine Siedlungsentwicklung in 
Osterfeine stellt auch aufgrund der Lage des Ortes im zentralen Bereich der 
Dorfregion-Ost eine günstige Lösung dar. Von den zwei in Frage kommenden 
Flächen konnte die Fläche im südwestlichen Anschluss an die Ortslage mit ei-
nem Umfang von rd. 3,5 ha von der Stadt erworben werden und steht somit 
unmittelbar zur Verfügung.  

Eine Erweiterung der Ortslage für zusätzliche Wohnhäuser durch Ausweisung 
eines allgemeinen Wohngebietes ist aufgrund der landwirtschaftlichen Immis-
sionen im Bereich der Ortslage Osterfeine auch auf dieser Fläche nicht mög-
lich. Die Erweiterung soll daher unter Berücksichtigung der bestehenden dörf-
lichen Struktur des Ortsteils im Rahmen eines Dorfgebietes erfolgen.  

Dorfgebiete gemäß § 5 Baunutzungsverordnung (BauNVO) dienen der Unter-
bringung von Wirtschaftsstellen land- und forstwirtschaftlicher Betriebe, dem 
Wohnen und der Unterbringung von nicht wesentlich störenden Gewerbebe-
trieben sowie der Versorgung der Bewohner des Gebietes dienenden Hand-
werksbetrieben. Damit sind gemäß § 5 BauNVO in Dorfgebieten die landwirt-
schaftlichen Nutzungen, dem Wohnen und den nicht wesentlich störenden 
Gewerbebetrieben vom Gewicht her gleichgestellt. Dies trägt dem Struktur-
wandel in der Landwirtschaft Rechnung.  

Das vorliegende Plangebiet soll vorrangig dem dörflichen Wohnen dienen. 
Dies ändert jedoch nichts daran, dass das Plangebiet der dörflichen Ortslage 
von Osterfeine zuzuordnen ist, in dem mit gewerblichen und landwirtschaftli-
chen Betrieben auch die weiteren Hauptnutzungen eines Dorfgebietes vertre-
ten sind, und es sich daher in seiner Gesamtheit um ein Gebiet handelt, wel-
ches dörflich geprägt ist. 

Der GIRL-Richtwert für Dorfgebiete beträgt eine Geruchseinheit (GE) pro cbm 
Luft (erkennbarer Geruch) an bis zu 15 % der Jahresstunden (Immissionswert 
IW = 0,15). Dieser Wert wird fast im gesamten Plangebiet überschritten.  
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Die GIRL ist jedoch kein rechtlich verbindliches Regelwerk. Sie bietet auf 
Grundlage von Erkenntnissen und Erfahrungen von Sachverständigen 
brauchbare Anhaltspunkte für die Beurteilung der Zumutbarkeit von Ge-
ruchsimmissionen. In den Auslegungshinweisen zu Nr. 5 der GIRL 2008 wird - 
wie auch in der früheren Fassung - ausgeführt, dass im begründeten Einzelfall 
eine Abweichung von den Immissionswerten in gewissem Rahmen möglich ist. 
So werden in den Auslegungshinweisen zu Nr. 3.1 Übergangswerte genannt, 
wonach beispielsweise beim Übergang vom Außenbereich zur geschlossenen 
Wohnbebauung (allgemeines Wohngebiet) nach Einzelfallbeurteilung Zwi-
schenwerte bis max. 0,15 zur Beurteilung herangezogen werden können.  

In Dorfgebieten und im Außenbereich ist auf die Belange der land- und forst-
wirtschaftlichen Betriebe einschließlich ihrer Entwicklungsmöglichkeiten Rück-
sicht zu nehmen. Unter der Voraussetzung überwiegend landwirtschaftlicher 
Nutzung und daraus resultierender Emissionen aus Tierhaltungsanlagen kön-
nen nach den Ausführungen der GIRL 2008 in diesen Bereichen Immissions-
werte von bis zu 20 % relativer Geruchsstundenhäufigkeit zugelassen werden. 
Damit wird klargestellt, dass sich die Beurteilung von Geruchsimmissionen 
nicht in jedem Fall allein an den in der GIRL festgelegten Richtwerten für die 
Geruchshäufigkeiten orientiert, sondern vielmehr eine umfassende Würdigung 
aller Umstände des Einzelfalls zu erfolgen hat (vgl. auch OVG NRW, Be-
schluss vom 24.06.2004 – 21 A 4130/01). 

Nach Auffassung der Stadt ist für die Bewertung der Belastung die ländliche 
Struktur der Dorfregion-Ost und auch des Ortsteils Osterfeine berücksichtigen. 
Durch die hohe Zahl von praktizierenden landwirtschaftlichen Hofstellen und 
Tierhaltungsbetrieben auch innerhalb und im unmittelbaren Umfeld der Ortsla-
ge ergibt sich für die gesamte Ortschaft Osterfeine und auch für das vorlie-
gende Plangebiet eine besonders markante dörfliche Prägung. 

Für das Plangebiet kann daher nach Auffassung der Stadt und in Abstimmung 
mit dem Landkreis ein Immissionswert von 0,20 entsprechend den Ausle-
gungshinweisen der GIRL zur Beurteilung herangezogen werden. Dieser Wert 
wird im vorliegenden Fall als sachgerecht und noch zumutbar angesehen. 
Damit ist im Plangebiet die Errichtung von Wohnhäusern innerhalb eines 
Dorfgebietes möglich. 

Im Plangebiet können somit ca. 30 Wohngrundstücke für ein dörfliches Woh-
nen entwickelt werden. Damit kann voraussichtlich der Bedarf der Dorfregion-
Ost für die nächsten 3-4 Jahre gedeckt werden.  

Nach Auffassung der Stadt ist die vorliegende Planung daher insgesamt als 
sinnvolle und angemessene Siedlungsentwicklung anzusehen. 
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4 Inhalt des Planes  
4.1 Art der baulichen Nutzung 
Dorfgebiet 
Die Nutzungsstruktur in Osterfeine ist durch landwirtschaftliche Betriebe, 
Wohnbebauung und Gewerbebetriebe geprägt. Die bestehende Ortslage ent-
spricht damit einem Dorfgebiet (MD) gemäß § 5 Baunutzungsverordnung 
(BauNVO). Dorfgebiete dienen der Unterbringung von Wirtschaftsstellen land- 
und forstwirtschaftlicher Betriebe, dem Wohnen und der Unterbringung von 
nicht wesentlich störenden Gewerbebetrieben sowie der Versorgung der Be-
wohner des Gebietes dienenden Handwerksbetrieben. Damit sind gemäß § 5 
BauNVO in Dorfgebieten die landwirtschaftlichen Nutzungen, dem Wohnen 
und den nicht wesentlich störenden Gewerbebetrieben vom Gewicht her 
gleichgestellt. 

Aufgrund von Geruchsimmissionen kann es jedoch sinnvoll sein, ein Dorfge-
biet in Bereiche für die Landwirtschaft und solche für nicht landwirtschaftliche 
Nutzungen zu gliedern, in denen die zulässigen Wohnungen die Entwick-
lungsmöglichkeiten von landwirtschaftlichen Betrieben nicht einschränken. 
Hiervon soll vorliegend Gebrauch gemacht und die im vorliegenden Plangebiet 
im Vergleich zur bestehenden Ortslage geringer belasteten Flächen vorrangig 
für eine ergänzende Bebauung mit Wohngebäuden im Rahmen des Dorfge-
bietes herangezogen werden. Auch die ergänzende Ansiedlung von nicht we-
sentlich störenden Gewerbe- und Handwerksbetrieben, wie im östlichen Be-
reich des Plangebietes (MD 2) bereits vorhanden, ist denkbar.  

Landwirtschaftliche oder gewerbliche Tierhaltungsanlagen sollen dagegen im 
vorliegenden Teil des Dorfgebietes nicht zulässig sein. Diese Nutzungen wer-
den daher ausgeschlossen. Durch diese Gliederung sollen störende Auswir-
kungen auf die geplante Wohnbebauung bzw. Konflikte mit den vorhandenen 
und geplanten Nutzungen vermieden werden. 

Außerdem werden die gemäß § 5 Abs. 3 BauNVO ausnahmsweise zulässigen 
Vergnügungsstätten im gesamten Plangebiet ausgeschlossen. Derartige Nut-
zungen würden dem Erhalt des dörflichen Charakters von Osterfeine zuwider 
laufen. Zudem besteht nach Auffassung der Stadt für solche Nutzungen im 
Plangebiet kein Bedarf. Für diese Nutzungen sind Flächen in der Kernstadt 
Damme ausgewiesen. 

Die vorgenommene Gliederung ändert jedoch nichts daran, dass das Plange-
biet Teil des gesamten Dorfgebietes Osterfeine ist, welches insgesamt dörflich 
geprägt ist und in dem alle gemäß § 5 BauNVO zulässigen Hauptnutzungen 
vertreten sind.  
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4.2 Maß der baulichen Nutzung 
Grundflächenzahl 

Die Grundflächenzahl (GRZ) regelt neben der Nutzungsdichte hauptsächlich 
das Maß der möglichen Bodenversiegelung. Sie bestimmt damit auch den zu 
erwartenden Eingriff in Natur und Landschaft.  

Im überwiegenden Bereich des Plangebietes (MD 1) wird die Grundflächen-
zahl, aufgrund der hier vorrangig vorgesehenen Wohnbebauung, auf 0,3 be-
grenzt. Damit wird der für ein Dorfgebiet gemäß § 17 BauVO zulässige Maxi-
malwert von 0,6 deutlich unterschritten. Auch die Überschreitungsmöglichkeit 
der GRZ bis 50 v.H. durch notwendige Nebenanlagen, wie Fahrrad- und Gerä-
teschuppen, Zugänge, Stellplätze etc. wird abweichend von § 19 Abs. 4 
BauNVO im MD 1 auf 25 % beschränkt. Dadurch wird im MD 1 jedoch eine 
sinnvolle Ausnutzung des Gebietes gewährleistet und gleichzeitig eine aufge-
lockerte, dorfgerechte Bebauung erreicht.  

Im östlichen Bereich des Plangebietes (MD 2) würde sich für den hier ansäs-
sigen Gewerbebetrieb mit diesen Festsetzungen ein zu enger Rahmen erge-
ben. Als Grundflächenzahl (GRZ) wird für das MD 2 daher ein Wert von 0,5 
festgesetzt, um dem Bedarf des ansässigen Landmaschinenhandels Rech-
nung zu tragen. Zudem sind die Freiflächen bereits in wesentlichen Teilen 
durch Hof-, Stellplatz- und Lagerflächen versiegelt. Unter Berücksichtigung 
dieser Bestandssituation wird nur für diesen Teilbereich für Garagen und 
Stellplätze (einschließlich Zufahrten) sowie für Nebenanlagen eine Überschrei-
tungsmöglichkeit bis zu einem Wert von 0,8 (Kappungsgrenze) eingeräumt.  

Zahl der Vollgeschosse, Höhe der baulichen Anlagen 

Zur eindeutigen Bestimmung des Maßes der baulichen Nutzung ist stets eine 
dreidimensionale Maßfestsetzung erforderlich. Neben der Festsetzung der 
Grundfläche oder Grundflächenzahl ist daher die Höhe der baulichen Anlagen 
oder die Zahl der Vollgeschosse festzusetzen (vgl. Fickert/Fieseler, BauNVO, 
13. Auflage, § 16 Rn 21). 

Im gesamten Dorfgebiet wird die Geschosszahl auf maximal zwei Vollge-
schosse begrenzt. Zusammen mit der örtlichen Bauvorschrift zur Dachneigung 
(s. Kap. 4.5) werden damit auch neuere Bauformen, mit z.B. Pult- oder Zelt-
dach, möglich, wie sie im Stadtgebiet Damme zunehmend nachgefragt wer-
den.  

Um jedoch eine Anpassung an die vorhandene Bebauung zu gewährleisten, 
wird die Höhenentwicklung der möglichen Bebauung im Dorfgebiet 1 (MD 1) 
durch die Festsetzung einer maximalen Sockel-, Trauf- und einer Gebäudehö-
he begrenzt.  

Unterer Bezugspunkt für die festgesetzte Sockelhöhe (Oberkante des fertigen 
Fußbodens des Erdgeschosses - OKF) ist die Fahrbahnoberkante der nächst-
gelegenen Erschließungsstraße in der Mitte vor dem jeweiligen Baukörper. Die 
Sockelhöhe darf, bezogen auf die Mitte der straßenseitigen Gebäudeseite 
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maximal 0,3 m über dem Bezugspunkt liegen. Mit Hilfe dieser Festsetzung 
wird eine der ortstypischen Bauweise entsprechende Anpassung der Erdge-
schosszonen an die Geländehöhen gewährleistet.  

Als Traufhöhe (TH) wird die Höhe zwischen der Oberkante des fertigen Fuß-
bodens des Erdgeschosses (OKF) und dem Dach, gemessen am Schnittpunkt 
der Außenhaut des Daches mit dem aufgehenden Mauerwerk, festgesetzt. Die 
zulässige Traufhöhe soll im MD 1 maximal 7,0 m und die höchstzulässige Ge-
bäudehöhe (Oberkante Gebäude - OK), ebenfalls bezogen auf den OKF als 
unteren Bezugspunkt, soll max. 8,5 m betragen. 

Für Gebäude mit einem Flachdach (ohne nennenswerte Dachneigung) oder 
Pultdach (einseitig geneigt) soll die maximale Gebäudehöhe jedoch der zuläs-
sigen Traufhöhe von 7,0 m entsprechen, um das Erscheinungsbild einer max. 
zweigeschossigen Bebauung sicherzustellen. 

Das im MD 1 vorhandene Wohngebäude fügt sich in diesen gesetzten Rah-
men ein. 

Im Bereich des Gewerbebetriebes (MD 2) sind jedoch bereits höhere Gebäu-
de und Anlagen vorhanden und auch erforderlich. Aus diesem Grund und da 
der Teilbereich bereits im Wesentlichen bebaut ist, wird für das MD 2 lediglich 
eine maximale Gebäudehöhe von 12 m festgesetzt. Für Gebäude mit Flach- 
oder Pultdach soll jedoch ebenfalls eine Gebäudehöhe von höchstens 7,0 m 
gelten.  

Durch die Festsetzung der GRZ und der Zahl der Vollgeschosse sowie der ge-
troffenen Höhenfestsetzungen ist das Maß der baulichen Nutzung gemäß § 16 
Abs. 3 BauNVO dreidimensional und damit hinreichend konkret bestimmt.  

 

4.3 Bauweise und Zahl der Wohnungen 
Das Dorfgebiet 2 (MD 2) wird überwiegend gewerblich genutzt. Für diesen Be-
reich wird daher keine Bauweise festgesetzt. Dies bedeutet, dass auch Bau-
körper mit einer Länge von mehr als 50 m zulässig sind. Weil sich die Baukör-
per in diesem Teilbereich nach den betrieblichen Notwendigkeiten richten sol-
len, sollen nach Auffassung der Stadt Gebäudelängen nicht eingeschränkt 
werden.  

Im Dorfgebiet 1 (MD 1) soll dagegen eine dorftypische aufgelockerte Bebau-
ungsstruktur erreicht werden, die sowohl von der Nutzung als auch vom opti-
schen Erscheinungsbild her der umliegenden Bebauungsstruktur und den 
Bauwünschen der Bevölkerung nach Familienheimen entspricht. Verdichtete 
Bauweisen, wie Reihenhäuser oder Geschosswohnungsbau mit mehreren 
Wohnungen, sollen nicht entstehen. Daher wird die offene Bauweise im MD 1 
auf Einzel- und Doppelhäuser beschränkt und im Plangebiet für die Errichtung 
von Einzelhäusern eine Mindestgrundstücksgröße von 500 m² bzw. bei der 
Errichtung von Doppelhäusern pro Haushälfte eine Mindestgrundstücksgröße 
von 350 m² festgesetzt.  
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Aus dem gleichen Grund ist es nach Auffassung der Stadt erforderlich, die 
Zahl der Wohneinheiten im Plangebiet zu beschränken. Gemäß § 9 (1) Nr. 6 
BauGB wird deshalb festgesetzt, dass pro Einzelhaus höchstens zwei 
Wohneinheiten und je Doppelhaushälfte höchstens eine Wohnung zulässig 
sind. Die Einschränkung auf lediglich eine Wohnung je Einzel- bzw. Doppel-
haus würde eine unverhältnismäßige Beschränkung der Nutzung, vor allem im 
Hinblick auf das Zusammenleben der Generationen, bedeuten und ist daher 
nicht beabsichtigt.  

 

4.4 Überbaubare Grundstücksfläche 
Die Bauteppiche werden so festgesetzt, dass entlang der Straßenverkehrsflä-
chen jeweils eine Bauzeile mit einheitlichen Bautiefen von 16 m entstehen 
kann. Der Abstand zur jeweiligen Straßenparzelle beträgt mindestens 3 m, um 
gute Sichtverhältnisse für die Grundstückszufahrten zu gewährleisten und 
Vorgartenbereiche für eine Eingrünung der geplanten Bebauung und einer 
aufgelockerten Bebauungsstruktur zu fördern. Um diese Zweckbestimmung zu 
sichern bzw. beim Ausparken vom Privatgrundstück ein sicheres Auffahren 
auf die Erschließungsstraße zu gewährleisten, werden auf den nicht überbau-
baren Grundstücksflächen in einer Tiefe von 5 m zu den öffentlichen Ver-
kehrsflächen (übliche Wagenlänge) auch Garagen und überdachte Stellplätze 
(Carports) i.S.d. § 12 BauNVO sowie Nebenanlagen i.S.d § 14 BauNVO, aus-
geschlossen. 

Zu den öffentlichen und privaten Grünflächen und Pflanzflächen werden zu 
deren Schutz ebenfalls nicht überbaubare Grundstücksflächen von mindes-
tens 2-3 m Breite festgesetzt. 

 

4.5 Örtliche Bauvorschriften (§ 84 Abs. 3 NBauO) 
Gemäß § 84 Abs. 3 der Niedersächsischen Bauordnung können die Städte 
und Gemeinden örtliche Bauvorschriften erlassen, z.B. um bestimmte städte-
bauliche, baugestalterische oder ökologische Absichten zu verwirklichen. Sie 
können z.B. Anforderungen an die Gestaltung von Gebäuden stellen, die Ge-
staltung, Art und Höhe von Einfriedungen bestimmen oder die Versickerung 
von Niederschlagswasser auf dem Grundstück vorschreiben. Gestaltungsfest-
setzungen ergehen dabei als objektbezogene gestalterische Regelungen nicht 
nach den bundesgesetzlichen Festsetzungen des BauGB, sondern nach den 
Maßgaben im Landesrecht (Bauordnungsrecht).  

Im Plangebiet wird in größerem Umfang eine Neubebauung ermöglicht. Diese 
soll sich nach den Zielen der Stadt in ihrem Erscheinungsbild an die vorhandene 
Bebauung anpassen. Die Stadt hat auch in anderen Bebauungsplänen, insbe-
sondere für Wohngebiete, gestalterische Vorgaben formuliert. Diese beziehen 
sich vorrangig auf die Ausbildung der Dachflächen der Hauptgebäude in Bezug 
auf die Form, Neigung und die farbliche Gestaltung, sowie auf die einheitliche 
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Gestaltung von Doppelhäusern und werden auch für das vorliegend geplante 
Dorfgebiet aufgenommen, um Fehlentwicklungen zu vermeiden. 

Darüber hinaus wird für die Einfriedung der Vorgartenfläche die Festsetzung 
getroffen, dass diese entlang der öffentlichen Verkehrsflächen nur in Form ei-
ner maximal 1,2 m hohen Hecke aus heimischen Gehölzen erfolgen darf. An 
der dem eigenen Grundstück zugewandten Innenseite der Hecke sollen je-
doch zusätzliche Einfriedungen aus anderen Materialien (z.B. Maschendraht-
zaun, Holzpalisaden) zulässig sein. Dies dient ebenfalls der Förderung von of-
fenen bzw. begrünten Vorgartenbereichen und damit der positiven Gestaltung 
des öffentlichen Raumes. 

Für die übrigen Grundstücksgrenzen werden diesbezüglich keine Vorgaben 
getroffen. Damit sind in den übrigen Bereichen auch Einfriedungen mit größe-
ren Höhen von bis zu 2 m (entsprechend § 8 Abs. 5 NBauO) zulässig, sodass 
ein ausreichender Schutz der Privatsphäre in den Außenbereichen (Gärten) 
gewährleistet werden kann. 

Des Weiteren wird festgesetzt, dass Ver- und Entsorgungsleitungen grund-
sätzlich unterirdisch zu verlegen sind. Freileitungen führen in der Regel zu ei-
ner erheblichen Beeinträchtigung des Ortsbildes und sollen daher ausschließ-
lich während der Bauzeit zulässig sein. Die unterirdische Verlegung von Lei-
tungen zur Stromversorgung und zur Übertragung von Informationen (Kabel-
fernsehen oder Telekommunikation) gehört seit Jahrzehnten zum üblichen 
technischen Standard und ist damit sowohl technisch als auch wirtschaftlich 
realisierbar.  

Die Stadt befürchtet, dass aufgrund veränderter wirtschaftlicher Rahmenbe-
dingungen zukünftig der öffentliche Belang des Orts- und Landschaftsbildes 
gegenüber rein wirtschaftlichen Gesichtspunkten zurückgestellt werden könnte 
und hält daher eine entsprechende Regelung für erforderlich.  

 

4.6 Grünordnerische Festsetzungen 
Die grünordnerischen Festsetzungen des Bebauungsplans haben die Grund-
funktion, die landschaftliche Einbindung des Plangebietes in das Orts- und 
Landschaftsbild sicherzustellen, Beeinträchtigungen von Arten und Lebens-
gemeinschaften sowie des Bodens zu minimieren und gleichzeitig die Eingriffe 
in den Naturhaushalt, soweit möglich und sinnvoll, innerhalb des Plangebietes 
zu kompensieren bzw. auszugleichen.  

Zu diesem Zweck werden am westlichen und südlichen Rand der Plangebiets-
fläche 5 m breite Flächen zum Anpflanzen und Erhalten von Bäumen und 
Sträuchern festgesetzt. Diese entstehenden Gehölzstreifen werden mit stand-
ortgerechten, heimischen Laubgehölzen bepflanzt, binden das künftige Ge-
werbegebiet in das Landschaftsbild ein und stellen für die heimische Tierwelt 
einen vielfältigen Nahrungs-, Rückzugs- und Lebensraum in der ansonsten 
überwiegend strukturarmen Agrarlandschaft dar.  
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Entlang der Bergfeiner Straße (K 272) am nördlichen Plangebietsrand wird ein 
Sicht- und Lärmschutzwall in einer Höhe von 2,00 m errichtet und mit stand-
ortgerechten, heimischen Laubgehölzen bepflanzt. Der Wallkörper selbst stellt 
mit seiner Höhe eine Beeinträchtigung des Landschaftsbildes dar, welche 
durch die Bepflanzung ausgeglichen wird.  

Die öffentliche Grünfläche mit der Zweckbestimmung „Regenrückhalteanlage“ 
dient der Rückhaltung und der gedrosselten, dem natürlichen Abfluss entspre-
chenden Ableitung des anfallenden Oberflächenwassers. Eine Befestigung ist 
hier auf das unbedingt erforderliche Maß zu beschränken.  

Die Freiflächen innerhalb des festgesetzten Dorfgebietes, für die eine Entwick-
lung als Gartenflächen zu erwarten ist, tragen zu einer Kompensation der 
durch die Planung verursachten Eingriffe in den Naturhaushalt bei.  

Gemäß § 9 Absatz 2 der Niedersächsischen Bauordnung (NBauO) müssen 
diese nicht überbauten Flächen der Baugrundstücke Grünflächen sein, soweit 
sie nicht für eine andere zulässige Nutzung erforderlich sind. Es dürfen daher 
grundsätzlich keine sogenannten „Steingärten“, die eine Versiegelung des Bo-
dens darstellen, im Plangebiet entstehen.  

 

4.7 Erschließung 

4.7.1 Verkehrserschließung 
Die vorhandene Bebauung im östlichen Bereich des Plangebietes ist von Nor-
den über die Bergfeiner Straße (K 272) erschlossen.  

Die ergänzend geplante Bebauung soll ebenfalls über die K 272 erschlossen 
werden. Das Plangebiet befindet sich jedoch in Bezug auf die Kreisstraße au-
ßerhalb der anbaurechtlichen Ortsdurchfahrt. Die geplanten Baugrundstücke 
werden daher nicht direkt an die Kreisstraße angebunden, sondern es wird im 
östlichen Bereich eine Erschließungsstraße in das Gebiet geführt, welche zu-
künftig mit der K 272 und der nach Norden abgehenden Straße „Klünenberg“ 
eine Kreuzung bildet. Der Anschluss des Plangebietes an das örtliche und 
überörtliche Verkehrsnetz ist damit sichergestellt. 

Die innere Erschließungsstraße mündet im westlichen Bereich des Plangebie-
tes in einem für Müllfahrzeuge ausreichend dimensionierten Wendeplatz mit 
21 m Durchmesser. Über abzweigende Stichstraßen werden die südlichen 
Baugrundstücke erschlossen. Bis an den Südrand des Plangebietes weiterge-
führte Stichstraßen im östlichen und westlichen Bereich sollen zudem bei einer 
denkbaren Erweiterung des Baugebietes nach Süden dessen Erschließung si-
cherstellen.  

Für jedes Wohngebäude wird eine Grundstückszufahrt mit einer Breite von ma-
ximal 3,50 m zugelassen. Diese Begrenzung trägt zu einer geordneten Er-
schließung bei und ermöglicht einen größeren Spielraum bei der Planung und 
Gestaltung der öffentlichen Flächen. 
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In Bezug auf die Bergfeiner Straße (K 272) gelten außerhalb der anbaurechtli-
chen Ortsdurchfahrt die Anbaubeschränkungen des § 24 NStrG: 

• 20 m – Bauverbotszone gemäß § 24 (1) NStrG 

• 40 m – Baubeschränkungszone gemäß § 24 (2) NStrG 

Diese werden wie folgt berücksichtigt: 

• Die Flächen angrenzend an die K 272 verbleiben, soweit sie noch unbe-
baut sind, in öffentlicher Hand und werden für die Anlage einer Regenwas-
serrückhalteanlage und einen Lärmschutzwall herangezogen. Damit gren-
zen Baugrundstücke, außer im Bereich der vorhandenen Bebauung, nicht 
unmittelbar an die Kreisstraße an, sodass kein direkter Zugang auf die 
Kreisstraße gegeben ist.  

• Die 20 m - Bauverbotszone wird entlang der K 272 nachrichtlich übernom-
men und die nördliche Baugrenze mit einem ausreichenden Abstand fest-
gesetzt. Die vorhandene Bebauung an der K 272 unterschreitet diesen Ab-
stand mit ca. 14-15 m zur Fahrbahnkante jedoch deutlich. Unter Berück-
sichtigung der bereits bestehenden Unterschreitung durch die vorhandene 
Bebauung und unter Beachtung des § 24 (6) NStrG, wird die Bauverbots-
zone im Bereich der bestehenden Hauptgebäude entsprechend dem Ge-
bäudebestand modifiziert dargestellt und der überbaubare Bereich daran 
angepasst. 

• Zusätzlich wird in der Planzeichnung ein Hinweis aufgenommen, dass in-
nerhalb der 20 m - Bauverbotszone gemäß 24 (1) NStrG Hochbauten jeder 
Art nicht errichtet werden dürfen. Das gilt auch für Garagen und überdach-
te Stellplätze im Sinne von § 12 BauNVO und Nebenanlagen im Sinne von 
§ 14 (1) BauNVO. 

 

Sichtdreiecke 

An der Einmündung der inneren Erschließungsstraße in die Osterfeiner Straße 
(K 272) sind Sichtfelder in der Größenordnung 3/70 m, gemessen vom Fahr-
bahnrand der Osterfeiner Straße, vorgesehen. Als Hinweis ist in die Plan-
zeichnung aufgenommen, dass die dargestellten Sichtdreiecke von jeder 
sichtbehindernden Nutzung und Bepflanzung in einer Höhe von 0,80 bis 
2,50 m über der Fahrbahn freizuhalten sind (Einzelbäume, Lichtsignale und 
ähnliches können zugelassen werden).  

 

4.7.2 Ver- und Entsorgung  
Wasserversorgung 

Die Versorgung des Plangebietes mit Trinkwasser in ausreichender Qualität 
kann durch den Oldenburgisch-Ostfriesischen Wasserverband (OOWV) ge-
währleistet werden. 
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Löschwasserversorgung 

Die erforderliche Löschwasserversorgung wird nach den technischen Regeln 
Arbeitsblatt W 405 (aufgestellt vom DVGW) und in Absprache mit der zustän-
digen Feuerwehr erstellt. 

Für die Brandbekämpfung ist die Löschwasserversorgung sicherzustellen. Im 
Plangebiet ist gem. des Arbeitsblattes W 405 des Deutschen Vereins des 
Gas- und Wasserfaches e.V. (DVGW) eine Löschwassermenge von: 

48 cbm pro Stunde (800 l/min) bei WA o. MD 

über 2 Stunden als Grundschutz erforderlich. 

Hierfür können die öffentliche Trinkwasserversorgung, natürliche oder künstli-
che offene Gewässer, Löschwasserbrunnen oder -behälter in Ansatz gebracht 
werden. Die Löschwasserentnahmestellen sind in einem Umkreis von 300 m 
anzulegen. 

Abwasserbeseitigung 

Für das Plangebiet ist eine zentrale Abwasserbeseitigung vorgesehen. Eine 
ordnungsgemäße Schmutzwasserbeseitigung ist durch den Anschluss an die 
Schmutzwasserkanalisation mit Anbindung an die Kläranlage des OOWV zu 
gewährleisten.  

Auf eine ordnungsgemäße Ausbildung der Kanalisation auf den jeweiligen 
Grundstücken (Abnahme, Einhaltung der Abwassersatzung) wird geachtet.  

Oberflächenwasser (Anlage 2) 

Bei der Oberflächenentwässerung sollen Auswirkungen der geplanten Flä-
chenversiegelung auf den Grundwasserstand möglichst gering gehalten sowie 
eine Verschärfung der Abflusssituation vermieden werden. 

Bereits durchgeführte Bodenuntersuchungen haben jedoch gezeigt, dass im 
Plangebiet unter einer ca. 50-80 cm dicken Oberschicht natürlich gelagerter 
Lößlehm ansteht, der für eine dezentrale Niederschlagsversickerung nicht ge-
eignet ist.  

Unter Berücksichtigung der nach Nordosten abfallenden Geländehöhen wird 
im nordöstlichen Bereich des Plangebietes daher die Schaffung einer Regen-
wasserrückhalteanlage zur Aufnahme des anfallenden Oberflächenwassers 
vorgesehen, über welche das anfallende Oberflächenwasser auf das natürli-
che Maß gedrosselt in die Vorflut abgeleitet werden kann. 

Nach den Berechnungen des Entwässerungsplaners, Herr Dipl.Ing. Seidel, ist 
eine Fläche mit einer Größe von 1.500 m² ausreichend, um den erforderlichen 
Stauraum realisieren zu können (s. Anlage 2). Die Fläche wird in der erforderli-
chen Größe im Bebauungsplan berücksichtigt.  

Für die geplanten wasserwirtschaftlichen Maßnahmen sind die entsprechenden 
Genehmigungen und/oder Erlaubnisse nach dem Wasserhaushaltsgesetz in 
Verbindung mit dem Niedersächsischen Wassergesetz bei der zuständigen 
Wasserbehörde zu beantragen.  
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Erdgasleitung 

Das Plangebiet wird in Nordwest- / Südostrichtung von einer Ferngasleitung 
durchquert. Für diese Leitung ist bei den Planungen ein Schutzstreifen von 
12 m (6 m beidseitig der Rohrachse) zu berücksichtigen. Nach Aussage des 
Betreibers kann der Schutzstreifen privaten Grundstücken als Garten zuge-
ordnet werden. Im Schutzstreifenbereich besteht jedoch ein grundsätzliches 
Bauverbot und ein Verbot sonstiger leitungsgefährdender Maßnahmen (z.B. 
das Setzen von tiefwurzelnden Pflanzen). In den Bebauungsplan ist ein ent-
sprechender Hinweis aufgenommen.  

Abfallentsorgung 

Die Entsorgung der im Plangebiet anfallenden Abfälle erfolgt entsprechend 
den abfallrechtlichen Bestimmungen sowie den jeweils gültigen Satzungen zur 
Abfallentsorgung des Landkreises Vechta. Träger der öffentlichen Abfallent-
sorgung ist der Landkreis Vechta. 

Die z.T. vorgesehenen Stichstraßen bieten keine ausreichenden Wendemög-
lichkeiten für Müllfahrzeuge. Die Anlieger müssen daher ihre Abfallbehälter für 
die regelmäßige Entleerung an die nächste mit Müllfahrzeugen zu befahrende 
Straße stellen. Die Wegestrecke beträgt im ungünstigsten Fall ca. 40 m und ist 
den Bewohnern nach Auffassung der Stadt zuzumuten. 

Eventuell anfallende Sonderabfälle sind vom Abfallerzeuger einer ordnungs-
gemäßen Entsorgung zuzuführen.  

Energieversorgung 

Die vorhandene Bebauung im Plangebiet ist bereits an das Versorgungsnetz 
der RWE Westfalen-Weser-Ems AG angeschlossen.  

Die weitere Versorgung des Plangebietes mit der notwendigen Energie kann 
ebenfalls durch die RWE sichergestellt werden. 

 

5 Umweltbericht 
5.1 Einleitung 

5.1.1 Kurzdarstellung des Planinhalts 
Entsprechend den Ausführungen in Kap. 1.2 und 3.1 dient die vorliegende 
Planung insbesondere der Schaffung von Wohnbaumöglichkeiten für die Ei-
genentwicklung der Dorfregion-Ost. Für die Planung werden Flächen in einer 
Größe von ca. 3,5 ha in Anspruch genommen. Zudem werden im östlichen 
Bereich Teile der bebauten Ortslage und damit teilweise bereits versiegelte 
Flächen in die Planung einbezogen. Der wesentliche Planinhalt ist in Kap. 3 
dargestellt. Auf die Umwelt sind dabei insbesondere folgende Auswirkungen 
möglich:  
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Durch die vorhandenen und geplanten Nutzungen wird bei einer festgesetzten 
Grundflächenzahl (GRZ) von 0,3 bzw. 0,5 eine Grundfläche von insgesamt ca. 
11.000 qm in Anspruch genommen.  

Durch die ergänzend geplante Bebauung und Bodenversiegelung können ins-
besondere auf die Schutzgüter Wasser, Boden, Pflanzen und Tiere erhebliche 
Auswirkungen entstehen. Auf das Schutzgut Mensch sind mögliche Umwelt-
einwirkungen im Sinne des § 2 Abs. 4 BauGB durch Immissionseinträge zu 
untersuchen.  

Hinsichtlich der Höhenentwicklung soll im geplanten Dorfgebiet eine höchs-
tens zweigeschossige Bebauung bis zu einer maximalen Höhe von größten-
teils 8,5 m ermöglicht werden. Diese Höhe entspricht den Gebäudehöhen im 
vorhandenen Siedlungsbereich bzw. es sind im Bereich des Landmaschinen-
handels auch höhere Gebäude und Anlagen vorhanden.  

Die geplante Bebauung soll durch randliche Gehölzstreifen zur freien Land-
schaft eingegrünt werden. Damit sind durch die vorliegende Planung erhebli-
che Auswirkungen auf das Landschaftsbild nicht zu erwarten. 

 

5.1.2 Ziele des Umweltschutzes 
Bundesnaturschutzgesetz (BNatSchG) 

§ 1 BNatSchG nennt die Ziele des Naturschutzes und der Landschaftspflege. 
Danach sind Natur und Landschaft so zu schützen, dass die biologische Viel-
falt, die Leistungs- und Funktionsfähigkeit des Naturhaushalts einschließlich 
der Regenerationsfähigkeit und nachhaltigen Nutzungsfähigkeit der Naturgüter 
sowie die Vielfalt, Eigenart und Schönheit sowie der Erholungswert von Natur 
und Landschaft auf Dauer gesichert sind. Der Schutz umfasst auch die Pflege, 
die Entwicklung und, soweit erforderlich, die Wiederherstellung von Natur und 
Landschaft.  

In der Bauleitplanung werden diese Ziele u.a. durch die Anwendung des § 14 
(Eingriffe in Natur und Landschaft), des § 15 (Verursacherpflichten, Unzuläs-
sigkeit von Eingriffen) und des § 18 (Verhältnis zum Baurecht) berücksichtigt.  

Artenschutzrechtliche Bestimmungen des BNatSchG 

Die relevanten speziellen artenschutzrechtlichen Verbote der nationalen Ge-
setzgebung sind in § 44 Abs. 1 BNatSchG formuliert. Hiernach ist es verboten: 

1. wild lebenden Tieren der besonders geschützten Arten nachzustellen, 
sie zu fangen, zu verletzen, zu töten oder ihre Entwicklungsformen aus 
der Natur zu entnehmen, zu beschädigen oder zu zerstören, 

2. wild lebende Tiere der streng geschützten Arten und der europäischen 
Vogelarten während der Fortpflanzungs-, Aufzucht-, Mauser-, Überwin-
terungs- und Wanderungszeiten erheblich zu stören; eine erhebliche 
Störung liegt vor, wenn sich durch die Störung der Erhaltungszustand 
der lokalen Population einer Art verschlechtert,  
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3. Fortpflanzungs- und Ruhestätten der wild lebenden Tiere der beson-
ders geschützten Arten der Natur zu entnehmen, zu beschädigen oder 
zu zerstören,  

4. wild lebende Pflanzen der besonders geschützten Arten oder ihre Ent-
wicklungsformen aus der Natur zu entnehmen, sie oder ihre Standorte 
zu beschädigen oder zu zerstören.  

Nach § 44 Abs. 5 BNatSchG gelten unter bestimmten Voraussetzungen Ein-
schränkungen der speziellen artenschutzrechtlichen Verbote: 

Für nach § 15 BNatSchG zulässige Eingriffe in Natur und Landschaft sowie für 
Vorhaben im Sinne des § 18 Absatz 2 Satz 1, die nach den Vorschriften des 
Baugesetzbuches zulässig sind, gelten für die Zugriffs-, Besitz- und Vermark-
tungsverbote folgende Maßgaben: Sind in Anhang IVa der Richtlinie 
92/43/EWG aufgeführte Tierarten, europäische Vogelarten oder solche Arten 
betroffen, die in einer Rechtsverordnung nach § 54 Absatz 1 Nummer 2 aufge-
führt sind, liegt ein Verstoß gegen das Verbot des Absatzes 1 Nr. 3 und im 
Hinblick auf damit verbundene unvermeidbare Beeinträchtigungen wild leben-
der Tiere auch gegen das Verbot des Absatzes 1 Nr. 1 nicht vor, soweit die 
ökologische Funktion der von dem Eingriff oder Vorhaben betroffenen Fort-
pflanzungs- oder Ruhestätten im räumlichen Zusammenhang weiterhin erfüllt 
wird. Soweit erforderlich, können auch vorgezogene Ausgleichsmaßnahmen 
festgesetzt werden. Für Standorte wild lebender Pflanzen der in Anhang IVb 
der Richtlinie 92/43/EWG aufgeführten Arten gelten diese Maßgaben entspre-
chend. Sind andere besonders geschützte Arten betroffen, liegt bei Handlun-
gen zur Durchführung eines Eingriffs oder Vorhabens kein Verstoß gegen die 
Zugriffs-, Besitz- oder Vermarktungsverbote vor. 

Niedersächsisches Ausführungsgesetz zum Bundesnaturschutzgesetz 
(NAGBNatSchG)  

Das NAGBNatSchG bezieht sich zum Schutz der wild lebenden Tier- und 
Pflanzenarten, ihrer Lebensstätten und Biotope auf das BNatSchG.  

Die rechtlichen Grundlagen zum Schutz wildlebender Tier- und Pflanzenarten 
sind in den §§ 38 (zum allgemeinen Arten-, Lebensstätten- und Biotopschutz), 
§ 39 (allgemeiner Schutz wild lebender Tiere und Pflanzen) und § 44 (beson-
ders geschützte und bestimmte andere Tier- und Pflanzenarten) des 
BNatSchG festgelegt. Danach ist es verboten, ohne vernünftigen Grund Le-
bensstätten wild lebender Tier- und Pflanzenarten zu zerstören oder sonst er-
heblich zu beeinträchtigen oder wild lebende Tiere mutwillig zu beunruhigen, 
zu fangen, zu verletzen oder zu töten.  

Die Naturschutzbehörde führt ein Verzeichnis der im Sinne der §§ 23 bis 26 
und §§ 28 bis 30 BNatSchG geschützten Teile von Natur und Landschaft, ein-
schließlich der Wallhecken im Sinne von § 22 Abs. 3 Satz 1 NAGBNatSchG, 
der Flächen im Sinne von § 22 Abs. 4 Satz 1 und der gesetzlich geschützten 
Biotope im Sinne des § 24 Abs. 2 NAGBNatSchG sowie der Natura 2000-
Gebiete in ihrem Bereich.  
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Das Plangebiet ist nicht als ein schutzwürdiger oder nach dem BNatSchG ge-
schützter Bereich gekennzeichnet.  

Landschaftsrahmenplan (LRP) nach § 10 BNatSchG 

Im Landschaftsrahmenplan werden gem. § 10 BNatSchG die überörtlichen 
konkretisierten Ziele, Erfordernisse und Maßnahmen des Naturschutzes und 
der Landschaftspflege für Teile des Landes dargestellt. Dabei sind die Ziele 
der Raumordnung zu beachten sowie die Grundsätze und sonstigen Erforder-
nisse der Raumordnung zu berücksichtigen. Landschaftsrahmenpläne sind für 
alle Teile des Landes aufzustellen. Gemäß § 3 NAGBNatSchG ist die Natur-
schutzbehörde für die Aufstellung des Landschaftsrahmenplanes zuständig.  

Im Landschaftsrahmenplan (LRP) des Landkreises Vechta (2005) ist der 
Plangebietsbereich nicht besonders dargestellt. Gemäß der Karte 2a „Land-
schaftsbildbewertung“ des LRP sind die Voraussetzungen der Landschafts-
bildeinheiten für das Landschaftserleben im Bereich der Plangebietsfläche als 
mittel (Grundvoraussetzungen für das Landschaftserleben vorhanden) zu be-
werten. Im Zielkonzept ist der Plangebietsbereich mit den Buchstaben N, M 
und P gekennzeichnet. Gemäß dieser Kennzeichnung sind im Plangebietsbe-
reich Agrargebiete mit hohem Dauervegetationsanteil sowie gewässer- und 
bodenschonender ackerbaulicher Nutzung und agrarisch geprägte Siedlungs-
gebiete mit bedeutenden Grün- und Gehölzanteilen als Biotopkomplexe bzw. 
Ökosystemtypen zu erhalten bzw. zu entwickeln.  

Naturschutzrechtliche Vorgaben sowie schutzwürdige Bereiche sind für das 
Plangebiet und die angrenzenden Bereiche nicht ausgewiesen.  

Die Aussagen des LRP werden bei der vorliegenden Planung berücksichtigt.  

Landschaftsplan (LP) nach § 11 BNatSchG 

Die für die örtliche Ebene konkretisierten Ziele, Erfordernisse und Maßnahmen 
des Naturschutzes und der Landschaftspflege werden auf der Grundlage des 
Landschaftsrahmenplanes im Landschaftsplan dargestellt. Der Landschafts-
plan enthält Angaben über den vorhandenen und den zu erwartenden Zustand 
von Natur und Landschaft, die konkretisierten Ziele des Naturschutzes und der 
Landschaftspflege, die Beurteilung des vorhandenen und zu erwartenden Zu-
stands von Natur und Landschaft und die Erfordernisse und Maßnahmen zur 
Umsetzung der konkretisierten Ziele des Naturschutzes und der Landschafts-
pflege.  

In der Karte „Landschaftsentwicklung“ des Landschaftsplanes der Stadt 
Damme (1997) ist für die Bergfeiner Straße eine Allee-Neuanpflanzung darge-
stellt. Darüber hinaus ist gemäß dieser Kartendarstellung im Bereich des vor-
liegenden Plangebietes eine Siedlungsentwicklung aus landesplanerischer 
Sicht in Teilbereichen vergleichsweise unbedenklich. 
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Bundesimmissionsschutzgesetz 

Nach § 50 Bundesimmissionsschutzgesetz (BImSchG) sind raumbedeutsame 
Planungen und Maßnahmen einander so zuzuordnen, dass schädliche Um-
welteinwirkungen auf ausschließlich oder überwiegend dem Wohnen dienende 
Gebiete sowie auf sonstige schutzbedürftige Gebiete so weit wie möglich ver-
mieden werden. 

Lärmimmissionen 

Maßgeblich für die Bewertung der Lärmbelastung in der Bauleitplanung ist die 
DIN 18005-1 „Schallschutz im Städtebau“ (Stand: Juli 2002). Im vorliegenden 
Fall sind im Plangebiet Lärmbelastungen, insbesondere durch die Bergfeiner 
Straße (K 272) denkbar. Im Beiblatt 1 der DIN 18005-1 sind bezogen auf Ge-
werbe- und Verkehrslärm Orientierungswerte genannt, die bei der Planung 
anzustreben sind.  

 

Orientierungswerte der DIN 18005-1  
 Gewerbe-

gebiet 
Mischgebiet /  
Außenbereich 

Allgemeines Wohn-
gebiet  

Tags 65 dB(A) 60 dB(A) 55 dB (A) 

Nachts 
(Verkehr / Gewerbe) 

 
55 /50 dB (A) 

 
50 / 45 dB (A) 

 
45 / 40 dB (A) 

 

Die schalltechnischen Orientierungswerte der DIN 18005-1 sind nicht als 
Grenzwerte definiert. Bezogen auf Anlagen i.S.d. BImSchG entsprechen die 
Orientierungswerte der DIN 18005-1 den Richtwerten in der technischen Anlei-
tung zum Schutz gegen Lärm (TA Lärm).  

Die für Verkehr anzustrebenden Orientierungswerte können in belasteten Be-
reichen, insbesondere bei vorhandener Bebauung und bestehenden Ver-
kehrswegen, oft nicht eingehalten werden. Die genannten Orientierungswerte 
sind daher im Rahmen der Bauleitplanung einer Abwägung zugänglich. Das 
Bundesverwaltungsgericht hat in seinen Entscheidungen vom 18.12.1990 und 
vom 22.03.2007 ausgeführt, dass eine Überschreitung der Orientierungswerte 
das Ergebnis einer gerechten Abwägung sein kann (vgl. BVerwG, Beschluss 
vom 18.12.1990 - 4N6.88 - UPR 1991, S. 151 und Urteil vom 22.03.2007 - 
4CN2.06 - UPR 2007, S. 304). Auch die TA Lärm berücksichtigt unter Kap. 6.7 
Gemengelagen, bei denen Zwischenwerte gebildet werden können, die jedoch 
die Mischgebietswerte nicht überschreiten sollen. 

Zusätzlich werden in der DIN 18005-1 Hinweise für die Abwägung gegeben. 
Dazu zählt folgende Aussage: „Der Belang des Schallschutzes ist bei der in 
der städtebaulichen Planung erforderlichen Abwägung der Belange als ein 
wichtiger Planungsgrundsatz neben anderen Belangen - z.B. dem Gesichts-
punkt der Erhaltung überkommener Stadtstrukturen zu verstehen. Die Abwä-
gung kann in bestimmten Fällen, bei Überwiegen anderer Belange - insbeson-
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dere in bebauten Gebieten - zu einer entsprechenden Zurückstellung des 
Schallschutzes führen.“ 

Verkehrslärm (Vorsorgewerte) 

Hinsichtlich des Verkehrslärms finden sich Bewertungsmaßstäbe neben der 
DIN 18005-1 auch in der 16. Verordnung zur Durchführung des Bundes-
Immissionsschutzgesetzes (Verkehrslärmschutzverordnung - 16. BImSchV 
vom 12.06.1990). Die Verordnung gilt unmittelbar jedoch nur für den Neubau 
oder die wesentliche Änderung von Verkehrswegen. In ihr sind folgende Im-
missionsgrenzwerte (IGW) genannt, die nach der Verkehrslärmschutzrichtlinie 
1997 als Werte der „Lärmvorsorge“ zu verstehen sind: 

 

Immissionsgrenzwerte (IGW) der 16. BImSchV für Verkehr 
 Gewerbe- und Industriegebiete 
tags 69 dB(A) 
nachts 59 dB(A) 

 

Landwirtschaftliche Immissionen 

Nach dem gemeinschaftlichen Runderlass d. MU, d. MS, d. ML u.d. MW v. 
23.07.2009 (veröffentlicht im Nds. Mbl. Nr. 36/2009) ist für den Bereich der 
Landwirtschaft zunächst die TA-Luft sowie die jeweils maßgebliche VDI-
Richtlinie1 anzuwenden. Nur sofern sich damit Probleme nicht lösen lassen, 
kommen die weiteren Verfahrensschritte nach der aktuellen Geruchsimmissi-
onsrichtlinie (GIRL, Stand 2008) zur Anwendung. 

Die GIRL 2008 enthält für verschiedene Baugebietsarten Richtwerte zur Beur-
teilung einer im Regelfall erheblichen Belästigung gemäß § 3 Abs. 1 BIm-
SchG. Der GIRL-Richtwert für Dorfgebiete beträgt eine Geruchseinheit (GE) 
pro cbm Luft (erkennbarer Geruch) an bis zu 15 % der Jahresstunden (Immis-
sionswert IW = 0,15). 

In den Auslegungshinweisen zu Nr. 5 der GIRL 2008 wird ausgeführt, dass im 
begründeten Einzelfall eine Abweichung von den Immissionswerten in gewis-
sem Rahmen möglich ist. Dabei können insbesondere im Siedlungsrandbe-
reich und im Übergang zu landwirtschaftlich geprägten Flächen Zwischenwerte 
gebildet werden. 

Sonstige Immissionen 

Schädliche Umwelteinwirkungen wie z.B. Geruch, Lärm, Luftverunreinigungen, 
Erschütterungen, Licht und Wärme, sind zu berücksichtigen, wenn sie gemäß 
§ 3 Abs. 1 BImSchG nach Art, Ausmaß oder Dauer geeignet sind, Gefahren, 

                                            
1 Die früheren VDI-Richtlinien 3471 bis 3474 (Emissionsminderung für unterschiedliche Tierar-
ten) wurden zwischenzeitlich durch die VDI-Richtlinie 3894 „Emissionen und Immissionen aus 
Tierhaltungsanlagen“, Blatt 1 und 2, Sept. 2011, ersetzt. 
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erhebliche Nachteile oder erhebliche Belästigungen für die Allgemeinheit oder 
die Nachbarschaft herbeizuführen.  

Sind bezüglich der Luftqualität maßgebliche Werte, insbesondere die der 
22. BImSchV, überschritten, sind Luftreinhaltepläne zu erstellen. In Gebieten, 
in denen kein Luftreinhalteplan erstellt wurde oder erforderlich ist, ist der Er-
halt der bestmöglichen Luftqualität als Belang zu berücksichtigen (§1a (6) 
Nr. 7 h BauGB).  

 

5.2 Bestandsaufnahme 
Bestandsaufnahme der einschlägigen Aspekte des derzeitigen Umwelt-
zustands, einschließlich der Umweltmerkmale der Gebiete, die voraus-
sichtlich erheblich beeinflusst werden 

5.2.1 Beschreibung der bestehenden Nutzungsstruktur  
 (Schutzgut Mensch) 

5.2.1.1 Wohn- und Arbeitsumfeld / Schutzbedürftigkeit 
Eine Beschreibung der vorhandenen Nutzungssituation ist auch in Kap. 2.2 zu 
finden.  

Das Plangebiet ist im östlichen Bereich mit den Gebäuden und Anlagen eines 
Landmaschinenhandels und Wohngebäuden bebaut. Der übrige Bereich des 
Plangebietes ist unbebaut und wird ackerbaulich genutzt. Mit der vorliegenden 
Planung soll das Gebiet als Dorfgebiet entwickelt werden und damit die sich 
östlich anschließende, dörflich geprägte Ortslage von Osterfeine ergänzen.  

Mit der K 272 verläuft die nächstgelegene Hauptverkehrsstraße unmittelbar 
nördlich des Plangebietes.  
Bezogen auf das Schutzgut Mensch ist die Wohn- und die Erholungsfunktion 
in den Blick zu nehmen. Hinsichtlich der Wohnfunktion können sich insbeson-
dere Immissionsbelastungen (Lärm / Geruch) negativ auswirken.  
 

5.2.1.2 Immissionssituation 
a) Geruchsimmissionen der Landwirtschaft (Anlage 3) 
Wie in Kap. 3.1 beschrieben, wurde aufgrund der in Osterfeine vorhandenen 
landwirtschaftlichen Betriebe mit Tierhaltung, die Landwirtschaftskammer Nie-
dersachsen beauftragt, Untersuchungen nach der aktuellen Geruchsimmissi-
onsrichtlinie Niedersachsen (GIRL 2008) durchzuführen. Dabei wurde im Vor-
feld der Planung für die Ortschaften der Dorfregion sowie für mehrere Flächen 
im Anschluss an den Siedlungsbereich die Geruchssituation überprüft (Anla-
ge 1) und im weiteren für das vorliegende Plangebiet ein vollständiges Ge-
ruchsgutachten erstellt, in dem die Geruchssituation nochmal feinteiliger er-
fasst und dargestellt wurde (s. Anlage 3). 
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Nach den Berechnungen werden im Bereich der ergänzend geplanten Bebau-
ung Immissionswerte von IW 0,14 im südwestlichen Teilbereich bis 0,20 im 
nordöstlichen Bereich (erkennbarer Geruch an bis zu 14 -20 % der Jahres-
stunden) erreicht.  

Der GIRL-Richtwert für Dorfgebiete beträgt eine Geruchseinheit (GE) pro cbm 
Luft (erkennbarer Geruch) an bis zu 15 % der Jahresstunden (Immissionswert 
IW = 0,15). Der GIRL-Richtwert für ein Dorfgebiet wird somit in wesentlichen 
Teilen des Plangebietes überschritten. 

 

b) Verkehrslärm (K 272, Anlage 4) 
Mit der Bergfeiner Straße (K 272) verläuft die nächste Hauptverkehrsstraße 
unmittelbar nördlich des Plangebietes.  

Auf der Bergfeiner Straße wurde bei der Verkehrszählung 2015 eine durch-
schnittliche tägliche Verkehrsbelastung (DTV) von 1.600 Kfz/24 h ermittelt. Der 
Lkw-Anteil (p) betrug mit 120 Fahrzeugen anteilig 7,5 %. 

Aktuelle Verkehrsprognosen (z.B. Shell Pkw-Szenarien 2014) gehen für den 
weiteren Prognosehorizont bis 2040 nicht von einem Anstieg des allgemeinen 
Verkehrsaufkommens aus, da die bis ca. 2020/2025 zu erwartenden anstei-
genden Verkehrszahlen (höherer Pkw-Bestand, steigende Fahrleistung) bis 
2040 und damit im langfristigen Planungshorizont, aufgrund des demographi-
schen Wandels und weiterer, z.B. wirtschaftlicher Faktoren, wieder auf das Ni-
veau von 2010 zurückfallen werden. Verkehrszuwächse werden sich demnach 
fast ausschließlich aus Siedlungsentwicklungen oder anderen Strukturverän-
derungen ergeben. Diese wurden bei den Berechnungen für das Horizontjahr 
2030 mit einer jährlichen Steigerung von 0,2 % berücksichtigt.  

Das Plangebiet befindet sich in Bezug auf die Kreisstraße außerhalb der an-
baurechtlichen Ortsdurchfahrt, welche durch den OD-Stein markiert wird. Die 
verkehrsrechtliche Ortsdurchfahrt (Ortsschild) beginnt dagegen etwa mittig in 
Höhe des Plangebietes. Im westlichen Bereich des Plangebietes ist daher bei 
den Berechnungen eine zulässige Höchstgeschwindigkeit von (100/60 km/h 
Pkw/Lkw) zu berücksichtigen, während im östlichen Bereich eine Höchstge-
schwindigkeit von 50 km/h zulässig ist. 

Unter diesen Bedingungen und unter der Annahme einer ungehinderten 
Schallausbreitung ergeben die Berechnungen (Anlage 4), dass die Orientie-
rungswerte der DIN 18005-1 „Schallschutz im Städtebau“ (Stand: Juli 2002) 
für ein Dorfgebiet von 60/50 dB (A) im gesamten Gebiet eingehalten werden. 
Während im westlichen Bereich Beurteilungspegel von 58,6 / 48,7 dB (A) 
tags/nachts erreicht werden, sind im östlichen Bereich Lärmwerte von ca. 55 / 
45 dB (A) tags/nachts zu erwarten. Damit werden hier bereits die um 5 dB (A) 
niedrigeren Orientierungswerte für ein allgemeines Wohngebiet eingehalten.  
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c) Gewerbelärmimmissionen 
Im östlichen Bereich des Plangebietes befindet sich ein Landmaschinenhan-
del und nordöstlich eine Zimmerei. Innerhalb der Ortslage von Osterfeine sind 
weitere gewerbliche Nutzungen vorhanden. Die Betriebe sind aufgrund ihrer 
Lage jeweils von nahegelegenen Fremdwohnnutzungen umgeben.  

Bezogen auf Gewerbelärm ist das im Gebiet vorhandene, derzeit im Außenbe-
reich gelegene Wohngebäude hinsichtlich seiner Schutzbedürftigkeit entspre-
chend den Nutzungen eines Dorfgebietes einzustufen. Hinsichtlich der zumut-
baren Lärmimmissionen durch Gewerbelärm besteht für Wohnnutzungen im 
Außenbereich oder in einem Dorfgebiet ein Schutzanspruch gemäß TA Lärm 
von 60/45 dB(A) tags/nachts. Der Schutzanspruch wird durch die Planung so-
mit nicht verändert.  

Die Betriebe sind ebenfalls Teil der Ortslage von Osterfeine und fügen sich in 
ihrer Art und ihrem Umfang in ein Dorfgebiet ein. 

Sie haben den Schutzanspruch der umliegenden Bebauung - auch bei einer 
Ausweitung der gewerblichen Nutzung - zu gewährleisten. Diese Notwendig-
keit ergibt sich bereits aus der bestehenden Situation.  

 

d) Sonstige Immissionen 
Sonstige Anlagen (z.B. Sportanlagen), deren Auswirkungen oder deren Belange 
zu beachten sind, sind in der Umgebung des Plangebietes nicht vorhanden. Es 
sind im Plangebiet daher keine Beeinträchtigungen im Sinne des § 1 Abs. 6 
Nr. 7 c BauGB, die von potenziell störenden Anlagen ausgehen könnten, zu er-
warten.  

 

5.2.1.3 Erholungsfunktion 
Das Plangebiet ist im östlichen Bereich mit gewerblich genutzten Gebäuden 
(Landmaschinenhandel) und Wohngebäuden bebaut und wird im Übrigen 
vollständig intensiv landwirtschaftlich als Acker genutzt. Aufgrund dieser Nut-
zungen und der Lage des Gebietes an einer Kreisstraße, ist die Naherho-
lungsfunktion des Gebietes von nur geringer Bedeutung.  

 

5.2.2 Beschreibung von Natur und Landschaft  

5.2.2.1 Naturraum 
Das Plangebiet liegt innerhalb der naturräumlichen Einheit Dammer Flott-
sand- und Sandergebiet, welches zur Haupteinheit Bersenbrücker Land 
gehört.  

Beim Dammer Flottsand- und Sandergebiet handelt es sich um ein südöstlich 
der Dammer Berge liegendes, schwach welliges, offenes Land, welches sich 
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allmählich zur Dümmer-Niederung hin neigt. Während der größte Teil des Ge-
bietes aus z.T. schwach anlehmigen Sanden besteht, die schwach bis mäßig 
podsoliert sind und häufig Eschauflagen tragen, dehnt sich zwischen Osterfei-
ne und Oldorf ein kleines Flottsandgebiet aus, in dem mäßig podsolierte 
Braunerden verbreitet sind. Die vorherrschenden Stieleichen-Birkenwald-
standorte (nur im Flottsandgebiet Übergänge zu Buchen-Traubeneichen- oder 
basenarmen Eichen-Hainbuchenwäldern), die heute nur noch vereinzelt und 
fragmentarisch erhalten sind, tragen fast ausschließlich Äcker, deren Erträge 
auch außerhalb des eigentlichen Flottsandgebietes infolge einer geringen 
Flottsandbeimengung der Sandböden und des dadurch bedingten günstigeren 
Wasserhaushaltes sowie andererseits durch die Plaggendüngung der Esch-
böden befriedigend bis gut sind.  

(Quelle: Sophie Meisel; Die naturräumlichen Einheiten auf Blatt 70/71 Cloppenburg/Lingen, 1959) 

 

5.2.2.2 Landschaftsbild / Ortsbild 
Das vorliegende Plangebiet befindet sich südwestlich der Ortslage von Oster-
feine und grenzt nördlich an die Bergfeiner Straße (K 272) an. Der nordöstli-
che Teil des Geltungsbereichs ist mit einem Wohngebäude bebaut. Daran 
schließt sich unmittelbar östlich das Betriebsgelände eines Landmaschinen-
handels an. Die Freiflächen dieser Grundstücke sind im nördlichen Bereich 
durch Zufahrtsbereiche oder Stellplatz- und Lagerflächen versiegelt. Die südli-
chen Bereiche der Grundstücke stellen sich als gärtnerisch genutzte Freiflä-
chen dar, die vielfältig durch vorhandene Gehölzstrukturen gegliedert werden. 
Auch an den südlichen und westlichen Rändern der Grundstücke befinden 
sich standortgerechte Gehölzstrukturen, die die vorhandene Bebauung in das 
Landschaftsbild einbinden.  

Der überwiegende Teil der Plangebietsfläche stellt sich als eine zum südlichen 
Plangebietsrand hin ansteigende Ackerfläche dar. Diese ackerbauliche Nut-
zung setzt sich unmittelbar südlich und westlich weiter fort.  

Südlich in einiger Entfernung zum vorliegenden Geltungsbereich verläuft in 
West-Ost-Richtung ein landwirtschaftlicher Weg, der an seiner Südseite von 
einer Baumreihe aus Eichen begleitet wird.  

Südwestlich des Plangebietes wird das Landschaftsbild durch einen Gehölz-
bestand geprägt, der sich überwiegend aus Hybrid-Pappeln zusammensetzt. 
Die Bergfeiner Straße am nördlichen Rand außerhalb des Geltungsbereichs 
stellt sich bis auf die Verkehrsinsel westlich der Einmündung „Klünenberg“, die 
mit einem Baumtor aus Eichen den westlichen Ortseingang von Osterfeine 
markiert, ohne begleitende Gehölzstrukturen dar. Das sich nordöstlich des 
Geltungsbereichs anschließende Grundstück einer Zimmerei ist dagegen mit 
altem Baumbestand aus Eichen zu den angrenzenden Verkehrsflächen abge-
grenzt.  

Insgesamt ist das Landschaftsbild des Plangebietes aufgrund seiner Lage - 
am Rande der Ortslage - sowie der vorherrschenden landwirtschaftlichen In-
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tensivnutzung nicht von besonderer Bedeutung hinsichtlich Vielfalt, Eigenart 
und Schönheit.  

 

5.2.2.3 Boden / Wasserhaushalt / Altlasten 
a) Boden  
Gemäß dem NIBIS Kartenserver des LBEG (Bodenkarte von Niedersachsen  

1 : 50.000 (BK50)) liegt im überwiegenden Bereich des Plangebietes als Bo-
dentyp ein mittlerer Plaggenesch vor, der von Parabraunerde unterlagert ist. 
Lediglich im Bereich des Landmaschinenhandels ist als Bodentyp eine mittlere 
Parabraunerde als Bodentyp anzusprechen.  

Der Plaggenesch stellt einen durch jahrhundertelange Plaggendüngung auf-
gehöhten Boden dar, der sich in besonderem Maße durch eine Anreicherung 
von Humus und Nährstoffen auszeichnet. Er besitzt ein mittleres Ertragspoten-
tial, ein mittleres Nährstoff- und Wasserspeichervermögen und eine geringe 
Pufferkapazität. Seine Eigenschaften bezüglich Durchlüftung, Wasserdurch-
lässigkeit und Erwärmung werden als gut bewertet. Weiterhin ist er wenig ver-
dichtungsempfindlich und hat eine hohe Auswaschgefährdung.  

Quelle: www.lbeg.niedersachsen.de NIBIS  

 

b) Wasserhaushalt 
Innerhalb und angrenzend zum Plangebiet befinden sich keine natürlich oder 
anthropogen entstandenen Oberflächengewässer.  

Gemäß Kartenserver des LBEG (Hydrogeologische Karte von Niedersachsen 
1:50.000) liegt im überwiegenden Bereich des Plangebietes eine Grundwas-
serneubildungsrate von 200 – 250 mm im Jahr vor. Das Schutzpotenzial gilt 
aufgrund der Beschaffenheit der anstehenden Gesteine und ihrer Mächtigkeit 
im Hinblick auf ihr Vermögen, den oberen Grundwasserleiter vor der Befrach-
tung mit potenziellen Schadstoffen zu schützen im überwiegenden Teil des 
Plangebietes als „hoch“. Lediglich im äußersten nordöstlichen Planbereich gilt 
das Schutzpotenzial als „mittel“. Das Grundwasser gilt dort als gut geschützt, 
wo gering durchlässige Deckschichten über dem Grundwasser die Versicke-
rung behindern und wo große Flurabstände zwischen Gelände und Grund-
wasseroberfläche eine lange Verweilzeit begünstigen.  

Beim Schutzgut Wasser ist ein besonderer Schutzbedarf gegeben, da die 
Grundwasserneubildungsrate im langjährigen Mittel über 200 mm/a liegt.  

Quelle: www.lbeg.niedersachsen.de NIBIS  
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c) Altlasten 
Der Stadt liegen zurzeit keine Hinweise oder Erkenntnisse vor, dass sich im 
Geltungsbereich des Plangebietes oder der Umgebung Böden befinden, die 
erheblich mit umweltgefährdenden Stoffen belastet sind.  

 

5.2.2.4 Klima / Luft 
Das Plangebiet liegt klimatisch in der maritim-subkontinentalen Flachlandregi-
on und ist der grundwasserfernen, ebenen bis welligen Geest zuzuordnen. 
Mittlere Jahresniederschläge von durchschnittlich 650 - 700 mm sind zu erwar-
ten. Die relative Luftfeuchte liegt im Mittel bei 81%. Die durchschnittliche Jah-
restemperatur ist etwa 8.4°C, bei mittleren Jahrestemperaturschwankungen 
von 16.4°C. Die klimatische Wasserbilanz weist einen Überschuss von 200 - 
300 mm im Jahr auf, wobei ein Defizit im Sommerhalbjahr besteht. Die mittlere 
Vegetationszeit von etwa 220 Tagen ist relativ lang.  

(Quelle: Karten des Naturraumpotentials von Niedersachsen und Bremen; Bodenkundliche Standortkar-
te, M. 1 : 200.000, Blatt Osnabrück, 1975) 

 

5.2.2.5 Arten und Lebensgemeinschaften 
Heutige potenziell natürliche Vegetation (PNV) 
Nach der Karte der potenziell natürlichen Vegetationslandschaften Nieder-
sachsens auf der Grundlage der Bodenübersichtskarte (1:50.000) würde sich 
das Plangebiet bei einer vom Menschen unbeeinflussten Entwicklung zu ei-
nem Flattergras-Buchenwald des Tieflandes entwickeln. Bei aktueller 
Ackernutzung verbunden mit einer nachhaltigen Aufdüngung, sind eventuell 
auch Übergänge zum Waldmeister-Buchenwald denkbar.  

Als Baumarten der Sukzessionsphasen oder Begleiter der von der Rot-Buche 
dominierten Schlussgesellschaft kämen Hänge-Birke, Hainbuche, Esche, Zit-
ter-Pappel, Stiel-Eiche, Trauben-Eiche, Eberesche und Winterlinde natürli-
cherweise im Plangebiet vor.  

(Quelle: Heutige potenzielle natürliche Vegetationslandschaften Niedersachsens auf Basis der Boden-
kundlichen Übersichtskarte 1 : 50.000, Inform.d. Naturschutz Niedersachsen 2003) 

 

Biotoptypen 
Die Bestandsaufnahme erfolgte auf Grundlage des Kartierschlüssels für Bio-
toptypen in Niedersachsen (Drachenfels, 2016). Der jeweilige Biotopcode ist 
analog dem Kartierschlüssel. Eine kartographische Darstellung erfolgt in der 
Anlage 5. 
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Ackerfläche (A) 
Der überwiegende Teil des Plangebietes wird als Ackerfläche intensiv genutzt 
und stellt sich zur Zeit der Bestandsaufnahme (August 2019) als abgeerntete 
Getreidefläche dar. Diese intensiv genutzte Ackerflur setzt sich in südliche und 
westliche Richtung weiter fort. Die Ackerfläche des Plangebietes wird gemäß 
dem Städtetagmodell mit dem Wertfaktor 1 WF bewertet.  

 

Vorhandenes Wohnbaugrundstück (OEL) 
Am nordöstlichen Rand innerhalb des Geltungsbereichs befindet sich ein 
Wohngebäude. Der südliche Bereich des Grundstücks wird von einem größe-
ren Garten eingenommen, der durch verschiedene Gehölzstrukturen geglie-
dert wird. Da sich für dieses Grundstück durch die vorliegende Planung keine 
wesentlichen Änderungen ergeben, geht diese Fläche in die Bilanz zur Ein-
griffs- und Kompensationsermittlung nicht mit ein.  

 

Vorhandener Landmaschinenhandel (OG) 
Am äußersten östlichen Rand der Plangebietsfläche befindet sich das Be-
triebsgelände eines Landmaschinenhandels. Die Freifläche dieses Grund-
stücks ist im nördlichen Bereich überwiegend versiegelt. Der südliche Teil des 
Grundstücks wird gärtnerisch genutzt. Der heutige Versiegelungsgrad auf dem 
Grundstück entspricht bis auf ca. 500 qm der mit der vorliegenden Planung 
ermöglichten 80 %-igen Versiegelung. Der noch versiegelbare Anteil des 
Grundstücks wird als gärtnerisch genutzte Fläche dem Wertfaktor 1 WF zu-
geordnet.  

 

Fauna (Artenschutz) 
Die Regelungen des Bundesnaturschutzgesetzes zum speziellen Artenschutz 
unterscheiden zwischen besonders geschützten Arten und streng geschützten 
Arten, wobei alle streng geschützten Arten zugleich zu den besonders geschütz-
ten Arten zählen (d.h. die streng geschützten Arten sind eine Teilmenge der be-
sonders geschützten Arten). 

Welche Arten zu den besonders geschützten Arten bzw. den streng geschützten 
Arten zu rechnen sind, ist in § 7 Abs. 2 Nrn. 13 und 14 BNatSchG geregelt: 

• besonders geschützte Arten:  
a) Tier- und Pflanzenarten, die in Anhang A oder Anhang B der Verordnung 

(EG) Nr. 338/97 des Rates vom 9. Dezember 1996 über den Schutz von 
Exemplaren wildlebender Tier- und Pflanzenarten durch Überwachung 
des Handels (Abl. L 61 vom 3.3.1997, S. 1, L 100 vom 17.4.1997, S. 72, L 
298 vom 1.11.1997, S. 70, L 113 vom 27.4.2006, S. 26), die zuletzt durch 
die Verordnung (EG) Nr. 318 / 2008 (Abl. L 95 vom 8.4.2008, S. 3) geän-
dert worden ist, aufgeführt sind,  
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b) Nicht unter Buchstabe a fallende  
aa) Tier- und Pflanzenarten, die in Anhang IV der Richtlinie 92/43/EWG auf-

geführt sind,  
bb) europäische Vogelarten,  
c) Tier- und Pflanzenarten, die in einer Rechtsverordnung nach § 54 Absatz 

1 aufgeführt sind; 
 
• streng geschützte Arten:  

besonders geschützte Arten, die 
a) in Anhang A der Verordnung (EG) Nr. 338/97, 
b) in Anhang IV der Richtlinie 92/43/EWG, 
c) in einer Rechtsverordnung nach § 54 Absatz 2  

aufgeführt sind; 
 

Den europäischen Vogelarten – das sind alle einheimischen Vogelarten – kommt 
im Schutzregime des § 44 Abs. 1 BNatSchG eine Sonderstellung zu: Gemäß 
den Begriffsbestimmungen zählen sie zu den besonders geschützten Arten, hin-
sichtlich der Verbotstatbestände sind sie jedoch den streng geschützten Arten 
gleichgestellt. Weiterhin sind einzelne europäische Vogelarten über die Bundes-
artenschutzverordnung oder Anhang A der EG-Verordnung 338/97 als streng 
geschützte Arten definiert. 

• Ausnahme- und Befreiungsmöglichkeiten 
Gemäß § 45 Abs. 7 BNatSchG können im Einzelfall von den nach Landesrecht 
zuständigen Behörden weitere Ausnahmen von den Verboten des § 44 Abs. 1 
BNatSchG zugelassen werden. Dies ist u. a. aus zwingenden Gründen des 
überwiegenden öffentlichen Interesses einschließlich solcher sozialer und wirt-
schaftlicher Art möglich. 

Eine Ausnahme darf jedoch nur zugelassen werden, wenn zumutbare Alternati-
ven nicht gegeben sind und sich der Erhaltungszustand der Populationen einer 
Art nicht verschlechtert, soweit nicht Artikel 16 Abs. 1 der Richtlinie 92/43/EWG 
weitergehende Anforderungen enthält.  

 

Situation im Plangebiet 
Die Plangebietsfläche befindet sich südwestlich der Ortslage von Osterfeine, 
grenzt nördlich an die Bergfeiner Straße (K 272) an und wird zum überwie-
genden Teil intensiv ackerbaulich genutzt.  

Um eine Grundlage für die artenschutzrechtliche Betrachtung dieser Planung zu 
erhalten, wurde durch das Ingenieurbüro Himmel, Wildeshausen, eine stichpro-
benhafte Brutvogelkartierung im Zeitraum zwischen April und Juni 2019 im Gel-
tungsbereich und dessen Umfeld durchgeführt.  
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Das Artenschutzgutachten ist als Anlage 6 der Begründung angefügt.  

Insgesamt wurden sechs Brutvogelarten im Geltungsbereich nachgewiesen, 
darunter der Star, als Rote-Liste-Art. Weitere 14 Arten mit möglichen Brutre-
vieren wurden im Umfeld festgestellt, darunter die Feldlerche als weitere Rote-
Liste-Art und der Feldsperling als Art der Vorwarnliste. Auf der Ackerfläche im 
Geltungsbereich wurden keine Brutvogelarten nachgewiesen. Die Ackerflä-
chen des Plangebietes besitzen als Brutvogellebensraum somit keine Bedeu-
tung.  

Auf dem Privatgrundstück (Wohnen und Gewerbebetrieb) im Osten des Plan-
gebietes wurden neben dem Star nur ungefährdete Arten wie Kohlmeise, 
Buchfink, Ringeltaube, Heckenbraunelle und Singdrossel nachgewiesen. Das 
Privatgrundstück mit Gewerbebetrieb besitzt somit nur eine geringe bis mittle-
re Bedeutung als Brutvogellebensraum. Alle weiteren an Gehölze gebundenen 
Brutvogelarten wurden außerhalb des vorliegenden Geltungsbereichs nach-
gewiesen.  

 

5.2.3 Kultur- und sonstige Sachgüter  
Der Stadt sind innerhalb des Geltungsbereichs sowie in der Umgebung keine 
baulichen Anlagen, die dem Denkmalschutz unterliegen oder Bodendenkmale 
darstellen, bekannt. Es sind keine sonstigen wertvollen Kultur- oder Sachgüter 
vorhanden. 

Das Plangebiet wird laut Bodenkarte jedoch von einem wahrscheinlich mittel-
alterlichen Plaggenesch überlagert. Dabei handelt es sich um Auftragsböden 
aus Dung und Plaggen von unterschiedlicher Mächtigkeit. Eschflächen können 
potenzielle archäologische Fundstellen darstellen. 

 

5.3 Nullvariante 
Bei Nichtdurchführung der Planung würden die derzeitigen Nutzungen im 
Plangebiet (Wohnen, Ackerbau) fortgeführt.  

Für die überwiegende landwirtschaftliche Nutzung würden mögliche negative 
Auswirkungen auf den Boden- und Wasserhaushalt durch die Bewirtschaftung 
(Bodenverdichtung, Erosion, Stoffeinträge) bestehen bleiben. Die Ackerflä-
chen würden jedoch weiterhin, in Abhängigkeit von der Bewirtschaftungswei-
se, den Tierarten des Siedlungsrandes und der Feldflur als Nahrungsraum zur 
Verfügung stehen. 

Das Orts- und Landschaftsbild und das bestehende Wirkungsgefüge der 
Schutzgüter von Natur und Landschaft untereinander blieben in der jetzigen 
Form erhalten.  

Da Kultur- und sonstige Sachgüter im Plangebiet nicht bekannt sind, sind ver-
änderte Auswirkungen bei Nichtdurchführung der Planung nicht zu erwarten. 
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5.4 Prognose 
Prognose über die Entwicklung des Umweltzustandes bei Durchführung 
der Planung (Auswirkungen der Bau- und der Betriebsphase)  

5.4.1 Auswirkungen auf den Menschen / Immissionsschutz 
Bei der Bewertung der Auswirkungen der Planung auf den Menschen ist zu 
unterscheiden zwischen den Auswirkungen, die durch das geplante Baugebiet 
in der Nachbarschaft, d.h. insbesondere an benachbarten Wohnnutzungen, zu 
erwarten sind und den Auswirkungen, die durch vorhandene Immissionen auf 
die geplante Nutzung einwirken. Von Belang sind dabei, bezogen auf das 
Schutzgut Mensch, insbesondere die Wohn- und Arbeits- sowie die Erho-
lungsfunktionen. 

 

5.4.1.1 Einwirkungen in das Plangebiet 
a) Geruchsimmissionen der Landwirtschaft (Anlage 3) 
Nach den Ermittlungen der Landwirtschaftskammer vom 09.05.2019 (s. Anla-
ge 3) werden bei Berücksichtigung tierartspezifischer Belästigungspotenziale 
im Bereich der ergänzend geplanten Bebauung Immissionswerte von IW 0,14 
im südwestlichen Teilbereich bis 0,20 im nordöstlichen Bereich (erkennbarer 
Geruch an bis zu 14 -20 % der Jahresstunden) erreicht.  

Der GIRL-Richtwert für Dorfgebiete beträgt eine Geruchseinheit (GE) pro cbm 
Luft (erkennbarer Geruch) an bis zu 15 % der Jahresstunden (Immissionswert 
IW = 0,15). Der Immissionswert für ein Dorfgebiet wird somit in wesentlichen 
Teilen des Plangebietes überschritten. 

Wie in Kap. 3.1 beschrieben, wird in den Auslegungshinweisen zu Nr. 5 der 
GIRL 2008 jedoch ausgeführt, dass im begründeten Einzelfall eine Abwei-
chung von den Immissionswerten in gewissem Rahmen möglich ist. Dabei 
können insbesondere im Siedlungsrandbereich und im Übergang zu landwirt-
schaftlich geprägten Flächen Zwischenwerte gebildet werden.  

In Dorfgebieten und im Außenbereich ist auf die Belange der land- und forst-
wirtschaftlichen Betriebe einschließlich ihrer Entwicklungsmöglichkeiten Rück-
sicht zu nehmen. Unter der Voraussetzung überwiegend landwirtschaftlicher 
Nutzung und daraus resultierender Emissionen aus Tierhaltungsanlagen kön-
nen nach den Ausführungen der GIRL 2008 in diesen Bereichen Immissions-
werte von bis zu 20 % relativer Geruchsstundenhäufigkeit zugelassen werden. 

Im vorliegenden Fall liegt das Plangebiet im ländlich strukturierten Ortsteil Os-
terfeine der Stadt Damme. Die ursprüngliche Ortslage von Osterfeine ist, wie 
auch die weiteren Ortschaften der Dorfregion-Ost, noch wesentlich von land-
wirtschaftlichen Betrieben mit Tierhaltung geprägt. Dadurch ergibt sich für die 
Ortslagen und auch für das vorliegende Plangebiet eine dörfliche Prägung.  

Der Stadt stehen geringer belastete Flächen im Anschluss an den Siedlungs-
bereich in Osterfeine oder den weiteren Ortslagen der Dorfregion-Ost nicht zur 
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Verfügung. Zudem liegt das Gebiet günstig im zentralen Bereich der Dorfregi-
on-Ost, schließt im Südwesten an den Siedlungsbereich von Osterfeine an 
und erweitert diesen städtebaulich sinnvoll. Für das Plangebiet kann daher 
nach Auffassung der Stadt und in Abstimmung mit dem Landkreis ein Immis-
sionswert von 0,20 entsprechend den Auslegungshinweisen der GIRL zur Be-
urteilung herangezogen werden. Damit ist im Plangebiet die weitere Entwick-
lung von Wohnhäusern oder auch nicht wesentlich störenden Gewerbe- und 
Handwerksbetrieben innerhalb eines Dorfgebietes möglich. 

Im östlichen Bereich des Plangebietes werden Immissionswerte über 20 % er-
reicht. Dabei handelt es sich jedoch um einen bereits bebauten Teilbereich, 
der mit der vorliegenden Planung in die Festsetzung als Dorfgebiet einbezo-
gen wird. 

Bei der Bauleitplanung sind auch mögliche realistische Betriebsentwicklungen 
der landwirtschaftlichen Betriebe zu beachten. Im vorliegenden Fall werden 
die Entwicklungsmöglichkeiten der Betriebe jedoch bereits durch die beste-
hende Ortslage von Osterfeine bzw. vorhandene Wohngebäude im Umfeld 
der Betriebe begrenzt. Durch die hier vorhandenen Fremdwohnnutzungen sind 
die landwirtschaftlichen Betriebe bereits so eingeschränkt, dass eine Auswei-
tung der Viehhaltung derzeit kaum bzw. nur mit geruchsmindernden Maßnah-
men zu realisieren ist. Durch die geplante Siedlungsergänzung werden die 
vorhandenen landwirtschaftlichen Betriebe daher in ihrer Entwicklung nicht zu-
sätzlich eingeschränkt.  

Die im Rahmen landwirtschaftlicher Tätigkeiten entstehenden Maschinenge-
räusche sowie zeitweise auftretende Geruchsbelästigungen durch Ausbringen 
von Gülle lassen sich auch bei ordnungsgemäßer Landwirtschaft nicht ver-
meiden. Sie sind im Rahmen der gegenseitigen Rücksichtnahme hinzuneh-
men. 

 

b) Verkehrslärmimmissionen  
Wie die Ermittlung der Verkehrslärmsituation ergeben hat, werden die für ein 
Dorfgebiet maßgeblichen Orientierungswerte der DIN 18005-1 im gesamten 
Gebiet eingehalten bzw. unterschritten (s. a. Anlage 4 und Kap. 5.2.1.2). 
Lärmschutzmaßnahmen sind daher nicht erforderlich. 

Das Gebiet soll jedoch vorrangig dem dörflichen Wohnen dienen. Als Vorsor-
gemaßnahme soll im Bereich der ergänzend geplanten Bebauung am Nor-
drand des Plangebietes deshalb ein 2 m hoher Schutzwall errichtet werden. 
Dieser kann, neben einem Sichtschutz, insbesondere für die Außenwohnbe-
reiche auch eine Verbesserung der Lärmsituation bewirken.  

 

c) Sonstige Immissionen 
Entsprechend den Ausführungen in Kap. 5.2.1.2 stellt sich das Plangebiet im 
Übrigen als nicht erheblich immissionsbelastet (z.B. Staub, Erschütterungen, 
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Licht und Wärme) dar. Die im Gebiet und der weiteren Ortslage vorhandenen 
Gewerbebetriebe sind von Fremdwohnnutzungen umgeben und fügen sich in 
Art und Umfang in ein Dorfgebiet ein. 

Durch die vorliegende Planung wird eine Wohnbebauung nicht näher an die 
Betriebe herangeführt. Die bestehende Wohnbebauung im Plangebiet liegt 
zwischen den geplanten neuen Bauflächen und dem im östlichen Bereich vor-
handenen Gewerbebetrieb. Es ergeben sich somit zur bestehenden Situation 
keine zusätzlichen Einschränkungen oder Konfliktpotenziale.  

 

5.4.1.2 Erholungsfunktion 
Das Plangebiet stellt, aufgrund der teilweise vorhandenen Bebauung und sei-
ner derzeit überwiegenden Nutzung als Landwirtschaftsfläche kein Areal mit 
hoher Naherholungsfunktion für die benachbarte Wohnbevölkerung dar.  

Im Bereich der ergänzend geplanten Bebauung werden randliche Pflanzstrei-
fen zur Einbindung vorgesehen. Damit und durch die Begrenzung der Gebäu-
dehöhen wird das Landschaftsbild nicht erheblich beeinträchtigt, so dass sich 
die Planung auch nicht wesentlich negativ auf die Erholungsfunktion der freien 
Landschaft auswirkt. 

 

5.4.1.3 Risiken für die menschliche Gesundheit 
Das Plangebiet befindet sich weder innerhalb des Achtungsabstandes von Be-
triebsbereichen nach der Störfall-Verordnung - 12. Bundesimmissionsschutz-
verordnung (12. BImSchV), noch sind im Plangebiet derartige Betriebe vorge-
sehen. Es ist daher nicht davon auszugehen, dass es durch die vorliegende 
Planung zu einer Zunahme der Gefährdung der Bevölkerung kommt. 

 

5.4.2 Auswirkungen auf Natur und Landschaft / Vermeidungs- und Kom-
pensationsmaßnahmen 

5.4.2.1 Landschaftsbild / Ortsbild 
Bauphase 

Während der Bauphase ist mit Beeinträchtigungen durch Baumaschinen bzw. 
Baugeräte oder -hilfsmittel wie z.B. Baukränen oder auch Baugerüsten zu 
rechnen. Auch durch die Lagerung verschiedener Baumaterialien kann es zu 
Beeinträchtigungen des Landschafts- bzw. Ortsbildes kommen. Diese Beein-
trächtigungen sind jedoch regelmäßige Begleiterscheinungen bei der Er-
schließung und Entwicklung derartiger Baugebiete. Sie sind während der Ent-
stehungsphase (Bautätigkeit) unvermeidbar und nur zeitlich begrenzt zu er-
warten.  
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Betriebsphase 

Das Orts- und Landschaftsbild im Bereich des Plangebietes weist aufgrund 
der Lage unmittelbar angrenzend der Ortslage, der nördlich des Plangebietes 
verlaufenden Kreisstraße und der vorhandenen intensiven ackerbaulichen 
Nutzung keine besondere Bedeutung hinsichtlich Vielfalt, Eigenart und 
Schönheit auf. Auch in seiner Erholungseignung ist das Plangebiet durch die 
vorherrschende intensive ackerbauliche Nutzung der Fläche selbst sowie der 
angrenzend vorhandenen Bebauung und Straßenverkehrsfläche sehr stark 
eingeschränkt. Wertvolle Elemente des Landschaftsbildes sind jedoch die im 
Bereich des Betriebsgeländes und des Wohngrundstücks am östlichen Plan-
gebietsrand vorhandenen Gehölzstrukturen.  

Mit der vorliegenden Planung wird nahezu ausschließlich intensiv ackerbaulich 
genutzte Fläche in Anspruch genommen.  

Der Eingriff in das Landschaftsbild wird in erster Linie durch die künftig entste-
henden Baukörper auf einer bisher als Acker genutzten Fläche hervorgerufen.  

Durch die Begrenzung der Bauhöhe, die sich der Gebäudehöhe der unmittel-
bar östlich vorhandenen Bebauung anpasst und die Anlage von 5 m breiten 
Gehölzstreifen am westlichen und südlichen Rand der Plangebietsfläche wer-
den erhebliche Beeinträchtigungen des Landschaftsbildes vermieden bzw. 
ausgeglichen. Der Eingriff in das Landschaftsbild durch die Anlage des ca. 
2,00 m hohen Schutzwalles entlang der Kreisstraße wird durch eine standort-
gerechte Bepflanzung des Wallkörpers ausgeglichen.  

Insgesamt entsteht an diesem Standort aufgrund der angrenzend bereits vor-
handenen Bebauung sowie der angrenzend verlaufenden Straßenverkehrsflä-
che und den getroffenen Festsetzungen keine erhebliche Beeinträchtigung 
des Landschaftsbildes.  

 

5.4.2.2 Fläche / Boden / Wasser 
Fläche 
Im Rahmen der vorliegenden Planung wird nahezu ausschließlich unbebaute, 
ackerbaulich genutzte und damit stark anthropogen veränderte Fläche in einer 
Größe von ca. 3,5 ha in Anspruch genommen.  

Durch die vorliegende Planung sollen an diesem, für die Dorfregion-Ost zent-
ral gelegenen Standort, Wohnbaugrundstücke für ein dörfliches Wohnen unter 
Berücksichtigung der landwirtschaftlichen bzw. dörflichen Struktur der Ortslage 
von Osterfeine ausgewiesen werden. Die geplante Bebauung erweitert die 
Ortslage von Osterfeine städtebaulich sinnvoll im südwestlichen Bereich. 

 

 

 



Stadt Damme 
Begründung zum Bebauungsplan Nr. 188      - Entwurf - 36 

Büro für Stadtplanung (BP188_Begr.doc) 18.09.2019 

Boden/Wasser/ 
Bauphase 

Durch das Freimachen der Baufelder und das damit verbundene Abschieben 
des vorhandenen Oberbodens sowie durch evtl. kurzzeitig erforderliche Was-
serhaltungsmaßnahmen können sich Beeinträchtigungen für die Schutzgüter 
Boden und Wasser ergeben. Diese Beeinträchtigungen sind jedoch regelmä-
ßige Begleiterscheinungen bei der Erschließung und Entwicklung derartiger 
Baugebiete. Die mit der vorliegenden Planung verursachten Beeinträchtigun-
gen für das Schutzgut Boden werden durch entsprechende externe Kompen-
sationsmaßnahmen ausgeglichen und kompensiert.  

Die Beeinträchtigungen für das Schutzgut Wasser werden weitestgehend 
durch die Anlage einer Regenrückhalteanlage am nordöstlichen Rand der 
Plangebietsfläche und der damit verbundenen zentralen Rückhaltung des an-
fallenden Oberflächenwassers vermieden.  

Betriebsphase 

Der Eingriff in den Boden- und Grundwasserhaushalt wird in erster Linie durch 
die künftige Versiegelung hervorgerufen. Mit der Versiegelung gehen beste-
hende Bodenfunktionen verloren, wie z.B. Filter- und Produktionsfunktionen.  

Mit der Inanspruchnahme einer heute bereits intensiv ackerbaulich genutzten 
Fläche wird aber auf einen anthropogen veränderten Standort zurückgegriffen, 
der durch mögliche Stoffeinträge, Bodenverdichtung und Erosion bereits be-
einträchtigt ist. Die Überplanung eines noch nicht veränderten oder weniger 
veränderten Standortes wird hierdurch vermieden.  

Im Bereich der festgesetzten Flächen zum Anpflanzen und Erhalten von Bäu-
men und Sträuchern am westlichen und südlichen Plangebietsrand, die mit 
standortgerechten, heimischen Laubgehölzen bepflanzt werden sollen, sowie 
im Bereich der verbleibenden Freiflächen innerhalb der Dorfgebietsfläche, für 
die eine Gestaltung als Gartenflächen zu erwarten ist, werden Beeinträchti-
gungen für das Schutzguter Boden vermieden bzw. ausgeglichen. Die Beein-
trächtigungen für das Schutzgut Boden können innerhalb des Geltungsberei-
ches des vorliegenden Bebauungsplanes jedoch nicht vollständig ausgegli-
chen bzw. kompensiert werden, so dass externe Kompensationsmaßnahmen 
notwendig werden.  

Mit der zukünftig möglichen Bebauung geht Versickerungsfläche verloren und 
die Grundwasserneubildung wird in diesen überbauten Abschnitten generell 
verringert.  

Um Beeinträchtigungen des Schutzgutes Wasser zu vermeiden, sollte grund-
sätzlich das anfallende Oberflächenwasser möglichst vollständig innerhalb der 
Plangebietsfläche oberflächig versickert werden.  

Bereits durchgeführte Bodenuntersuchungen haben jedoch gezeigt, dass im 
Plangebiet unter einer ca. 50-80 cm dicken Oberschicht natürlich gelagerter 
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Lößlehm ansteht, der für eine dezentrale Niederschlagsversickerung nicht ge-
eignet ist.  

Unter Berücksichtigung der nach Nordosten abfallenden Geländehöhen wird 
im nordöstlichen Bereich des Plangebietes daher die Schaffung einer Regen-
wasserrückhalteanlage zur Aufnahme des anfallenden Oberflächenwassers 
vorgesehen, über welche das anfallende Oberflächenwasser auf das natürli-
che Maß gedrosselt in die Vorflut abgeleitet werden kann. 

Nach den Berechnungen des Entwässerungsplaners ist eine Fläche mit einer 
Größe von 1.500 m² ausreichend, um den erforderlichen Stauraum realisieren 
zu können (s. Anlage 2).  

Mit dieser Rückhaltung und gedrosselten, dem natürlichen Abfluss entspre-
chenden Ableitung des Oberflächenwassers innerhalb der Plangebietsfläche 
werden erhebliche Beeinträchtigungen des Schutzgutes Wasser vermieden.  

Durch Extensivierungsmaßnahmen auf externen Kompensationsflächen wer-
den sich zusätzlich positive Auswirkungen für das Schutzgut Wasser ergeben, 
so dass insgesamt durch die Planung keine erheblichen negativen Beeinträch-
tigungen verbleiben.  

Dem besonderen Schutzbedarf des Schutzgutes Wasser wird durch die Rück-
haltung und gedrosselte Ableitung des Oberflächenwassers und dem damit 
verbundenen Erhalt der Grundwasserneubildungsrate ausreichend Rechnung 
getragen.  

 

5.4.2.3 Klima / Luft 
Bauphase 

In der Bauphase wird sich kurzzeitig, z.B. für die Anlieferung von Baustoffen 
und für die notwendigen Bauarbeiten, ein erhöhtes Verkehrsaufkommen ein-
stellen. Dieses kann sowohl den Treibhauseffekt als auch den Klimawandel 
negativ begünstigen. Aufgrund der Größe des Plangebietes sind hier erhebli-
che Auswirkungen auf das lokale Klima jedoch nicht zu erwarten.  

Betriebsphase 

Durch die Versiegelung des Bodens und dem damit verbundenen Verlust von 
Verdunstungsfläche kommt es kleinräumig zu einer schnelleren und stärkeren 
Erwärmung. Es wird jedoch nahezu ausschließlich landwirtschaftliche Nutzflä-
che in Form intensiv genutzter Ackerfläche überplant. Die siedlungsnahe Frei-
fläche als Frischluftentstehungsgebiet wird reduziert.  

Durch die festgesetzten Anpflanzungen am westlichen und südlichen Rand 
des Plangebietes sowie auf dem Schutzwall wird aber auch neue vertikale 
Verdunstungsstruktur geschaffen. Diese Gehölzanpflanzungen wirken sich 
positiv auf das Kleinklima (Luftbefeuchtung) und die Luftqualität (z.B. Ausfilte-
rung von Staub- und Schadstoffen) aus, sodass damit die negativen Auswir-
kungen durch die Flächenversiegelung reduziert werden. Des Weiteren dienen 
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die Neuanpflanzungen den Erfordernissen des Klimaschutzes, indem sie dem 
Klimawandel entgegenwirken (z.B. durch Bindung von CO2). Damit wird dem 
Grundsatz nach § 1a Abs. 5 BauGB entsprochen.  

Die innerhalb des Plangebietes verbleibenden Freiflächen besitzen ebenfalls 
eine positive Bedeutung für das Klima und die Luft. Insgesamt werden durch 
die Begrenzung der Versiegelung bei gleichzeitiger Neuanlage von Gehölz-
strukturen am westlichen, südlichen und nördlichen Rand des Plangebietes 
und der Bereitstellung externer Kompensationsflächen, die zum Ausgleich der 
Beeinträchtigungen des Schutzgutes Boden erforderlich sind, erhebliche Be-
einträchtigungen für das Schutzgut Klima/Luft vermieden, ausgeglichen bzw. 
extern kompensiert.  

Insgesamt verbleiben somit keine erheblichen Beeinträchtigungen. 

 

5.4.2.4 Arten und Lebensgemeinschaften 
Der Eingriff in das Schutzgut Arten und Lebensgemeinschaften wird nahezu 
ausschließlich durch die Überplanung von intensiv genutzter Ackerfläche ver-
ursacht.  

Artenschutzprüfung 
Die Regelungen des Bundesnaturschutzgesetzes zum speziellen Artenschutz 
unterscheiden zwischen besonders geschützten Arten und streng geschützten 
Arten, wobei alle streng geschützten Arten zugleich zu den besonders ge-
schützten Arten zählen (d.h. die streng geschützten Arten sind eine Teilmenge 
der besonders geschützten Arten). 

Welche Arten zu den besonders geschützten Arten bzw. den streng geschütz-
ten Arten zu rechnen sind, ist in § 7 Abs. 2 Nrn. 13 und 14 BNatSchG gere-
gelt: 

 

• besonders geschützte Arten:  
a) Tier- und Pflanzenarten, die in Anhang A oder Anhang B der Verord-
nung (EG) Nr. 338/97 des Rates vom 9. Dezember 1996 über den 
Schutz von Exemplaren wildlebender Tier- und Pflanzenarten durch 
Überwachung des Handels (Abl. L 61 vom 3.3.1997, S. 1, L 100 vom 
17.4.1997, S. 72, L 298 vom 1.11.1997, S. 70, L 113 vom 27.4.2006, S. 
26), die zuletzt durch die Verordnung (EG) Nr. 318 / 2008 (Abl. L 95 
vom 8.4.2008, S. 3) geändert worden ist, aufgeführt sind,  

b) Nicht unter Buchstabe a fallende  

aa) Tier- und Pflanzenarten, die in Anhang IV der Richtlinie 92/43/EWG 
aufgeführt sind,  

bb) europäische Vogelarten,  
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c) Tier- und Pflanzenarten, die in einer Rechtsverordnung nach § 54 
Absatz 1 aufgeführt sind; 

 

• streng geschützte Arten:  
besonders geschützte Arten, die 

a) in Anhang A der Verordnung (EG) Nr. 338/97, 

b) in Anhang IV der Richtlinie 92/43/EWG, 

c) in einer Rechtsverordnung nach § 54 Absatz 2  

aufgeführt sind; 

 

Den europäischen Vogelarten – das sind alle einheimischen Vogelarten – 
kommt im Schutzregime des § 44 Abs. 1 BNatSchG eine Sonderstellung zu: 
Gemäß den Begriffsbestimmungen zählen sie zu den besonders geschützten 
Arten, hinsichtlich der Verbotstatbestände sind sie jedoch den streng ge-
schützten Arten gleichgestellt. Weiterhin sind einzelne europäische Vogelarten 
über die Bundesartenschutzverordnung oder Anhang A der EG-Verordnung 
338/97 als streng geschützte Arten definiert. 

• Ausnahme- und Befreiungsmöglichkeiten 
Gemäß § 45 Abs. 7 BNatSchG können im Einzelfall von den nach Landes-
recht zuständigen Behörden weitere Ausnahmen von den Verboten des § 44 
Abs. 1 BNatSchG zugelassen werden. Dies ist u. a. aus zwingenden Gründen 
des überwiegenden öffentlichen Interesses einschließlich solcher sozialer und 
wirtschaftlicher Art möglich. 

Eine Ausnahme darf jedoch nur zugelassen werden, wenn zumutbare Alterna-
tiven nicht gegeben sind und sich der Erhaltungszustand der Populationen ei-
ner Art nicht verschlechtert, soweit nicht Artikel 16 Abs. 1 der Richtlinie 
92/43/EWG weitergehende Anforderungen enthält. 

 

Bauphase  

Während der Bauphase kann es insbesondere durch den Baustellenverkehr 
und die Bodenarbeiten und den damit verbundenen Störungen zu Beeinträch-
tigungen für die Fauna kommen. Um diese Störungen bzw. Beeinträchtigun-
gen für die Fauna des Gebietes zu vermeiden, dürfen erforderliche Abriss- 
und Rodungsarbeiten sowie die Arbeiten zur Baufeldfreimachung im Zuge der 
Erschließung des Baugebietes nur außerhalb der Brutphase der Vögel und 
außerhalb der Hauptaktivitätsphase der Fledermäuse durchgeführt werden.  
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Prognose und Bewertung der Schädigungen und Störungen  
Betriebsphase 

Auf der Ackerfläche im Geltungsbereich des vorliegenden Plangebietes sind 
Baugrundstücke mit ihren entsprechenden Erschließungsanlagen vorgesehen. 
Dadurch gehen keine Brutreviere von Vögeln verloren. Auch durch das Erwei-
tern der Baugrenzen auf dem Gewerbegrundstück sind keine erheblichen Be-
einträchtigungen zu erwarten, da es sich bei den festgestellten Arten um Arten 
handelt, die ihre Hauptlebensräume auch im Siedlungsbereich finden und die 
überwiegend in den umgebenden, außerhalb des Geltungsbereichs liegenden 
Gehölzbeständen nachgewiesen wurden.  

 

Prüfung der Verbotstatbestände 
Um den Verbotstatbestand der Tötung gem. § 44 Abs. 1 BNatSchG sicher 
auszuschließen, dürfen erforderliche Abriss- und Rodungsarbeiten sowie die 
Arbeiten zur Baufeldfreimachung im Zuge der Erschließung des Baugebietes 
nur außerhalb der Brutphase der Vögel und außerhalb der Hauptaktivitätspha-
se der Fledermäuse, d.h. nicht in der Zeit vom 01. März bis 31. August durch-
geführt werden.  

Ein entsprechender Hinweis ist im Bebauungsplan aufgenommen.  

Unter Berücksichtigung dieses Zeitfensters für die vorbereitenden Arbeiten 
kommt es nicht zu erheblichen Beeinträchtigungen von Fortpflanzungs- und 
Ruhestätten einer potenziell hier möglichen Fauna und damit des Schutzgutes 
Arten und Lebensgemeinschaften.  

 

5.4.2.5 Wirkungsgefüge 
Die o.g. Schutzgüter stehen in Beziehung zueinander. Die getroffenen Fest-
setzungen und Maßnahmen können daher auf das eine Schutzgut positive, 
auf das andere jedoch negative Auswirkungen haben. Nachfolgend wird das 
aus der vorliegenden Planung resultierende Wirkungsgefüge beschrieben.  

Mit der Planung geht landwirtschaftliche Nutzfläche in Form von Acker verlo-
ren. Das Landschaftsbild wird vor allem durch die künftige Bebauung verän-
dert. Durch die Versiegelung werden die Grundwasserneubildung und damit 
auch die Verdunstungsrate reduziert. Mit der Neuanlage von randlichen Ge-
hölzstreifen sowie der Schaffung einer Regenwasserrückhaltung im nordöstli-
chen Plangebietsbereich wird jedoch auch eine positive Wirkung auf den Bo-
den- und Wasserhaushalt und die Schutzgüter Arten und Lebensgemeinschaf-
ten erzielt. Zusammen mit der Begrenzung der Bauhöhe werden Beeinträchti-
gungen des Orts- und Landschaftsbildes und damit auch des Schutzgutes 
Mensch weitgehend vermieden.  
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Verbleibende Beeinträchtigungen des Boden- und Wasserhaushaltes und der 
Schutzgüter Arten und Lebensgemeinschaften werden durch externe Kom-
pensationsmaßnahmen ausgeglichen.  

Insgesamt wird mit der vorliegenden Planung das Wirkungsgefüge der Schutz-
güter von Natur und Landschaft aufgrund der getroffenen Festsetzungen und 
Maßnahmen nicht erheblich beeinträchtigt. 

 

5.4.2.6 Risiken für die Umwelt 
Mit der Ausweisung einer Dorfgebietsfläche am vorliegenden Standort und der 
damit verbundenen vorwiegenden Entstehung wohnbaulicher Nutzungen und 
weiterer nicht wesentlich störender Nutzungen ist kein besonderes Unfall- und 
Katastrophenrisiko verbunden. Die geplanten Nutzungen verursachen keine 
besonderen Risiken für die menschliche Gesundheit und für das Ökosystem.  

 

5.4.3 Auswirkungen auf Kultur- und sonstige Sachgüter /  
   Risiken für das kulturelle Erbe 
Das Plangebiet wird laut Bodenkarte von einem wahrscheinlich mittelalterli-
chen Plaggenesch überlagert. Eschflächen gehören zu den Böden mit kultur-
historischer Bedeutung. Von einer Bebauung kann jedoch aus städtebaulichen 
Gründen nicht abgesehen werden, da der Stadt für die erforderliche Wohn-
bauentwicklung derzeit keine anderen Flächen zur Verfügung stehen. 

Inwieweit archäologische Bodendenkmale im Plangebiet verborgen sind, kann 
im Voraus nicht geklärt werden. In den Bebauungsplan ist folgender Hinweis 
aufgenommen: 

„Sollten bei den geplanten Bau- und Erdarbeiten ur- oder frühgeschichtliche 
Bodenfunde (das können u a. sein: Tongefäßscherben, Holzkohleansamm-
lungen, Schlacken sowie auffällige Bodenverfärbungen und Steinkonzentrati-
onen, auch geringe Spuren solcher Funde) gemacht werden, sind diese mel-
depflichtig und müssen der Unteren Denkmalschutzbehörde des Landkreises 
unverzüglich gemeldet werden. Meldepflichtig ist der Finder, der Leiter und der 
Unternehmer der Arbeiten. Bodenfunde und Fundstellen sind bis zum Ablauf 
von vier Werktagen nach Anzeige unverändert zu lassen bzw. ist für ihren 
Schutz Sorge zu tragen, wenn nicht die Denkmalschutzbehörde vorher die 
Fortsetzung der Arbeiten gestattet (§ 14 Abs. 1 und 2 Niedersächsisches 
Denkmalschutzgesetz).“ 

 

5.4.4 Wechselwirkungen  
Bei der Prüfung der Wechselwirkungen ist entsprechend den Anforderungen 
von § 1 (6) Nr. 7 i BauGB das übergreifende Verhältnis zwischen Naturhaus-
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halt und Landschaft, den Menschen sowie den Sach- und Kulturgütern, soweit 
sich diese durch die Planung wechselseitig beeinflussen, zu erfassen.  

Wie aus den vorangegangenen Kapiteln hervorgeht, entstehen durch die Pla-
nung, insbesondere bei Berücksichtigung der Maßnahmen zur Vermeidung, 
Verringerung und zum Ausgleich von Beeinträchtigungen auf den überwie-
genden Teil der zu betrachtenden Bestandteile der Umwelt keine erheblichen 
negativen Auswirkungen.  

Mit der vorliegend geplanten Festsetzung eines Dorfgebietes entstehen somit 
keine neuen weitergehenden Beeinträchtigungen zwischen den Belangen des 
Umweltschutzes (Naturhaushalt und Landschaft, Mensch, Sach- und Kulturgü-
ter), die sich so auswirken, dass negative Rückwirkungen zu erwarten wären. 
Erhebliche Wechselwirkungen treten damit nicht auf.  

 

5.4.5 Kumulierung mit Auswirkungen anderer Vorhaben /  
   benachbarter Plangebiete 
In der Umgebung bzw. im Einwirkungsbereich des Plangebietes sind keine 
weiteren Vorhaben oder andere Plangebiete bzw. Planungen vorgesehen oder 
bekannt, die durch Kumulierung mit der vorliegenden Planung zu größeren 
Umweltproblemen führen könnten. 

 

5.4.6 Berücksichtigung fachgesetzlicher Vorschriften 

5.4.6.1 Schutzgebiete i.S.d. BNatSchG / FFH-Gebiet (Natura 2000) 
Durch die Planung sind keine nationalen oder internationalen (Natura 2000) 
Schutzgebiete, gesetzlich geschützten Biotope oder geschützten Landschafts-
bestandteile gem. § 22 (4) Nr. 1 NAGBNatSchG betroffen. 

Das Plangebiet liegt nicht innerhalb oder angrenzend zu einem Gebiet von 
gemeinschaftlicher Bedeutung (FFH-Gebiet) oder einem EU-Vogelschutz-
gebiet. Auswirkungen auf die Erhaltungsziele und Schutzzwecke solcher Ge-
biete sind daher nicht vorhanden. Eine Überprüfung der Verträglichkeit gemäß  
§ 34 Abs. 1 BNatSchG ist nicht erforderlich. 

 

5.4.6.2 Besonderer Artenschutz 
Unter Berücksichtigung, dass erforderliche Abriss- und Rodungsarbeiten so-
wie die Arbeiten zur Baufeldfreimachung im Zuge der Erschließung des Bau-
gebietes nur außerhalb der Brutphase der Vögel und außerhalb der Hauptak-
tivitätsphase der Fledermäuse, d.h. nicht in der Zeit vom 01. März bis 31. Au-
gust durchgeführt werden dürfen, kann der Verbotstatbestand der Tötung 
gem. § 44 Abs. 1 BNatSchG sicher ausgeschlossen werden. 
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5.4.7 Sonstige Belange des Umweltschutzes 
Der sachgerechte Umgang mit Abfällen und Abwässern (§ 1 (6) Nr. 7 e 
BauGB) wird durch den Landkreis bzw. die Entsorgungsträger gewährleistet.  

Die Nutzung von erneuerbaren Energien sowie die sparsame und effiziente 
Nutzung von Energie (§ 1 (6) Nr. 7 f BauGB) zur Vermeidung weiterer Emissi-
onen ist nicht erklärte Zielsetzung oder Bestandteil des vorliegenden Bebau-
ungsplanes. Die Nutzung regenerativer Energiequellen (z.B. Solarenergie) soll 
jedoch möglich sein. Hierzu wird auch auf das Gesetz zur Förderung Erneuer-
barer Energien im Wärmebereich (EEWärmeG) verwiesen, welches am 
1. Januar 2009 in Kraft getreten ist. Laut Gesetz muss der Wärmeenergiebe-
darf für neue Gebäude zu mindestens 15 % aus erneuerbaren Energien ge-
deckt werden. Mit der Energieeinsparverordnung (EnEV 2014), welche am 
1.5.2014 in Kraft getreten ist, sind weitere Vorgaben für den Einsatz erneuer-
barer Energien vorgenommen worden, um die Ziele des Energiekonzepts der 
Bundesregierung und geänderte Baunormen umzusetzen. So müssen u.a. seit 
dem 1.1.2016 neu gebaute Wohn- und Nichtwohngebäude höhere energeti-
sche Anforderungen erfüllen. Die Verordnung ist auch auf Vorhaben, welche 
die Änderung, die Erweiterung oder den Ausbau von Gebäuden zum Gegen-
stand haben, anzuwenden. 

Im Übrigen ist der weitergehende Einsatz spezieller Technologien jedem 
Grundstückseigentümer, soweit es unter Berücksichtigung der jeweiligen Ge-
bietsfestsetzung und nachbarschaftlicher Interessen möglich ist, freigestellt.  

Gemäß § 1 (6) Nr. 7 h BauGB ist die Erhaltung der bestmöglichen Luftqualität 
in Gebieten, in denen die durch Rechtsverordnung zur Erfüllung von binden-
den Beschlüssen der Europäischen Gemeinschaft festgelegten Immissions-
grenzwerte nicht überschritten werden dürfen, als Belang im Sinne des Vor-
sorgeprinzips, zu berücksichtigen. Durch die vorliegende Darstellung einer 
gewerblichen Baufläche sind wesentliche Veränderungen der Luftqualität je-
doch nicht zu erwarten.  

Besondere Auswirkungen auf die Erfordernisse des Klimaschutzes (§ 1 Abs. 5 
BauGB) ergeben sich durch die Planung nicht bzw. die geplante Bebauung 
muss entsprechend den einschlägigen Gesetzen und Richtlinien zum Klima-
schutz errichtet werden (z.B. Energieeinsparverordnung, EEWärmeG u.ä.). 

 

5.5 Maßnahmen 
Zusammenfassung der geplanten Maßnahmen, mit denen Umweltaus-
wirkungen vermieden, verhindert, verringert und ausgeglichen werden 
sollen 

5.5.1 Immissionsschutzregelungen 
Wie in Kap. 5.2.1.2 ausgeführt, stellt sich das Plangebiet insgesamt als nicht 
erheblich immissionsbelastet dar. Schutzmaßnahmen für die geplante Wohn-
bebauung sind daher im Plangebiet nicht erforderlich. Dennoch wird am Nord-
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rand ein Schutzwall in einer Höhe von 2 m vorgesehen, welcher neben einem 
Sichtschutz, insbesondere für die Außenwohnbereiche eine Verbesserung der 
Lärmsituation erreichen kann. 

 

5.5.2 Vermeidungsmaßnahmen bzgl. Natur und Landschaft 
Um Beeinträchtigungen für Natur und Landschaft und insbesondere Beein-
trächtigungen des Landschaftsbildes soweit möglich zu vermeiden, bleiben die 
vorhandenen Gehölzstrukturen im Bereich der bebauten Grundstücke am öst-
lichen Plangebietsrand weitestgehend erhalten und die Höhe der künftigen 
Bebauung wird der Gebäudehöhe der benachbarten Bebauung angepasst. 
Des Weiteren wird die Versiegelung auf das erforderliche Maß reduziert. Die 
verbleibenden Freiflächen innerhalb des festgesetzten Dorfgebietes tragen 
ebenfalls zu einer Vermeidung von Beeinträchtigungen bei. Beeinträchtigun-
gen des Wasserhaushaltes werden durch die Rückhaltung des Oberflächen-
wassers in einem am nordöstlichen Plangebietsrand neu anzulegenden Re-
genrückhaltebecken vermieden. Mit Hilfe eines Zeitfensters für die Bauflä-
chenvorbereitung und insbesondere für evtl. erforderliche Abriss- und Ro-
dungsarbeiten, werden Beeinträchtigungen für die Fauna vermieden.  

 

5.5.3 Abhandlung der Eingriffsregelung  
a) Zulässigkeit des Eingriffs 
Durch die Bauleitplanung werden im Plangebiet Maßnahmen vorbereitet bzw. 
ermöglicht, deren Durchführung den Eingriffstatbestand gem. § 14 Bundesna-
turschutzgesetz (BNatSchG) erfüllen. Die Eingriffe stellen z.T. erhebliche Be-
einträchtigungen des Naturhaushaltes und des Orts- und Landschaftsbildes 
dar. 

Nach § 15 (1) und (2) BNatSchG ist der Verursacher eines Eingriffs verpflich-
tet, vermeidbare Beeinträchtigungen von Natur und Landschaft zu unterlassen 
sowie unvermeidbare Beeinträchtigungen durch Maßnahmen des Naturschut-
zes und der Landschaftspflege vorrangig auszugleichen oder zu ersetzen.  

Der § 18 Bundesnaturschutzgesetz (BNatSchG) regelt das Verfahren bei Ein-
griffen in Natur und Landschaft im Verhältnis zum Baurecht. Sind auf Grund 
der Aufstellung, Ergänzung oder Aufhebung von Bauleitplänen Eingriffe in Na-
tur und Landschaft zu erwarten, ist gem. § 18 BNatSchG über die Vermei-
dung, den Ausgleich und den Ersatz nach den Vorschriften des Baugesetzbu-
ches zu entscheiden. 

Das Baugesetzbuch (BauGB) stellt in § 1a (ergänzende Vorschriften zum 
Umweltschutz) die entsprechenden Vorschriften auf. Danach heißt es in § 1a 
Abs. 3 BauGB: „Die Vermeidung und der Ausgleich voraussichtlich erheblicher 
Beeinträchtigungen des Landschaftsbildes sowie der Leistungs- und Funkti-
onsfähigkeit des Naturhaushaltes in seinen in § 1 Abs. 6 Nr. 7 Buchstabe a 
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bezeichneten Bestandteilen (Eingriffsregelung nach dem Bundesnaturschutz-
gesetz) sind in der Abwägung nach § 1 Abs. 7 BauGB zu berücksichtigen“ und 
„ein Ausgleich ist nicht erforderlich, soweit die Eingriffe bereits vor der planeri-
schen Entscheidung erfolgt sind oder zulässig waren.“  

Die Ermittlung des Eingriffs und des erforderlichen Ausgleichs im Rahmen der 
vorliegenden Bauleitplanung erfolgt nach diesen Vorschriften. 

Die durch diese Planung vorbereiteten Eingriffe werden durch verschiedene, in 
den vorherigen Kapiteln schutzgutbezogen aufgelistete Maßnahmen z.T. ver-
mieden bzw. ausgeglichen, sodass die Beeinträchtigung des Landschaftsbil-
des und des Naturhaushaltes auf ein unbedingt notwendiges Maß reduziert 
wird. 

Grundsätzlich ist ein Eingriff unzulässig, wenn die Belange des Natur- und 
Landschaftsschutzes überwiegen. Dieses ist in der Regel in Gebieten der Fall, 
in denen die Voraussetzungen eines Schutzes nach den §§ 23 – 30 Bun-
desnaturschutzgesetz (BNatSchG) erfüllt sind. Das Plangebiet erfüllt nicht die-
se Voraussetzungen. 

Weil auch andere für den Naturschutz wertvolle Elemente, die als selten oder 
gefährdet einzustufen sind, nicht in Anspruch genommen werden und die Be-
lange der Wohnraumbeschaffung und der Wirtschaft mit der Sicherung und 
Schaffung von Arbeitsplätzen bedeutsame öffentliche Belange darstellen, sind 
nach Überzeugung der Stadt Damme die hier vorbereiteten Eingriffe letztend-
lich zulässig.  

 

b) Eingriffsbilanzierung 
Im Folgenden werden die sich aus der Planung ergebenden Eingriffe und 
Maßnahmen mit dem Bestand verglichen und bewertet, um die Plausibilität 
nachvollziehbar, also auch zahlenmäßig vergleichbar zu machen. 

Hierfür wird die "Arbeitshilfe zur Vorbereitung und Umsetzung der Eingriffsre-
gelung des Landkreises Osnabrück"; (Osnabrücker Kompensationsmodell 
2016) zugrunde gelegt. Nachfolgend gilt die Formel:  

Fläche in qm x Wertfaktor (WF) = Werteinheiten (WE) 

 

c) Ermittlung des Eingriffsflächenwertes 
In der folgenden Tabelle werden alle Biotope aufgeführt, die durch die Pla-
nung unmittelbar beeinträchtigt werden. Die Biotope wurden in den vorange-
gangenen Kapiteln beschrieben. Entsprechend dem Osnabrücker Kompensa-
tionsmodell wird den Biotopen des Plangebietes der jeweilige Wertfaktor zu-
geordnet.  

Werden die Biotopflächen mit ihren Wertfaktoren multipliziert, ergeben sie in 
der Summe den Eingriffsflächenwert.  
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 Nutzungsart / Biotoptyp Fläche Wertfaktor Werteinheit  

 Ackerfläche (A) 34.819 qm 0,9 WF 31.337 WE  

 vorh. Wohnbaugrundstück (OEL) 1.145 qm -   -    

 vorh. Landmaschinenhandel (OG) 8.292 qm -   -    

      heute vers. und bebaut 6.128 qm 0 WF 0 WE  

 
     noch bebau- bzw. versiegelbar (80 %) 506 qm 1,0 WF 506 WE 

 
 Gesamtfläche: 44.256 qm          

 Eingriffsflächenwert:         31.843 WE  

           
d) Ermittlung des Kompensationsbedarfes 
In den vorangegangenen Kapiteln wurden schutzgutbezogen Maßnahmen zur 
Vermeidung und zum Ausgleich des Eingriffs beschrieben. Zusammengefasst 
sind dieses: Die Neuanlage von Gehölzstreifen am westlichen und südlichen 
Plangebietsrand, die Schaffung einer Regenwasserrückhaltung im nordöstli-
chen Plangebietsbereich und der Verbleib von Freiflächen innerhalb des ge-
planten Dorfgebietes. Der bepflanzte Schutzwall am nördlichen Rand bleibt in 
seiner Bewertung neutral, da der Eingriff in das Landschaftsbild durch den ca. 
2,00 m hohen Wall durch die standortgerechte Bepflanzung ausgeglichen 
wird.  

Diesen Maßnahmen wird entsprechend ihrer künftigen Wertigkeit ein Wertfak-
tor nach dem Osnabrücker Kompensationsmodell zugeordnet. Sie werden in 
der nachfolgenden Tabelle aufgeführt. Die Flächen der aufgeführten Nut-
zungsarten / Biotoptypen werden mit den zugeordneten Wertfaktoren multipli-
ziert und ergeben dann addiert den Kompensationswert.  
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Nutzungsart / Biotoptyp Fläche Wertfaktor Werteinheit 
 

 
Dorfgebiet (GRZ 0,3) 24.935 qm -   -   

 

 
    versiegelt (37,5%), (X) 9.351 qm 0 WF 0 WE 

 

 
    unversiegelt (62,5%) (TF), davon 13.638 qm 1,0 WF 13.638 WE 

 

 
            Siedlungsgehölze 1.946 qm 2,0 WF 3.892 WE 

 

 
neue Straßenverkehrsfläche 4.491 qm -   -   

 

 
    versiegelt (80 %) 3.593 qm 0 WF 0 WE 

 

 
    unversiegelte Freifläche (20 %) 898 qm 1,0 WF 898 WE 

 

 
Lärmschutzwall 1.707 qm -   -   

 

 
Schutzstreifen Gasleitung (Gartenfl.) 1.298 qm 1,0 WF 1.298 WE 

 

 
Spielplatz 890 qm 1,0 WF 890 WE 

 

 
Regenrückhalteanlage (RRA) 1.498 qm 1,5 WF 2.247 WE 

 

 
vorh. Wohnbaugrundstück 1.145 qm -   -   

 

 
Vorh. Landmaschinenhandel,davon 8.292 qm -   -   

 

 
noch bebau- bzw, versiegelbar 506 qm 0 WF 0 WE 

 

 

Gesamtfläche: 44.256 qm         

 

 

Kompensationswert:          22.864 WE 

 
           

Innerhalb des Plangebietes entsteht durch Vermeidungsmaßnahmen und in-
terne Ausgleichsmaßnahmen ein Kompensationswert von 22.864 WE. Ge-
genüber dem Eingriffsflächenwert (31.843 WE) verbleibt ein Kompensations-
defizit von 8.979 WE, sodass externe Kompensationsmaßnahmen notwendig 
werden.  

 

e) Externe Kompensationsmaßnahmen (Anlage 7- wird ergänzt) 
Zur Kompensation des durch die vorliegende Planung verbleibenden Kom-
pensationsdefizits stellt die Stadt Damme entsprechende Kompensationsflä-
chen zur Verfügung. Diese werden zur öffentlichen Auslegung dargestellt, be-
schrieben und bilanziert.  

 

f) Schlussberechnung 
Unter Berücksichtigung der beschriebenen Vermeidungs,- Ausgleichs- und der 
noch nachzuweisenden externen Kompensationsmaßnahmen geht die Stadt 
Damme davon aus, dass der durch den Bebauungsplan Nr. 188 „Auf dem Kir-
chesch“ verursachte Eingriff in das Landschaftsbild und in den Naturhaushalt 
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ausgeglichen wird und somit den Belangen von Natur und Landschaft gem. 
§ 1 (6) Ziffer 7 BauGB entsprochen ist.  

 

5.5.4 Maßnahmen nach sonstigen umweltbezogenen Regelungen 

5.5.4.1 Bodenschutzklausel - § 1a (2) Satz 1 und 2 BauGB 
Gemäß § 1a (2) Satz 1 BauGB soll mit Grund und Boden sparsam umgegan-
gen und insbesondere sollen die Möglichkeiten der Städte und Gemeinden zur 
Wiedernutzbarmachung und Nachverdichtung genutzt werden. Landwirtschaft-
lich, als Wald oder für Wohnzwecke genutzte Flächen sollen nur im notwendi-
gen Umfang umgenutzt werden. 

In den Ortschaften der Dorfregion-Ost der Stadt Damme besteht nach wie vor 
eine erhebliche Nachfrage an Wohnbaugrundstücken, welche aufgrund be-
stehender landwirtschaftlicher Immissionen innerhalb der Ortslagen durch 
Möglichkeiten zur Innenentwicklung nicht gedeckt werden kann. Für die Stadt 
besteht daher nur die Möglichkeit in den Außenbereich hinein zu entwickeln.  

Mit der vorliegenden Planung strebt die Stadt die Entwicklung eines Dorfgebie-
tes für ein dörfliches Wohnen in Osterfeine an, um der bestehenden Nachfra-
ge nach Wohnbauflächen in der Dorfregion-Ost Rechnung zu tragen. Das Ge-
biet soll zur Deckung des Bedarfs der gesamten Dorfregion herangezogen 
werden.  

Das Maß der Bodenversiegelung auf den bislang unbebauten Flächen wird mit 
einer geplanten Grundflächenzahl von 0,3 auf einen Wert festgesetzt, der un-
ter dem für ein Dorfgebiet möglichen Maximalwert liegt. Damit werden eine 
aufgelockerte Bebauung in Anpassung an die dörfliche Struktur von Osterfeine 
und eine geringe Bodenversiegelung erreicht. Die restlichen Grundstücksflä-
chen sind für eine Begrünung vorgesehen und werden somit weder überbaut 
noch versiegelt.  

Die Stadt ist daher der Auffassung, dass der Bodenschutzklausel sowohl im 
Hinblick auf die Größe der erforderlichen Gebietsausweisung, als auch auf die 
konkrete Ausgestaltung Rechnung getragen ist.  

 

5.6 Auswirkungen i.S.d. § 1 Abs. 6 Nr. 7, Buchstabe j BauGB 
Das Plangebiet befindet sich weder innerhalb des Achtungsabstandes von Be-
triebsbereichen nach der Störfall-Verordnung - 12. Bundesimmissionsschutz-
verordnung (12. BImSchV), noch sind im Plangebiet derartige Betriebe vorge-
sehen. Im Plangebiet sind daher keine Auswirkungen, aufgrund der Anfällig-
keit der nach den geplanten Festsetzungen im Bebauungsplan zulässigen 
Vorhaben für schwere Unfälle oder Katastrophen zu erwarten.  
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5.7 Anderweitige Planungsmöglichkeiten (Alternativprüfung) 
Wie in Kap. 1.2 und 3.1 beschrieben, dient die vorliegende Planung vorrangig 
der Schaffung von Wohnbaumöglichkeiten im Rahmen eines Dorfgebietes für 
die Eigenentwicklung der Dorfregion-Ost. 

Dieser Bedarf kann im Rahmen einer Innenentwicklung nicht gedeckt werden, 
da innerhalb der vorhandenen Siedlungsbereiche die Baugrundstücke seit 
langem vergeben sind bzw. die ursprünglichen Ortslagen noch wesentlich von 
landwirtschaftlichen Betrieben mit Tierhaltung geprägt sind. Aufgrund der 
dadurch innerhalb der Ortslagen bestehenden Geruchsimmissionen wurde die 
jüngere Siedlungsentwicklung überwiegend in der Kernstadt realisiert. In der 
Dorfregion-Ost konnten dagegen seit 2004 keine Wohngrundstücke durch ei-
ne Bauleitplanung entwickelt werden.  

Die nun für eine ergänzende Siedlungsentwicklung vorgesehene Fläche 
schließt südwestlich an die Ortslage von Osterfeine an bzw. bezieht im östli-
chen Bereich Teile der Ortslage mit ein.  

Eine Alternativplanung würde, aufgrund des bestehenden Bedarfes und des 
grundsätzlichen städtebaulichen Zieles der Erhaltung der eigenständigen Ort-
steile in der Dorfregion, nur eine Planung an anderer Stelle im Bereich der 
Dorfregion-Ost bedeuten. In Angrenzung an die bestehenden Siedlungsberei-
che stehen der Stadt jedoch derzeit keine anderen Flächen unmittelbar zur 
Verfügung bzw. kommen viele Flächen, aufgrund einer höheren Belastung 
durch Geruchsimmissionen landwirtschaftlicher Betriebe, derzeit nicht in Be-
tracht. Auf verbleibenden denkbaren Optionsflächen würden sich keine die 
Umwelt weniger belastenden Veränderungen ergeben.  

Im Ergebnis stellt die gewählte Erweiterungsfläche somit eine städtebaulich 
sinnvolle und angemessene Lösung zur Siedlungsentwicklung der Dorfregion-
Ost dar.  

5.8 Zusätzliche Angaben im Umweltbericht 

5.8.1 Methodik 
Die Beurteilung der Auswirkungen der Planung auf Natur und Landschaft er-
folgte verbalargumentativ. Die erforderlichen Kompensationsmaßnahmen 
wurden anhand der „Arbeitshilfe zur Vorbereitung und Umsetzung der Ein-
griffsregelung des Landkreises Osnabrück"; (Osnabrücker Kompensationsmo-
dell 2016) ermittelt.  

Die Beurteilung der Bedeutung des Plangebietes für Arten und Lebensge-
meinschaften wurde auf Grundlage eines faunistischen Fachbeitrages vorge-
nommen. 

Die Ermittlung der Geruchsbelastung durch landwirtschaftliche Betriebe mit 
Tierhaltung wurde durch die Landwirtschaftskammer (LWK) Niedersachsen 
nach der GIRL 2008 und unter Beachtung der Vorgaben des Landkreises 
durchgeführt.  
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Die Verkehrslärmbelastung wurde nach dem Verfahren der RLS 90 „Richtli-
nien für den Lärmschutz an Straßen“ ermittelt und nach der DIN 18005-1 be-
wertet. Den Berechnungen wurden dabei, basierend auf den Verkehrszählun-
gen von 2015, die für das Jahr 2030 hochgerechneten Prognosedaten zu-
grunde gelegt. 

Die Ermittlung von Gewerbelärmimmissionen war nicht erforderlich.  

Schwierigkeiten bei der Erhebung der Grundlagen haben sich nicht ergeben. 

 

5.8.2 Überwachungsmaßnahmen (Monitoring) 
Durch den vorliegenden Bebauungsplan werden im Plangebiet Maßnahmen, 
die bei ihrer Durchführung erhebliche Umweltauswirkungen eintreten lassen, 
planerisch vorbereitet. Erhebliche und nicht ausgleichbare Umweltauswirkun-
gen sind bei Beachtung der getroffenen Regelungen und Festsetzungen durch 
die Planung jedoch nicht zu erwarten.  

Die Umsetzung der geplanten Anpflanzungen wird von der Stadt durchgeführt 
oder durch Inaugenscheinnahme überwacht. Die Dauer der erforderlichen Fer-
tigstellungs- und Entwicklungspflege sollte 3 Jahre betragen.  

Sofern die Maßnahmen ordnungsgemäß hergestellt sind und nicht widerrecht-
lich beseitigt werden, kann von einer dauerhaften Erhaltung ausgegangen 
werden, sodass eine zusätzliche Umsetzungskontrolle entbehrlich ist. Die 
Stadt behält sich ein Einschreiten vor, sofern Hinweise für einen nicht ord-
nungsgemäßen Zustand vorliegen. 

Die Durchführung der externen Kompensationsmaßnahmen erfolgt durch die 
Stadt Damme auf Flächen, die ihr für die geplante Maßnahme dauerhaft zur 
Verfügung stehen. Die Stadt wird regelmäßig, d.h. mindestens alle fünf Jahre 
eine Überprüfung der Maßnahmen durchführen.  

 

5.8.3 Allgemeinverständliche Zusammenfassung 
Im Nachfolgenden werden die aus der Planung resultierenden Auswirkungen 
in Bezug auf die Umwelt und ihre Erheblichkeit zusammengefasst dargestellt. 

Durch die geplante Festsetzung eines Dorfgebietes ergeben sich Veränderun-
gen der Gestalt oder Nutzung der Grundflächen. Diese sind jedoch bei Städ-
tebauprojekten i.d.R. immer gegeben.  

Durch die Planung kommt es zum Verlust von unbebauter Landschaft. Für Na-
tur und Landschaft (Arten und Lebensgemeinschaften, Boden, Wasser, Land-
schaftsbild) gehen landwirtschaftlich als Acker genutzte Flächen verloren. 
Durch die Bebauung wird bisher belebter Oberboden versiegelt. Es wird somit 
Versickerungsfläche reduziert und die Grundwasserneubildungsrate, bei 
gleichzeitiger Beschleunigung des Oberflächenwasserabflusses, verringert. 
Durch die geplante Rückhaltung des anfallenden Oberflächenwassers im 
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nordöstlichen Bereich des Plangebietes und die gedrosselte Ableitung können 
erhebliche Beeinträchtigungen des Wasserhaushaltes jedoch vermieden wer-
den. 

Durch die geplante Anlage von Gehölzstreifen am nördlichen, westlichen und 
südlichen Rand des Plangebietes ergeben sich insgesamt keine erheblichen 
Beeinträchtigungen des Landschaftsbildes, der Arten und Lebensgemein-
schaften und des Klimas bzw. der Luft an diesem Standort. Die verbleibenden 
Beeinträchtigungen von Arten und Lebensgemeinschaften sowie des Bodens 
durch die Versiegelung können durch Maßnahmen auf externen Flächen aus-
geglichen werden.  

Den Erfordernissen des Klimaschutzes wird durch diese geplanten Anpflan-
zungen (z.B. Bindung von CO2) und die bei der Errichtung von Gebäuden ein-
zuhaltenden Gesetze und Richtlinien zur Energieeinsparung entsprochen. 

In Bezug auf den Menschen bestehen keine unzulässigen Beeinträchtigungen 
durch Lärmimmissionen (Gewerbe- oder Verkehrslärm). Ein am Nordrand ge-
planter Schutzwall trägt jedoch zu einem verbesserten Lärm- und Sichtschutz 
bei. Ebenfalls sind aus dem Plangebiet keine erheblichen Emissionen zu er-
warten. 

Geruchsbelastungen durch Tierhaltungsanlagen, die über dem für ein Dorfge-
biet maßgeblichen Richtwert von 0,15 (entspricht wahrnehmbaren Gerüchen 
an 15 % der Jahresstunden) liegen, sind in wesentlichen Teilen des Plange-
bietes gegeben. Aufgrund der ländlichen Struktur der Dorfregion-Ost und der 
Ortschaft Osterfeine mit wirtschaftenden landwirtschaftlichen Betrieben und 
Tierhaltungsbetrieben innerhalb und im unmittelbaren Umfeld des Siedlungs-
bereiches, stehen der Stadt jedoch keine Flächen mit einer geringeren Belas-
tung zur Verfügung. Im vorliegenden Fall werden daher Geruchsimmissionen 
durch Tierhaltungsanlagen bis zu einem Immissionswert von 0,20 (20 % der 
Jahresstunden) noch als zumutbar eingestuft. Dieser Wert wird im Bereich der 
ergänzend geplanten Bebauung eingehalten. Geruchsbelastungen, die über 
diesem Wert liegen, sind nur im östlichen Teilbereich gegeben. Dabei handelt 
es sich jedoch um einen bereits bebauten Teilbereich, der mit der vorliegen-
den Planung in die Planung einbezogen wird. 

Die Flächen im Plangebiet sind von kulturhistorisch bedeutsamen Plaggen-
eschböden überlagert, unter denen erfahrungsgemäß oft ältere archäologi-
sche Fundstellen anzutreffen sind. Sollten ur- und frühgeschichtliche Boden-
funde gemacht werden, sind diese unverzüglich der Denkmalbehörde zu mel-
den.  

Erhebliche Wechselwirkungen zwischen den Schutzgütern (Mensch, Natur 
und Landschaft, Kultur- und Sachgüter) sind im Plangebiet und der Umgebung 
nicht zu erwarten. 
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5.8.4 Referenzliste/Quellenverzeichnis 
• Geruchsimmissionsrichtlinie (GIRL) Niedersachsen, Stand 2008 

• DIN 18005-1 „Schallschutz im Städtebau“ (Ausgabe Juli 2002)  

• Bleiblatt 1 zur DIN 18005 -1,Schalltechnische Orientierungswerte für die 
städtebauliche Planung – Berechnungsverfahren, Ausgabe Mai 1987 

• RLS 90 „Richtlinien für den Lärmschutz an Straßen“, Ausgabe 1990 

• Sechste allgemeine Verwaltungsvorschrift zum Bundesimmissionsschutz-
gesetz (Technische Anleitung zum Schutz gegen Lärm - TA Lärm), Ausga-
be August 1998 

• Sophie Meisel: Geographische Landesaufnahme M 1 : 200.000, Natur-
räumliche Gliederung Deutschlands; Die naturräumlichen Einheiten auf 
Blatt 70/71, Cloppenburg / Lingen, 1959)  

• Landschaftsrahmenplan (LRP) des Landkreises Vechta (2005) 

• Landschaftsplan der Stadt Damme (1997) 

• Umweltkarten Niedersachsen des Niedersächsischen Ministeriums für 
Umwelt, Energie und Klimaschutz 

• Karten des Naturraumpotentials von Niedersachsen und Bremen; Boden-
kundliche Standortkarte, M. 1 : 200.000, Blatt Osnabrück, 1975) 

• NIBIS® KARTENSERVER, Landesamt für Bergbau, Energie und Geologie 

• Heutige potenzielle natürliche Vegetationslandschaften Niedersachsens 
auf Basis der Bodenkundlichen Übersichtskarte 1 : 50.000, Inform.d. Na-
turschutz Niedersachsen 2003) 

• Kartierschlüssel für Biotoptypen in Niedersachsen (Drachenfels, 2016) 

• Arbeitshilfe zur Vorbereitung und Umsetzung der Eingriffsregelung des 
Landkreises Osnabrück"; (Osnabrücker Kompensationsmodell 2016) 

 

6 Abwägungsergebnis 
Wesentliche andere Belange als die in der Begründung, insbesondere im 
Umweltbericht, dargelegten sind nicht zu berücksichtigen.  

Wie die Umweltprüfung (Kap. 4 Umweltbericht) gezeigt hat, ergeben sich 
durch die Planung keine erheblichen Beeinträchtigungen von Schutzgütern, 
die nicht ausgeglichen werden können.  

Die durch die mögliche Bebauung und Versiegelung hervorgerufenen Beein-
trächtigungen von Natur und Landschaft sind nach einem anerkannten Bewer-
tungsmodell bewertet worden und werden, soweit möglich, im Plangebiet aus-
geglichen. Das verbleibende rechnerische Kompensationsdefizit von 
8.979 WE wird auf den noch nachzuweisenden externen Kompensationsflä-
chen ausgeglichen.  
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Artenschutzrechtliche Belange stehen der geplanten Nutzung nicht entgegen. 
Für die Bauflächenvorbereitung und das Fällen von Bäumen werden jedoch 
Zeitfenster angegeben, um Tötungen oder erhebliche Störungen der Avifauna 
zu vermeiden und dem § 44 Abs. 1 BNatSchG Rechnung zu tragen. 

Erhebliche Auswirkungen auf das Oberflächen- und Grundwasser können 
durch die Rückhaltung des anfallenden Oberflächenwassers im Plangebiet 
und die gedrosselte Ableitung vermieden werden. 

Unzumutbare Immissionsbelastungen durch Gewerbe- oder Verkehrslärm, die 
den Schutzanspruch der geplanten Bebauung in Frage stellen, sind nicht ge-
geben.  

Das Plangebiet ist durch Gerüche aus Tierhaltungsanlagen belastet, die den 
Immissionswert für ein Dorfgebiet überschreiten. Das Plangebiet befindet sich 
jedoch im Randbereich der durch landwirtschaftliche Betriebe geprägten Orts-
lage von Osterfeine. Da der Stadt in der Dorfregion-Ost Standortalternativen 
mit weniger belasteten Flächen nicht zur Verfügung stehen und das Gebiet 
aufgrund seiner zentralen Lage zur Deckung des Wohnbauflächenbedarfs der 
gesamten Dorfregion herangezogen werden kann, wird im vorliegenden Fall 
ein Immissionswert von 0,20 für vertretbar gehalten. Die mit höheren Immissi-
onswerten belasteten Flächen im östlichen Bereich des Plangebietes sind als 
Teil der vorhandenen Ortslage von Osterfeine bereits bebaut.  

Den Erfordernissen des Klimaschutzes wird durch die bei der Errichtung von 
bei Gebäuden einzuhaltenden Gesetzen und Richtlinien zur Energieeinspa-
rung Rechnung getragen. 

Wesentliche andere Belange als die in der Begründung, insbesondere im 
Umweltbericht dargelegten, sind nicht zu berücksichtigen. Nach Abwägung al-
ler vorgenannten Belange kann die vorliegende Planung daher durchgeführt 
werden. 

 

7 Städtebauliche Daten 
Art der Nutzung Fläche in qm Fläche in % 

Dorfgebiet, davon 
• Flächen zum Anpflanzen und Erhalten von 

Bäumen und Sträuchern 

34.372 qm 
(1.946 qm) 

77,7 % 

Straßenverkehrsfläche  4.491 qm 10,1 % 
Öffentliche/private Grünflächen, davon 
• Regenwasserrückhalteanlage 
• Schutzwall 
• Spielplatz 
• Schutzstreifen Gasleitung 

5.393 qm 
(1.498 qm) 
(1.707 qm) 
(890 qm) 

(1.298 qm) 

12,2 % 
 

Plangebiet 44.256 qm 100 % 
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8 Verfahren 
Frühzeitige Bürgerbeteiligung 
Die Stadt Damme hat gem. § 3 Abs. 1 BauGB frühzeitig die allgemeinen Ziele 
und voraussichtlichen Auswirkungen der Planung öffentlich dargelegt und Ge-
legenheit zur Erörterung gegeben. 

 

Beteiligung der betroffenen Behörden und sonstigen Träger öffentlicher 
Belange (TöB) 
An der Planung des vorliegenden Bebauungsplanes wurden die Träger öffent-
licher Belange gem. § 4 (1) BauGB beteiligt. Diese Beteiligung erfolgte durch 
Zusendung des Planentwurfs und der dazugehörigen Begründung einschließ-
lich Umweltbericht. Auf der Grundlage des § 4 (1) BauGB setzte die Stadt den 
Trägern öffentlicher Belange für die Abgabe ihrer Stellungnahme eine Frist. 

 

Öffentliche Auslegung 
Der Entwurf des Bebauungsplanes hat gemäß § 3 (2) BauGB zusammen mit 
der dazugehörigen Begründung mit Umweltbericht vom ………….. bis 
…………. öffentlich im Rathaus der Stadt Damme ausgelegen. Ort und Dauer 
der Auslegung wurden eine Woche vorher ortsüblich mit dem Hinweis bekannt 
gemacht, dass Anregungen während dieser Auslegungsfrist vorgebracht wer-
den können. 

 

Satzungsbeschluss 

Die vorliegende Fassung der Begründung war Grundlage des Satzungsbe-
schlusses vom ……………….. 

Damme, den …………… 

 

 

Bürgermeister 
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Anlagen 
1. Zusammenschau - Geruchsbelastung Osterfeine 

2. Wasserwirtschaftliche Vorplanung 

3. Immissionsschutzgutachten (Geruch) 

4. Ermittlung der Verkehrslärmimmissionen 

5. Plangebiet –Biotoptypen- 

6. Artenschutzgutachten 

7. Externe Kompensationsmaßnahmen (wird ergänzt) 

 





Anlage 2
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1 Veranlassung und Auftrag 

Im Ortsteil Osterfeine möchte die Stadt Damme, dem örtlichen Bedarf entsprechend, Bauflä-

chen anbieten. Hierfür wird der Bebauungsplan Nr. 188 „Auf dem Kirchesch“ am westlichen 

Ortsrand aufgestellt. Der Geltungsbereich umfasst ca. 4,4 ha. Davon ist im Osten bereits 

knapp 1 ha bebaut. 

Mit dieser wasserwirtschaftlichen Vorplanung sollen die Rahmenbedingungen für die Ent-

wässerung des Baugebietes soweit geklärt werden, dass die wasserwirtschaftlichen Belange 

in der Bauleitplanung angemessen berücksichtigt werden können. Eine Vorentwurfsplanung 

ist nicht Gegenstand des Auftrags. Berechnungen und Projektierungen werden nur insoweit 

vorgenommen, als dies zur Überprüfung der Machbarkeit innerhalb der für den Bebauungs-

plan empfohlenen Festsetzungen erforderlich ist. 

Grundsätzlich wird angestrebt anfallendes Niederschlagswasser soweit möglich an Ort und 

Stelle zur Versickerung zu bringen. Sofern es nicht sinnvoll möglich ist, die Niederschläge im 

Baugebiet zu versickern, sind die Möglichkeiten der Rückhaltung und gedrosselten Ableitung 

konzeptionell zu untersuchen. 

 

2 Verwendete Unterlagen 

- Vorentwurf des Bebauungsplanes Stand 28. 09. 2019 

- Geotechnischer Bericht zum Bebauungsplan Nr. 188 vom 18. 03. 2019 erstellt durch das 

Rasteder Erdbaulabor 

- Geologische und bodenkundliche Karten des Landesamtes für Bergbau, Energie und 

Geologie (LBEG) in der Onlineversion auf dem NIBIS – Kartenserver, abgefragt im Mai 

2019 

- Umweltkarten Niedersachen, online bereitgestellt durch das Niedersächsische Ministeri-

um für Umwelt, Energie, Bauen und Klimaschutz, abgefragt im Mai 2019 

- KOSTRA - DWD 2010 R - Starkniederschlagshöhen für Deutschland, Deutscher Wetter-

dienst, 2017 

- DWA - Regelwerk: Arbeitsblätter DWA - A 117 ( 2013), DWA - A 138 (2005) 

- OOWV Planauskunft vom 17. 06. 2019 

- Gasunie Planauskunft vom 14. 06. 2019 

- Kartengrundlage des Plangebietes mit Höhenangaben bereitgestellt durch die Stadt 

Damme 
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3 Rahmenbedingungen und Bestand 

Vorweg sei erwähnt, dass in den verfügbaren Informationen zum Plangebiet vermutlich un-

terschiedliche Höhenbezugssysteme verwendet wurden. Höhenangaben werden daher in 

dieser Vorplanung ohne Hinweis auf ein Bezugssystem gemacht. Abweichungen sind im 

Zentimeterbereich zu erwarten und werden für die Vorplanung als unerheblich erachtet. 

Der Geltungsbereich wird bisher größtenteils landwirtschaftlich als Ackerland genutzt. Im 

Osten sind auf knapp einem Hektar Flächen mit gemischter baulicher Nutzung einbezogen. 

Das Plangebiet hat ein ausgeprägtes Gefälle von 57,50 m im Südwesten auf 50,75 m im 

Nordosten. 

Die Lage der Grundwasseroberfläche wird auf dem NIBIS Kartenserver mit 40 bis 42,5 m 

angegeben. Das Rasteder Erdbaulabor hat bei zwei von vier Bohrungen bis 5 m unter Ge-

ländeoberfläche (GOF) Schichtenwasser bei 3,50 bzw. 4,60 m unter GOF angetroffen. 

Das natürliche Oberflächengefälle ist über das Plangebiet hinaus auf den Osterfeiner Graben 

ausgerichtet, der etwa 140 m nördlich des Plangebietes in West – Ost – Richtung verläuft. 

Ein potenzieller Einleitpunkt in diesen Graben ist an der Straße Klünenberg in einer Höhen-

lage von geschätzt 48 m möglich. 

 

4 Ausgangsparameter für die Bemessung der Niederschlagsent-

wässerung 

Für die Bemessung werden die in der Koordinierten Starkniederschlagsanalyse (KOSTRA 

2010 R) des Deutschen Wetterdienstes für das Rasterfeld Spalte 21, Zeile 35 (siehe Anlage 

8) angegebenen Regenmengen angenommen. 

Die Möglichkeiten zur Versickerung von Niederschlagswasser werden auf Grundlage des 

Arbeitsblattes DWA-A 138 (2005) in Verbindung mit dem Befund zur Baugrunduntersuchung 

vom Rasteder Erdbaulabor beurteilt. 

Die Bemessung der Regenwasserrückhaltung erfolgt unter der Annahme, dass ein Notüber-

lauf möglich ist, nach dem Arbeitsblatt DWA–A 117 für ein fünfjähriges Regenereignis (siehe 

Anlage 5). Ein Notüberlauf würde in den Straßenseitengraben an der Bergfeiner Straße er-

folgen. Sollte dessen Kapazität zu gering sein, könnte ein Durchlass unter der Bergfeiner 

Straße in Richtung Süden zu dem Seitengraben der Straße Klünenberg gebaut werden, dort 

gibt es ein natürliches Gefälle in Richtung des Osterfeiner Grabens und es grenzen landwirt-

schaftliche Flächen an, auf denen bei einer Überflutung vergleichsweise geringe Schäden zu 

erwarten wären. Wenn kein Notüberlauf möglich sein sollte, wäre die Bemessung für ein 10 

jähriges Regenereignis vorzunehmen (siehe Anlage 6). 
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Die Drosselabflussspende bezogen auf das kanalisierte Einzugsgebiet wird mit 1,5 l/(s*ha) 

angenommen. 

 

5 Bodenverhältnisse und Versickerungsmöglichkeiten 

Am 07. 03. 2019 wurden durch das Rasteder Erdbaulabor 4 Rammkernsondierbohrungen 

bis zu einer Tiefe von 5 m vorgenommen. Ausgewählte Proben wurden labortechnisch un-

tersucht. Der Geotechnische Bericht über die Befunde wurde mit Datum vom 18. 03. 2019 

vorgelegt. Darin sind Aussagen zur Baugrundeignung und zur Versickerungsfähigkeit enthal-

ten. 

Unter der 50 bis 80cm starken Oberbodenschicht steht natürlich gelagerter Lösslehm und 

sandiger Schluff an. Nur bei einer von vier Bohrungen (BS2) wurde zwischen 2,60 und 

3,10 m unter Geländeoberfläche Sand gefunden. Im Geotechnischen Bericht wird aus den 

gewonnenen Erkenntnissen geschlussfolgert, dass aufgrund der wenig durchlässigen Schluf-

fe eine Versickerung von Oberflächenwasser am Standort nicht möglich ist. 

 

6 Empfehlungen für die Bauleit- und Erschließungsplanung 

Vorkehrungen zur Aufnahme und Ableitung von Niederschlägen sind im Plangebiet erforder-

lich weil gering durchlässige Schluffschichten einer vollständigen Versickerung der anfallen-

den Niederschläge entgegenstehen. Die ungedrosselte Einleitung der Niederschläge aus 

dem geplanten Baugebiet in den bestehenden Regenwasserkanal und weiter in den Oster-

feiner Graben würde die Aufnahmekapazitäten bei Starkregenereignissen weit überfordern. 

Daher wird empfohlen, an tief gelegener Stelle im Baugebiet eine annähernd quadratische 

und möglichst ebene Fläche im Umfang von mindestens 1.500 m² für die Abwasserbeseiti-

gung festzusetzen und auf dieser eine Regenwasserrückhaltung zu realisieren. Um die Opti-

on offen zu halten, auch die hoch gelegenen Flächen im bereits bebauten Bereich (Teilein-

zugsgebiet 18.1) an die Rückhaltung anzuschließen wird empfohlen von dort zur nächsten 

Planstraße auf 4 m breiter Trasse ein Leitungsrecht festzusetzen. 

7 Regenwasserkanal 

Im Nordwesten des Geltungsbereiches sind an der Bergfeiner Straße bereits Leitungen zur 

Abführung von Niederschlagswasser vorhanden (siehe Abbildung 1). Die westliche Kanal-

strecke nimmt den Abfluss aus dem südlichen Straßenseitengraben an der Bergfeiner Stra-

ße auf und schlägt diesen durch einen Rohrdurchlass (DN600) auf die nördliche Straßensei-

te ab. Die östliche Kanalstrecke beginnt zwischen Haus Nr. 17 und Haus Nr. 15 und entwäs-

sert in Richtung Osten entlang der Bergfeiner Straße. Ohne dass es vor Ort überprüft wurde, 
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wird davon ausgegangen, dass über die bestehenden Leitungen nicht nur die Straßenent-

wässerung erfolgt, sondern dass hierüber auch Niederschläge aus dem östlichen, bereits 

bebauten Geltungsbereich abgeführt werden. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Abbildung 1: Kanalnetz Abwasser (OOWV, Stand 17. 06. 2019) 

 

Die Zufahrt in das Baugebiet ist aus verkehrstechnischen Erwägungen gegenüber der Ein-

mündung Klünenberg in die Kreisstraße 272 (Bergfeiner Straße) vorgesehen. In diesem Be-

reich befindet sich auch der tiefste Punkt des bislang unbebauten Teils des Geltungsberei-

ches. Es ist daher geboten, die Regenwasserrückhaltung unmittelbar neben der geplanten 

Zufahrt vorzusehen. Der Abfluss von der Rückhaltung kann dann in den vorhandenen Re-

genwasserkanal erfolgen. Sollte sich dieser hierfür als ungeeignet erweisen, kann auch ein 

weiterer Rohrdurchlass unter der Kreisstraße zur Straße Klünenberg gebaut werden. Die 

weitere Ableitung kann dann durch den Graben an deren Westseite der Straße Klünenberg 

zum Osterfeiner Graben erfolgen. Da der Straßenseitengraben derzeit in Teilen verlandet 

oder zugewachsen ist, wäre er für diese Entwässerungsaufgabe entsprechend herzurichten. 

Aus der Karte „Einzugsgebiete und Entwässerungskonzept“ im Anhang ist ersichtlich, an 

welcher Stelle und in welcher Größe eine Fläche für die Regenwasserrückhaltung vorzuse-

hen ist. Im Vorentwurf zum Bebauungsplan mit Bearbeitungsstand vom 28. 05. 2019 ist die-

se Anregung bereits berücksichtigt indem dort eine Fläche von 1.510 m² als „ÖG RRA“ ein-

getragen ist. 

In den Erschließungsstraßen des Baugebietes sind Regenwasserkanäle zu verlegen. Auf-

grund der erheblichen Gefälle dürften Querschnitte bis 400 mm auf nahezu allen Strecken 

ausreichend sein. 

Durch das Baugebiet verläuft in Nord – Süd – Richtung eine großformatige Gasleitung mit 

einem Innendurchmesser von 600 mm. Im Bereich der geplanten Straßenquerung liegt die 
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Oberkante der Leitung nach Angabe der Betreiberfirma Gasunie 2 m unter der Geländeober-

fläche. Da querende Leitungen einen Mindestabstand zur Gasleitung einhalten müssen, wird 

die Sohle des neuen Regenwasserkanals nicht tiefer als etwa 1,4 m unter derzeitiger Gelän-

deoberfläche möglich sein. Damit liegt sie nicht wesentlich tiefer als die Geländeoberfläche 

im äußersten Nordwesten des Plangebietes. Dies gilt es bei der Bauplanung für die nord-

westlichsten Grundstücke zu bedenken. Da in aller Regel die Fußbodenhöhe im Erdge-

schoss deutlich oberhalb der Straßenoberfläche angesiedelt wird, kann angenommen wer-

den, dass auch dort die Entwässerung von Dachflächen und Zufahrten in Richtung des Re-

genwasserkanals im freien Gefälle zur Straße hin möglich sein wird. Es ist auch anzuneh-

men, dass am Fuße des Lärmschutzwalles eine Mulde, ein Graben oder eine Dränage zur 

Ableitung des von dem Wall abfließenden Wassers vorgesehen wird. Eine solche Einrich-

tung könnte zugleich Oberflächenwasser von den nordwestlichsten Grundstücksflächen auf-

nehmen. 

Der bereits bebaute Bereich im Osten des Plangebietes ist offensichtlich entwässerungs-

technisch ausreichend versorgt. Im Hinblick auf derzeit noch nicht absehbare künftige Ent-

wicklungen wird er in dieser Wasserwirtschaftlichen Vorplanung allein aus Vorsorgege-

sichtspunkten mit betrachtet. Der bebaute Bereich wird in die Teileinzugsgebiete 18.1 und 

18.2 untergliedert. Das südliche hoch gelegene Teileinzugsgebiet 18.1 könnte aufgrund sei-

ner Höhenlage mit an die hiermit konzeptionell vorgeplante Regenwasserrückhaltung ange-

schlossen werden. Diese Option kann zum Beispiel dann hilfreich sein, wenn sich unterhalb 

gelegene Fließstrecken des Gesamtsystems als überlastet erweisen. Um diese Handlungs-

möglichkeit offen zu halten, wird empfohlen im Bebauungsplan eine Kanaltrasse über Lei-

tungsrecht oder dergleichen vom Teileinzugsgebiet 18.1 (südlicher Teil des bereits bebauten 

Gebietes) in Richtung der geplanten Rückhaltung offen zu halten. Das Teileinzugsgebiet 

18.2 kann aufgrund seiner tiefen Lage nicht an die Rückhaltung angeschlossen werden und 

wird in jedem Fall weiter über die bestehenden Leitungen entwässert werden. 

 

8 Regenwasserrückhaltung 

Der Geltungsbereich weist ein erhebliches Gefälle von der südwestlichen zur nordöstlichen 

Ecke auf. Die tiefsten Bereiche im Nordosten sind für die Anlage eines Rückhaltebeckens 

nicht verfügbar, da sie bereits bebaut sind. Aus verkehrstechnischen Gründen soll die Zu-

fahrt ins Baugebiet gegenüber der Straße Klünenberg angelegt werden. Somit verbleibt als 

geeigneter Bereich für die Rückhaltung eine etwa quadratische Fläche von ca. 38 x 40 m 

zwischen der geplanten Zufahrtstraße und der Bergfeiner Straße (K272). 

Bei einem kanalisierten Einzugsgebiet von ca. 4 ha und einer Drosselabflussspende von 1,5 

l/s*ha ergibt sich ein gedrosselter Abfluss von ca. 6 l/s. Voraussichtlich kann dieser Abfluss 

in den vorhandenen Regenwasserkanal an der Bergfeiner Straße eingeleitet werden. Wenn 
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dies nicht möglich ist, könnte der westliche Straßenseitengraben an der Straße Klünenberg 

für die Ableitung zu dem ca. 140 m nördlich gelegenen Osterfeiner Graben genutzt werden. 

Hierfür wäre es vermutlich erforderlich, das Grabenprofil nachzuarbeiten. 

Nach dem Arbeitsblatt DWA-A 117 „Bemessung von Regenrückhalteräumen ergibt sich be-

zogen auf ein fünfjähriges Regenereignis ein erforderliches Speichervolumen im Regenrück-

haltebecken von rd. 900 m³ (siehe Anlage 5). Sofern kein Notüberlauf möglich sein sollte, 

wäre ein zehnjähriges Regenereignis zu berücksichtigen, dann wären rd. 1.100 m³ Volumen 

erforderlich (siehe Anlage 6). Die Lage der Vorflut und die Höhenverhältnisse am Standort 

lassen eine Einstauhöhe von 1,30 bis 1,40 m zu. Unter Berücksichtigung von Böschungsnei-

gungen und 0,30 m Freibord, wird für das Becken eine Fläche von ca. 1.000 m² benötigt. Die 

für die Rückhaltung verfügbare Fläche weist von Südwesten nach Nordosten eine Höhendif-

ferenz von ca. 2,00 m auf, so dass unten ein Wall und oben Böschungen im Geländeein-

schnitt entstehen. Außerdem sind rund um das Becken Bewegungsräume für Bewirtschaf-

tung und Pflege erforderlich. Hierfür sind weitere Flächen im Umfang von ca. 500 m² vorzu-

halten. Technische Vorkehrungen wie ein vorgeschaltetes Beruhigungs- und Absetzbecken 

sind dabei nicht mit zusätzlichen Flächen berücksichtigt. Derartige Einrichtungen können 

erforderlichenfalls in Betonbauweise flächeneffizient in Böschungsbereiche integriert werden.  

Die zu speichernden Abflüsse gehören den in den Zeilen 1 bis 5 aufgelisteten Kategorien der 

im Anhang 3 abgebildeten Tabelle aus dem Arbeitsblatt DWA-A 138 an. In diesen Katego-

rien ist die Belastung mit Schadstoffen vergleichsweise gering, so dass einer Versickerung 

über die belebte Bodenzone bezüglich der Belastung mit Schadstoffen nichts entgegenstün-

de. Auch wenn eine Versickerung hier wegen der geringen Durchlässigkeit des Bodens nicht 

als technische Lösung für die Beseitigung des Niederschlagswassers geeignet ist, so 

braucht aber auch ein Rückhaltebecken nicht gegenüber dem Untergrund abgedichtet wer-

den, sondern kann als Erdbecken mit Rasenböschungen gebaut werden. Als Böschungsnei-

gung im Anschnitt des anstehenden Bodens 1 zu 1,5 angenommen. Im Auftragsboden wird 

die Neigung mit 1 zu 2 gewählt. Wenn steilere Böschungen nötig sind, kann dies mit Siche-

rungsbauweisen oder Stützwänden ermöglicht werden. 

Erosionen kann durch geeignete Bauweisen (Wasserschüttsteine etc.) entgegengewirkt wer-

den. Gedrosselter Abfluss und Notüberlauf sind beispielsweise durch Rechen und Schütze 

vor dem Eintrag von Fremdstoffen zu bewahren. Eine engmaschige Überwachung und Pfle-

ge der Rückhaltung ist unabdingbar.  
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9 Schmutzwasserkanalisation 

Der OOWV betreibt für die Stadt Damme die Abwasserbeseitigung. In Abbildung 1 sind die 

im bzw. am Plangebiet vorhandenen Leitungen in rot zu erkennen. Von Westen kommt eine 

Schmutzwasserdruckrohrleitung an, die in Schacht Nr. 60092 in die nach Osten fließende 

Freigefälleleitung mündet. Es bleibt durch den OOWV zu prüfen, ob die unterhalb gelegenen 

Leitungsquerschnitte ausreichen, wenn in diesem Bereich auch die Schmutzentwässerung 

des geplanten Baugebietes angeschlossen wird. Zugleich muss geprüft werden, ob das 

Klärwerk den zusätzlichen Abwasseranfall verarbeiten kann. Von der Höhenlage ist der erste 

erreichbare Schacht Nr. 60092 mit seiner Sohle auf 50,06 m für die Entwässerung des neu-

en Baugebietes im Freigefälle nicht geeignet, weil dann im Bereich des Straßenanschlusses 

keine hinreichende Überdeckung der Leitung gegeben wäre. Es gilt daher die erste Haltung 

des Schmutzwasserkanals bis zum nächsten Schacht mit der Nr. 60093 und der Sohle auf 

48,68 m durch einen tieferliegenden Neubau zu ersetzen. 

Auch die Schmutzwasserleitung muss im Plangebiet die Gasleitung kreuzen. Nach derzeiti-

gem Erkenntnisstand empfiehlt sich eine Unterquerung der Gasleitung mit einer Sohltiefe 

des Schutzwasserkanals auf ca. 3,50 m unter der Geländeoberfläche. Nur so kann eine 

komfortable Entwässerung des westlichen Geltungsbereiches unter Einhaltung eines Min-

destgefälles von 0,5 % und einer Leitungsüberdeckung von mindestens 1 m realisiert wer-

den. 

10 Zusammenfassung 

In dem geplanten Baugebiet „Auf dem Kirchesch“ in Osterfeine sind die Möglichkeiten zur 

Versickerung von Oberflächenwasser eingeschränkt. Niederschläge, die auf versiegelten 

Flächen auftreffen, müssen daher von einem Regenwasserkanal aufgenommen und abgelei-

tet werden. Zur Abflussdämpfung ist ein Regenwasserrückhaltebecken mit einem Volumen 

von mindestens 900 m³ erforderlich. Dieses muss an möglichst tief gelegener Stelle realisiert 

werden. Die Position der Zufahrt in das Baugebiet gegenüber der Straße Klünenberg ist 

zwingend vorgegeben. Da der Bereich östlich der Zufahrt zu klein bzw. im Süden zu hoch 

gelegen ist, bleibt die im Vorentwurf zum Bebauungsplan Nr. 188 mit Stand vom 28. 05. 

2019 dargestellte Position westlich der Zufahrt die einzige Option innerhalb des Geltungsbe-

reiches für die Herstellung der Regenwasserrückhaltung. Durch das Plangebiet führt eine 

Gasleitung mit einem Querschnitt von 600 mm, wodurch sich Zwangspunkte für die Verle-

gung von neuen Leitungen im Plangebiet ergeben. 

Oldenburg, den 27. 06. 2019 

N. Seidel 

 



 

 

Anlage 1 

 

Ausschnitt aus der Topografische Karte 1 : 25.000 © LGN 

Die Lage des Plangebietes ist rot gekennzeichnet 
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Anlage 4 

Stadt Damme 

Bebauungsplan Nr. 188 Osterfeine Auf dem Kirchesch 

Variante 4 vom 12.06.2019 

Einzugsgebiete und Regenabflüsse 

Abfluss nach KOSTRA DWD 2010R für Regenereignis von 15 Minuten Dauer 

mit einer Wiederkehrwahrscheinlichkeit von 1 x in 5 Jahren = 189,9 l/s*ha 

 

1 2 3 4 5 6 
 

Einzugsgebiet Fläche Spitzen- Maßge- 
Abfluss 

bei  

    abfluss- bende 189,9 
 

    beiwert befest. l/s*ha 
 

      Fläche   
 

  AE y Au Qr  

Nr. Bezeichnung ha - ha l/s 
 

1.1 Baufläche (GFZ 0,4) 0,1479 0,5 0,0740 14,04 
 

1.2 Verkehrsfläche 0,0265 0,9 0,0239 4,53 
 

1.3 Grünfläche 0,0268 0,1 0,0027 0,51 
 

2.1 Baufläche (GFZ 0,4) 0,1405 0,5 0,0703 13,34 
 

2.2 Verkehrsfläche 0,0517 0,9 0,0465 8,84 
 

2.3 Grünfläche 0,0438 0,1 0,0044 0,83 
 

3.1 Baufläche (GFZ 0,4) 0,1484 0,5 0,0742 14,09 
 

3.2 Verkehrsfläche 0,0300 0,9 0,0270 5,13 
 

3.3 Grünfläche 0,0273 0,1 0,0027 0,52 
 

4.1 Baufläche (GFZ 0,4) 0,1477 0,5 0,0739 14,02 
 

5.1 Baufläche (GFZ 0,4) 0,1435 0,5 0,0718 13,63 
 

5.2 Verkehrsfläche 0,0510 0,9 0,0459 8,72 
 

6.3 Grünfläche 0,0430 0,1 0,0043 0,82 
 

7.3 Grünfläche 0,1766 0,1 0,0177 3,35 
 

8.1 Baufläche (GFZ 0,4) 0,1567 0,5 0,0784 14,88 
 

8.2 Verkehrsfläche 0,0396 0,9 0,0356 6,77 
 

9.1 Baufläche (GFZ 0,4) 0,1407 0,5 0,0704 13,36 
 

10.1 Baufläche (GFZ 0,4) 0,2120 0,5 0,1060 20,13 
 

10.2 Verkehrsfläche 0,0287 0,9 0,0258 4,91 
 

10.3 Grünfläche 0,0375 0,1 0,0038 0,71 
 

11.1 Baufläche (GFZ 0,4) 0,1416 0,5 0,0708 13,44 
 

12.1 Baufläche (GFZ 0,4) 0,3452 0,5 0,1726 32,78 
 

12.2 Verkehrsfläche 0,1079 0,9 0,0971 18,44 
 

13.1 Baufläche (GFZ 0,4) 0,0714 0,5 0,0357 6,78 
 

13.2 Verkehrsfläche 0,0468 0,9 0,0421 8,00 
 

13.3 Grünfläche 0,0124 0,1 0,0012 0,24 
 

13.4 Baufläche (GFZ 0,4) 0,0721 0,5 0,0361 6,85 
 

13.5 Grünfläche 0,0122 0,1 0,0012 0,23 
 

14.1 Baufläche (GFZ 0,4) 0,1405 0,5 0,0703 13,34 
 

15.1 Baufläche (GFZ 0,4) 0,1817 0,5 0,0909 17,25 
 

15.2 Verkehrsfläche 0,0360 0,9 0,0324 6,15 
 

15.3 Grünfläche 0,0203 0,1 0,0020 0,39 
 

16.1 RRB 0,1063 1,0 0,1063 20,19 
 

16.2 Grünfläche am RRB 0,0413 0,5 0,0207 3,92 
 

17.1 Lärmschutzwall 0,1646 0,5 0,0823 15,63 
 

18.1 Mischgebiet Bestand 0,5545 0,8 0,4436 84,24 
 

19.1 Baufläche (GFZ 0,4) 0,1068 0,5 0,0534 10,14 
 

19.2 Verkehrsfläche 0,0304 0,9 0,0274 5,20 
 

  Teilsummen 1: 4,0119   2,2449 426,31 
 

        
 

18.2 Mischgebiet Bestand 0,3832 0,5 0,1916 36,38 
 

  Teilsummen 2: 0,3832   0,1916 36,38 
 

        
 

  Gesamtsummen 4,3951   2,4365 462,70 
 

 



 

 

Anlage 5 

Berechnung Rückhaltevolumen für fünfjähriges Regenereignis 

 

Auftraggeber: Stadt Damme

Projekt: Bebauungsplan Nr. 188 Osterfeine, Auf dem Kirchesch
Variante 4 vom 12.06.2019
Grundlage: KOSTRA - DWD 2010R
Rasterfeld: Spalte 21 Zeile 35
Berechnung nach: DWA-A117

Ermittlung des erforderlichen Einstauvolumens

Zeichen Wert Einheit Bezeichnung

AE,k 4,0119 ha Fläche des kanalisierten Einzugsgebietes

Au 2,2449 ha maßgebende befestigte Fläche

qDR 1,5 l/(s*ha) Drosselabflussspende

n 0,2 /a vorgegebene Überschreitungshäufigkeit

QDRmax 6,02 l/s Drosselabfluss

fz 1,15 Zuschlagfaktor

fA 1 Abminderungsfaktor

1 2 3 4 5 6 7 8 9

Dauerstufe Zugehörige 

Regenspende

Drosselabfluss 

bezogen auf 

Au

Differenz 

zw isch. 

Zuschlag- 

faktor

Abmin-

derungs-

faktor

spezif isches 

Speicher-

volumen

erforderl. 

Rückhalte-

volumen

Entleerungszeit

D r qDr,R,u r und qDr,R,u fz fA Vs,u V
min bzw . h l/(s*ha) l/(s*ha) l/(s*ha) cbm/ha cbm h

5 319,8 2,6806 317,1 1,15 1 109,41 245,61 11,34

10 234,3 2,6806 231,6 1,15 1 159,82 358,78 16,56

15 189,9 2,6806 187,2 1,15 1 193,77 435,00 20,08

20 161,2 2,6806 158,5 1,15 1 218,76 491,09 22,67

30 125,5 2,6806 122,8 1,15 1 254,24 570,74 26,34

45 95,8 2,6806 93,1 1,15 1 289,14 649,09 29,96

60 78,3 2,6806 75,6 1,15 1 313,06 702,81 32,44

90 56,4 2,6806 53,7 1,15 1 333,60 748,90 34,57

2 44,8 2,6806 42,1 1,15 1 348,75 782,92 36,14

3 32,3 2,6806 29,6 1,15 1 367,87 825,85 38,12

4 25,6 2,6806 22,9 1,15 1 379,54 852,05 39,33

6 18,5 2,6806 15,8 1,15 1 392,95 882,15 40,72

9 13,3 2,6806 10,6 1,15 1 395,68 888,27 41,00

12 10,6 2,6806 7,9 1,15 1 393,43 883,23 40,77

18 7,7 2,6806 5,0 1,15 1 374,04 839,70 38,76

24 6,1 2,6806 3,4 1,15 1 339,75 762,71 35,21

48 3,6 2,6806 0,9 1,15 1 182,70 410,14 18,93
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Berechnung Rückhaltevolumen für zehnjäriges Regenereignis 

Auftraggeber: Stadt Damme

Projekt: Bebauungsplan Nr. 188 Osterfeine, Auf dem Kirchesch
Variante 4 vom 12.06.2019
Grundlage: KOSTRA - DWD 2010R
Rasterfeld: Spalte 21 Zeile 35
Berechnung nach: DWA-A117

Ermittlung des erforderlichen Einstauvolumens

Zeichen Wert Einheit Bezeichnung

AE,k 4,0119 ha Fläche des kanalisierten Einzugsgebietes

Au 2,2449 ha maßgebende befestigte Fläche

qDR 1,5 l/(s*ha) Drosselabflussspende

n 0,1 /a vorgegebene Überschreitungshäufigkeit

QDRmax 6,02 l/s Drosselabfluss

fz 1,15 Zuschlagfaktor

fA 1 Abminderungsfaktor

1 2 3 4 5 6 7 8 9

Dauerstufe Zugehörige 

Regenspende

Drosselabfluss 

bezogen auf 

Au

Differenz 

zw isch. 

Zuschlag- 

faktor

Abmin-

derungs-

faktor

spezif isches 

Speicher-

volumen

erforderl. 

Rückhalte-

volumen

Entleerungszeit

D r qDr,R,u r und qDr,R,u fz fA Vs,u V
min bzw . h l/(s*ha) l/(s*ha) l/(s*ha) cbm/ha cbm h

5 383,6 2,6806 380,9 1,15 1 131,42 295,02 13,62

10 276,7 2,6806 274,0 1,15 1 189,07 424,46 19,59

15 223,3 2,6806 220,6 1,15 1 228,34 512,61 23,66

20 189,5 2,6806 186,8 1,15 1 257,81 578,77 26,72

30 147,8 2,6806 145,1 1,15 1 300,40 674,37 31,13

45 113,3 2,6806 110,6 1,15 1 343,47 771,07 35,59

60 93,1 2,6806 90,4 1,15 1 374,34 840,36 38,79

90 66,9 2,6806 64,2 1,15 1 398,80 895,28 41,33

2 52,9 2,6806 50,2 1,15 1 415,82 933,48 43,09

3 38,1 2,6806 35,4 1,15 1 439,91 987,56 45,58

4 30,1 2,6806 27,4 1,15 1 454,06 1.019,34 47,05

6 21,7 2,6806 19,0 1,15 1 472,44 1.060,60 48,96

9 15,6 2,6806 12,9 1,15 1 481,38 1.080,65 49,88

12 12,4 2,6806 9,7 1,15 1 482,86 1.083,98 50,04

18 8,9 2,6806 6,2 1,15 1 463,47 1.040,45 48,03

24 7,1 2,6806 4,4 1,15 1 439,11 985,77 45,50

48 4,1 2,6806 1,4 1,15 1 282,06 633,19 29,23

72 3,0 2,6806 0,3 1,15 1 95,19 213,71 9,86  
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Anlage 4 

Verkehrsimmissionen – K 272 
Berechnung gemäß RLS 90 (entspricht 16. BImSchV) 
 
Unmittelbar nördlich des Plangebietes verläuft die Bergfeiner Straße (K 272). 

Auf der Bergfeiner Straße wurde bei der Verkehrszählung 2015 eine durchschnittli-
che tägliche Verkehrsbelastung (DTV) von 1.600 Kfz/24 h ermittelt. Der Lkw-Anteil 
(p) betrug mit 120Fahrzeugen anteilig 7,5 %.  

Aktuelle Verkehrsprognosen (z.B. Shell Pkw-Szenarien 2014) gehen für den weiteren 
Prognosehorizont bis 2040 nicht von einem Anstieg des allgemeinen Verkehrsauf-
kommens aus, da die bis ca. 2020/2025 zu erwartenden ansteigenden Verkehrszah-
len (höherer Pkw-Bestand, steigende Fahrleistung) bis 2040 und damit im langfristi-
gen Planungshorizont, aufgrund des demographischen Wandels und weiterer, z.B. 
wirtschaftlicher Faktoren, wieder auf das Niveau von 2010 zurückfallen werden. Ver-
kehrszuwächse werden sich demnach fast ausschließlich aus Siedlungsentwicklun-
gen oder anderen Strukturveränderungen ergeben.  

Diese werden bei den Berechnungen für das Horizontjahr 2030 mit einer jährlichen 
Steigerung von 0,2 % berücksichtigt.  

Die Flächen im Plangebiet sollen als Dorfgebiet festgesetzt werden: 

 Orientierungswerte der 
DIN 18005 

Immissionsgrenzwerte der  
16. BImSchV 

 Misch-/Dorfgebiet Misch-/Dorfgebiet 
Tags/ 
nachts 
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Anlage 4 

  Tags 
 

Nachts   

M 98,92 
 

M 13,19 

LPkw 37,24 
 

LPkw 37,24 

LLkw 45,33 
 

LLkw 45,33 

D 8,08 
 

D 8,08 

DV -0,74 
 

DV -0,44 

DS⊥ 1,75 
 

DS⊥ 1,75 

DBM -2,08 
 

DBM -2,08 

Lm 25,T 59,65 
 

Lm 25,N 49,73 

Lr24,T 58,59 
 

Lr 24,N 48,67 
 
 

Im westlichen Bereich des Plangebietes werden in einem Abstand von 24 m zur 
Fahrbahnmitte der K 272 die Orientierungswerte der DIN 18005 von 60/50 dB (A) 
tags/nachts für ein Dorfgebiet um ca. 1,4 / 1,3 dB (A) tags/nachts unterschritten. 
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Anlage 4 

  Tags 
 

Nachts   

M 98,92 

 

M 13,19 

LPkw 30,71 

 

LPkw 30,71 

LLkw 44,34 

 

LLkw 44,34 

D 13,63 

 

D 13,63 

DV -4,25 

 

DV -5,08 

DS⊥ 1,75 

 

DS⊥ 1,75 

DBM -2,08 

 

DBM -2,08 

Lm 25,T 59,65 

 
Lm 25,N 49,73 

Lr24,T 55,07 
 

Lr 24,N 45,15 
 

Im östlichen Bereich des Plangebietes werden in einem Abstand von 24 m zur Fahr-
bahnmitte der K 272 die Orientierungswerte der DIN 18005 von 60/50 dB (A) 
tags/nachts für ein Dorfgebiet um ca. 5 dB (A) tags/nachts unterschritten. 

 



Anlage 5 

 

Legende: 
Biotoptypen nach DRACHENFELS (2016) 
A Acker  
FGR nährstoffreicher Graben 
HBA Baumreihe 
HSE Siedlungsgehölz einheimischer Arten 
OEL locker bebautes Einfamilienhausgrundstück 
OG Gewerbebetrieb 
OVS Straße 
OVW Weg 
 
 
Hauptbestandsbildner: 
Bu Buche  Ei Eiche   
Fe Felsenbirne  Hs Hasel 
Ho Holunder 
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1.  Aufgabenstellung und Untersuchungsgebiet  

Auf einer ca. 3,5 ha großen Fläche am Westrand von Osterfeine plant die Stadt Damme eine 

Wohnbebauung. Der Großteil der Fläche wird von intensiv genutzter Ackerfläche (Getreide) 

eingenommen. Im Osten der Fläche befindet sich ein Wohnhaus mit Gewerbebetrieb. In Ab-

bildung 1 ist der Geltungsbereich des B-Plans rot umrandet dargestellt. Im Umfeld des Plan-

gebietes befinden sich Ackerflächen und Gehölzbestände. Letztere sind in Abbildung 1 

durchnummeriert.  

 

Abbildung 1: Geltungsbereich des B-Plans Nr.188 „Auf dem Kirchesch“ 

 

     

Abbildung 2: Getreideacker im Plangebiet, 4.04.19, 5.05.19 und 5.06.19 

Der Geltungsbereich des B-Plans Nr. 188 „Auf dem Kirchesch“ wurde auf seine Bedeutung 

als Lebensraum für europäische Vogelarten unter besonderer Berücksichtigung der streng 

geschützten und ausgewählten europäischen Vogelarten untersucht und bewertet.  

Dazu erfolgte eine stichprobenhafte Brutvogelkartierung im Geltungsbereich und dessen 

Umfeld. Auswirkungen des Vorhabens auf die heimische Vogelwelt sind zu beschreiben. Es 

ist zu prüfen, ob Verbotsbestände nach § 44 BNatSchG berührt werden.  

Folgenden Kriterien sind für eine besondere Planungsrelevanz ausschlaggebend: 

- alle streng geschützten Arten (Anhang I VS-RL und Art. 4 (2) VS-RL) 

- Rote Liste- Arten (Niedersachsens) 

- Leitarten und Indikatorarten mit besonderen Habitat-Ansprüchen, weil für diese eine  

  besondere Schutzwürdigkeit und Empfindlichkeit festzustellen ist 
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2. Untersuchungsmethode 

Im Geltungsbereich des B-Plans Nr. 188 „Auf dem Kirchesch“ und der unmittelbar angren-

zenden Flächen wurde eine stichprobenhafte Brutvogelkartierung im Zeitraum zwischen April 

und Juni 2019 durchgeführt. In dem Untersuchungsgebiet erfolgten dazu drei Kartierdurch-

gänge in den Morgenstunden.  

Tabelle 1: Erfassungstermine Brutvögel 

Erfassungstermine Uhrzeit  Wetter 

04.04.2019 07:30 - 09:00 bedeckt, 5 °C, Wind 1-2 SW 

05.05.2019 09:30 - 11:00 bedeckt 30-60%, 9-10 °C,  Wind 5 NW 

05.06.2019 08:00 - 09:15 leicht bewölkt 10-30%, 19-22 °C, Wind NW 2 

3. Untersuchungsergebnisse  

Insgesamt wurden sechs Brutvogelarten im Geltungsbereich des Plangebietes nachgewie-

sen, darunter eine Rote Liste Art, der Star (KRÜGER, T. & NIPKOW, M. 2015). Weitere 14 Arten 

mit möglichen Brutrevieren wurden im Umfeld festgestellt, darunter eine weitere Rote Liste 

Art, die Feldlerche und eine Art der Vorwarnliste, der Feldsperling (KRÜGER, T. & NIPKOW, M. 

2015).  

Alle nachgewiesenen Vogelarten mit möglichen Brutrevieren sind unter Angabe ihres 

Schutzstatus und Hauptlebensraumes in Tabelle 2, getrennt nach Vorkommen im Geltungs-

bereich und im Umfeld, aufgeführt.  

Tabelle 2: Nachgewiesene Vogelarten mit möglichem Brutrevier  
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Amsel Turdus merula  x  
 

§ W, S 

Bachstelze Motacilla alba  x   § O, S 

Blaumeise Parus caeruleus  x  
 

§ W, S 

Buchfink Fringilla coelebs x x  
 

§ W, S 

Dorngrasmücke Sylvia communis  x  
 

§ O 

Feldlerche Alauda arvensis  x 3 3 § O 

Feldsperling Passer montanus  x V V § O, S 

Fitis Phyllososcopus trochilus  x   § W, O 

Gartenbaumläufer Certhia brachydactyla  x   § W, S 

Heckenbraunelle Prunella modularis x x  
 

§ W, S 

Kleiber Sitta europaer  x   § W, S 

Kohlmeise Parus major x x  
 

§ W, S 

Mönchsgrasmücke Sylvia atricapilla  x  
 

§ W, O, S 

Ringeltaube Columba palumbus x x   § W, S 

Rotkehlchen Erithacus rubecula  x   § W, S 

Singdrossel Turdus philomelos x x  
 

§ W, S 

Star Sturnus vulgaris x x 3 3 § W, O, S 

Wiesenschafstelze Motacilla flave  x  
 

§ O 

Zaunkönig Troglodytes troglodytes  x  
 

§ W, S 
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Zilpzalp Phylloscopus collybita  x  
 

§ W, S 

Hauptlebensraum:  W  Wälder,  O  Offenland und halboffene Landschaft,  S  Siedlungen  

Rote Liste Nds./Bremen: 3  gefährdet, V  Vorwarnliste  (KRÜGER & NIPKOW, 2015)   

Rote Liste Deutschland:  3  gefährdet, V  Vorwarnliste  (GRÜNEBERG ET AL., 2015) 

Schutz:                  §   bes. geschützte Art gem. § 7 Abs. 2 Nr. 13 BNatSchG 

  

Offenlandflächen  

Auf der Ackerfläche im Geltungsbereich des B-Plans Nr. 188 „Auf dem Kirchesch“ wurden 

keine Brutvogelarten nachgewiesen. Bodenbrüter kamen lediglich auf angrenzenden Acker-

flächen vor. Die Ackerflächen des Plangebietes besitzen als Brutvogellebensraum somit kei-

ne Bedeutung.  

Ein Schafstelzenpaar brütet etwa 50 m südlich des Plangebietes. Zwei Feldlerchenreviere 

liegen etwa 400 m vom Plangebiet entfernt.  Die Offenlandflächen des Plangebietes wurden 

von Bachstelze und Rauchschwalbe überflogen (Gastvögel).   

Gehölzbestände 

Im Plangebiet: Auf dem Privatgrundstück im Osten des Plangebietes wurden neben dem 

Star (RL 3) nur ungefährdete Arten, wie Kohlmeise, Buchfink, Ringeltaube, Heckenbraunelle 

und Singdrossel nachgewiesen. Das Privatgrundstück mit Gewerbebetrieb besitzt somit nur 

eine geringe bis mittlere Bedeutung als Brutvogellebensraum.  

Außerhalb des Plangebietes: Alle weiteren an Gehölze gebundenen Brutvogelarten wurden 

außerhalb des Geltungsbereiches des B-Plans Nr. 188 nachgewiesen. Darunter war eine Art 

der Vorwarnliste, der Feldsperling. In den drei umgebenden kleinen Wäldchen kamen Arten 

mit besonderen Habitatansprüchen (Höhlenbrüter) vor, jedoch keine Arten mit großen Akti-

onsradien, wie beispielsweise Greifvögel. Im Folgenden werden die einzelnen Gehölzbe-

stände beschrieben (Lage der Gehölzbestände siehe in Abb. 1): 

1. Pappelwäldchen ca. 100 m südwestlich des Plangebietes: In diesem Waldbestand 

weisen einige ältere Pappeln, Erlen und Eichen Baumhöhlen auf, die als Brutstätten 

für Höhlenbrüter geeignet sind. Während der Geländebegehungen wurden hier die 

Höhlenbrüter Kleiber und Gartenbaumläufer sowie Kohlmeise nachgewiesen. Als 

weitere Brutvogelarten kamen Ringeltaube, Buchfink, Mönchsgrasmücke, Zilpzalp 

und Zaunkönig vor.   

2. In dem Eichenwäldchen nördlich des Gewerbebetriebes (nördlich der Bergfeiner 

Straße) kamen neben den Höhlenbrütern Kleiber, Kohlmeise und Blaumeise weitere 

ungefährdete Arten vor (Ringeltaube, Amsel, Singdrossel, Rotkehlchen, Zilpzalp und 

Zaunkönig). 

3. Erlen- und Pappelwäldchen > 200 m nordwestlich des Plangebietes: Folgende unge-

fährdete Arten wurden nachgewiesen: Buchfink, Heckenbraunelle, Singdrossel, Am-

sel, Ringeltaube, Zilpzalp und Zaunkönig. Ein männlicher Fasan wurde am 5.04.19 

gesichtet. Eine Brut der Art ist in diesem Bereich nicht auszuschließen.  
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4. In der etwa 100 m südlich verlaufenden Baumreihe konnte der Feldsperling (Vor-

warnlisteart) als Brutvogel erfasst werden. Des Weiteren kamen nur ungefährdete Ar-

ten, wie Zilpzalp, Dorngasmücke, Zaunkönig, Buchfink und Singdrossel vor. Zwei 

Bachstelzenpaare brüteten offensichtlich im Graben, der parallel zur Baumreihe ver-

läuft. Der Fasan wurde hier als Gastvogel angetroffen.  

5. Auswirkungen des Vorhabens und Artenschutz  

Der B-Plan Nr. 188 umfasst neben der Ackerfläche, auf der eine Wohnbebauung geplant ist, 

auch ein angrenzendes Gewerbegrundstück. Hier sind Baugrenzen festgesetzt, innerhalb 

derer sich der Gewerbebetrieb erweitern kann (Abb. 3).  

 

Abbildung 3: Städtebaulicher Entwurf, Stand Juni 2019 

Auswirkungen 

Auf der Ackerfläche im Geltungsbereich des Plangebietes sind 31 Baugrundstücke mit Er-

schließung vorgesehen. Dadurch gehen keine Brutreviere von Vögeln verloren. Auch durch 

das Festsetzen der Baugrenzen auf dem Gewerbegrundstück sind keine erheblichen Beein-

trächtigungen zu erwarten. Da es sich bei den hier festgestellten Arten um Arten handelt, die 

ihre Hauptlebensräume auch im Siedlungsbereich finden und die hauptsächlich in den um-

gebenden Gehölzbeständen nachgewiesen wurden, die außerhalb der Baugrenzen liegen, 

sind keine negativen Auswirkungen zu erwarten.  

Durch eine Baumaßnahme kann es neben der Zerstörung von Brutgebieten auch zu Störun-

gen von Brutvögeln in angrenzenden Flächen kommen. Im Umfeld des Plangebietes wurden  

Wiesenschafstelze und Feldlerchen (RL 3) nachgewiesen. Die Brutreviere der Feldlerchen 

liegen sehr weit entfernt (etwa 400 m), so dass hier keine Beeinträchtigungen zu befürchten 

sind. Das Brutrevier der Schafstelze liegt etwa 50 m vom Bauvorhaben entfernt. Es ist nicht 
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ausgeschlossen, dass es während der Bauphase vorübergehend zu einer Störung der Art 

kommt. Mit erheblichen Beeinträchtigungen ist jedoch nicht zu rechnen, zumal die Art unge-

fährdet ist und in umgebende Flächen ausweichen kann.  

Durch das geplante Vorhaben „auf dem Kirchesch“ sind auch keine erheblichen Beeinträch-

tigungen für die Arten der umgebenden Gehölze zu erwarten. Es wurden keine Arten mit 

großen Aktionsradien festgestellt.   

 
Artenschutz 

Als Umsetzung des Artikels 5 der Vogelschutzrichtlinie verbietet § 44 BNatSchG heimische 

Vögel zu fangen oder zu töten sowie ihre Nist- oder Zufluchtsstätten zu beschädigen oder zu 

zerstören, soweit sich die jeweilige Handlung „auf die Zielsetzung der Richtlinie erheblich 

auswirkt”. Zusätzlich sind erhebliche Störungen an den Nist- oder Zufluchtsstätten verboten.  

Aus § 44 Abs.1, Nrn. 1 bis 3 i.V.m. Abs. 5 BNatSchG für nach § 15 BNatSchG zulässige 

Eingriffe ergeben sich folgende Verbote: 

Tötungsverbot: Es ist verboten, wild lebenden Tieren der besonders geschützten Arten 

nachzustellen, sie zu fangen, zu verletzen, zu töten oder ihre Entwicklungsformen der Natur 

zu entnehmen, zu beschädigen oder zu zerstören (§ 44 Abs. 1 Nr. 1 BNatSchG). Das Verbot 

umfasst auch unbeabsichtigte, in Kauf genommene Tötung oder Verletzung. 

Störungsverbot: Erhebliches Stören von wild lebenden Tieren der streng geschützten Arten 

und der europäischen Vogelarten während der Fortpflanzungs-, Aufzucht-, Mauser-, Über-

winterungs- und Wanderungszeiten ist verboten (§ 44 Abs.1 Nr. 2 BNatSchG). Abweichend 

davon liegt ein Verbot nicht vor, wenn die Störung zu keiner Verschlechterung des Erhal-

tungszustandes der lokalen Population führt. 

Durch die Umsetzung des städtebaulichen Vorentwurfs kommt es nicht zur erheblichen Be-

einträchtigung von Fortpflanzungs- und Ruhestätten für Brutvögel. Dem Vorhaben steht aus 

artenschutzrechtlicher Sicht nichts entgegen. Artenschutzrechtliche Vermeidungs- und Aus-

gleichsmaßnahmen hinsichtlich der Avifauna sind nicht notwendig.  

6. Literaturverzeichnis 

GRÜNEBERG, C,. BAUER, H.-G., HAUPT, H., HÜPPOP, O., RYSLAVY, T. & SÜDBECK, P. (2015): 

Rote Liste Der Brutvögel Deutschlands, 5. Fassung,  Berichte zum Vogelschutz (Nabu),  

Heft 52 

KRÜGER, T. & NIPKOW, M. (2015): Rote Liste der in Niedersachsen und Bremen gefährdeten 

Brutvogelarten, 8. Fassung, Informationsdienst Naturschutz Niedersachsen 4/2015, Hrsg.: 

Niedersächsischer Landesbetrieb für Wasserwirtschaft, Küsten- und Naturschutz, Hannover  

 


	zum Bebauungsplan Nr. 188
	1  Anlass und Ziel der Planung
	1.1 Geltungsbereich
	1.2 Anlass und Erfordernis
	1.3 Städtebauliche Ziele

	2 Rahmenbedingungen
	2.1 Flächennutzungsplan
	2.2 Örtliche Gegebenheiten

	3 Konzept zur Standortausweisung
	4  Inhalt des Planes
	4.1 Art der baulichen Nutzung
	4.2  Maß der baulichen Nutzung
	4.3 Bauweise und Zahl der Wohnungen
	4.4 Überbaubare Grundstücksfläche
	4.5 Örtliche Bauvorschriften (§ 84 Abs. 3 NBauO)
	4.6 Grünordnerische Festsetzungen
	4.7 Erschließung
	4.7.1 Verkehrserschließung
	4.7.2 Ver- und Entsorgung


	5 Umweltbericht
	5.1 Einleitung
	5.1.1 Kurzdarstellung des Planinhalts
	5.1.2 Ziele des Umweltschutzes

	5.2 Bestandsaufnahme
	5.2.1 Beschreibung der bestehenden Nutzungsstruktur   (Schutzgut Mensch)
	5.2.1.1 Wohn- und Arbeitsumfeld / Schutzbedürftigkeit
	5.2.1.2 Immissionssituation
	5.2.1.3 Erholungsfunktion

	5.2.2 Beschreibung von Natur und Landschaft
	5.2.2.1 Naturraum
	5.2.2.2 Landschaftsbild / Ortsbild
	5.2.2.3 Boden / Wasserhaushalt / Altlasten
	5.2.2.4 Klima / Luft
	5.2.2.5 Arten und Lebensgemeinschaften

	5.2.3 Kultur- und sonstige Sachgüter

	5.3 Nullvariante
	5.4 Prognose
	5.4.1 Auswirkungen auf den Menschen / Immissionsschutz
	5.4.1.1 Einwirkungen in das Plangebiet
	5.4.1.2 Erholungsfunktion
	5.4.1.3 Risiken für die menschliche Gesundheit

	5.4.2 Auswirkungen auf Natur und Landschaft / Vermeidungs- und Kompensationsmaßnahmen
	5.4.2.1 Landschaftsbild / Ortsbild
	5.4.2.2 Fläche / Boden / Wasser
	5.4.2.3 Klima / Luft
	5.4.2.4 Arten und Lebensgemeinschaften
	5.4.2.5 Wirkungsgefüge
	5.4.2.6 Risiken für die Umwelt

	5.4.3 Auswirkungen auf Kultur- und sonstige Sachgüter /     Risiken für das kulturelle Erbe
	5.4.4 Wechselwirkungen
	5.4.5 Kumulierung mit Auswirkungen anderer Vorhaben /     benachbarter Plangebiete
	5.4.6 Berücksichtigung fachgesetzlicher Vorschriften
	5.4.6.1 Schutzgebiete i.S.d. BNatSchG / FFH-Gebiet (Natura 2000)
	5.4.6.2 Besonderer Artenschutz

	5.4.7 Sonstige Belange des Umweltschutzes

	5.5 Maßnahmen
	5.5.1 Immissionsschutzregelungen
	5.5.2 Vermeidungsmaßnahmen bzgl. Natur und Landschaft
	5.5.3 Abhandlung der Eingriffsregelung
	5.5.4 Maßnahmen nach sonstigen umweltbezogenen Regelungen
	5.5.4.1 Bodenschutzklausel - § 1a (2) Satz 1 und 2 BauGB


	5.6 Auswirkungen i.S.d. § 1 Abs. 6 Nr. 7, Buchstabe j BauGB
	5.7 Anderweitige Planungsmöglichkeiten (Alternativprüfung)
	5.8 Zusätzliche Angaben im Umweltbericht
	5.8.1 Methodik
	5.8.2 Überwachungsmaßnahmen (Monitoring)
	5.8.3 Allgemeinverständliche Zusammenfassung
	5.8.4 Referenzliste/Quellenverzeichnis


	6 Abwägungsergebnis
	7 Städtebauliche Daten
	8 Verfahren
	Anlagen
	Anlagen.pdf
	zum Bebauungsplan Nr. 188
	1  Anlass und Ziel der Planung
	1.1 Geltungsbereich
	1.2 Anlass und Erfordernis
	1.3 Städtebauliche Ziele

	2 Rahmenbedingungen
	2.1 Flächennutzungsplan
	2.2 Örtliche Gegebenheiten

	3 Konzept zur Standortausweisung
	4  Inhalt des Planes
	4.1 Art der baulichen Nutzung
	4.2  Maß der baulichen Nutzung
	4.3 Bauweise und Zahl der Wohnungen
	4.4 Überbaubare Grundstücksfläche
	4.5 Örtliche Bauvorschriften (§ 84 Abs. 3 NBauO)
	4.6 Grünordnerische Festsetzungen
	4.7 Erschließung
	4.7.1 Verkehrserschließung
	4.7.2 Ver- und Entsorgung


	5 Umweltbericht
	5.1 Einleitung
	5.1.1 Kurzdarstellung des Planinhalts
	5.1.2 Ziele des Umweltschutzes

	5.2 Bestandsaufnahme
	5.2.1 Beschreibung der bestehenden Nutzungsstruktur   (Schutzgut Mensch)
	5.2.1.1 Wohn- und Arbeitsumfeld / Schutzbedürftigkeit
	5.2.1.2 Immissionssituation
	5.2.1.3 Erholungsfunktion

	5.2.2 Beschreibung von Natur und Landschaft
	5.2.2.1 Naturraum
	5.2.2.2 Landschaftsbild / Ortsbild
	5.2.2.3 Boden / Wasserhaushalt / Altlasten
	5.2.2.4 Klima / Luft
	5.2.2.5 Arten und Lebensgemeinschaften

	5.2.3 Kultur- und sonstige Sachgüter

	5.3 Nullvariante
	5.4 Prognose
	5.4.1 Auswirkungen auf den Menschen / Immissionsschutz
	5.4.1.1 Einwirkungen in das Plangebiet
	5.4.1.2 Erholungsfunktion
	5.4.1.3 Risiken für die menschliche Gesundheit

	5.4.2 Auswirkungen auf Natur und Landschaft / Vermeidungs- und Kompensationsmaßnahmen
	5.4.2.1 Landschaftsbild / Ortsbild
	5.4.2.2 Fläche / Boden / Wasser
	5.4.2.3 Klima / Luft
	5.4.2.4 Arten und Lebensgemeinschaften
	5.4.2.5 Wirkungsgefüge
	5.4.2.6 Risiken für die Umwelt

	5.4.3 Auswirkungen auf Kultur- und sonstige Sachgüter /     Risiken für das kulturelle Erbe
	5.4.4 Wechselwirkungen
	5.4.5 Kumulierung mit Auswirkungen anderer Vorhaben /     benachbarter Plangebiete
	5.4.6 Berücksichtigung fachgesetzlicher Vorschriften
	5.4.6.1 Schutzgebiete i.S.d. BNatSchG / FFH-Gebiet (Natura 2000)
	5.4.6.2 Besonderer Artenschutz

	5.4.7 Sonstige Belange des Umweltschutzes

	5.5 Maßnahmen
	5.5.1 Immissionsschutzregelungen
	5.5.2 Vermeidungsmaßnahmen bzgl. Natur und Landschaft
	5.5.3 Abhandlung der Eingriffsregelung
	5.5.4 Maßnahmen nach sonstigen umweltbezogenen Regelungen
	5.5.4.1 Bodenschutzklausel - § 1a (2) Satz 1 und 2 BauGB


	5.6 Auswirkungen i.S.d. § 1 Abs. 6 Nr. 7, Buchstabe j BauGB
	5.7 Anderweitige Planungsmöglichkeiten (Alternativprüfung)
	5.8 Zusätzliche Angaben im Umweltbericht
	5.8.1 Methodik
	5.8.2 Überwachungsmaßnahmen (Monitoring)
	5.8.3 Allgemeinverständliche Zusammenfassung
	5.8.4 Referenzliste/Quellenverzeichnis


	6  Abwägungsergebnis
	7 Städtebauliche Daten
	8 Verfahren
	Anlagen
	BP188_Anl4-Verkehr.pdf
	Verkehrsimmissionen – K 272

	Anl5BiotypBest.pdf
	Anlage 5
	zum
	Bebauungsplan Nr. 188
	„Auf dem Kirchesch“
	(Ortsteil Osterfeine)




	Leere Seite
	Leere Seite
	Leere Seite
	Leere Seite
	Leere Seite
	Leere Seite
	Leere Seite
	Leere Seite



